


Wiedervereinigung und Strafvollzug 

Da hätten die Knackies jetzt einmal 
einen Gnmd zur Zuversicht: Vollzugs
reformen, und es ist dem Senat damit 
anscheinend Ernst (Bericht Seite 22, 
Koordi.nierungskonferenzen). Aber aus
gerechnet durch den Fall der Mauer 
werden unsere Knastmauem vielleicht 
wieder ein Stück höher. Durch die 
Wahlen für Gesaintberlin im Dezember 
können nicht nur alle geplanten Voll
zugsreformen untergehen, sondern es 
kann einen Rückfall in die Repression 
geben. 

Spiel en wir das mal durch: Rot/Grün 
verliert die \vahl , an die Stelle von 
Frau Prof. Limbach tritt ein stramm
schneidiger CDU-Polit karrierist vom 
ä ußersten rechten Flügel. Er will sich 
profilieren, täglich in die Zeitung 
muß das kraft voll-straffe Senatoren
lächeln. Er bläst lauthals - das kommt 
in der Presse immer gut - zur Jagd 
auf das Böse (das sind wir- Anm. der 
Red.). Unter dem Vorwand, Drogen
handel und sonstige Machenschaften 
im Knast energisch auszuräuchern, 
wird Schluß gemach t mit dem, was 
manche meist rechte Kreise als 
"Hotelvollzug" bezeichnen: Lockerun
gen weg, Zellen zu und was heißt 
hier "Langzeitbesuchsräume"? 1st das 
hier ein Knast oder ein Freudenhaus? 
Na also. 

Die unter Frau Limbach erarbeiteten 
Reformpläne werden gekippt. "Nicht 
mehr zeitgemäß", röhrt der frisch
gebügelte Senator bei einer Presse
konferenz und verweist auf die ge
stiegene Kriminalitätsrate. Er schlägt 
statt dessen vor, die soeben wegen 
unmenschlicher Haftbedingungen ge
schlossene Vollzugsanstalt Rummelsburg 
zu einem zentralen Drogenknast zu 
machen. 

Es zeichnet sich rascher politischer 
Gewinn ab für den energischen Sena
tor. "Na endlich", liest man in der 
Boulevardpresse. In der Parteizentrale 
hofft man, durch diesen Kurs viele 
Republikaner-Wähler auf den rechten 
Flügel der CDU zu ziehen. 

Man übernimmt in Tegel Vollzugs
beamte aus der DDR und verzichtet 
dabei auf teure Fortbildungsmaßnahmen. 
"Es reicht", so der Senator, "wenn die 
im Wegschließen geübt sind, was außer 
Frage steht." Außerdem überträgt man 
den neuen Kollegen aus dem Osten die 
überall in Berlin neugegründeten 
Sicherheitsabteilungen. Man spricht 
von einer " Integration wertvoller 
Spezialkenntnisse" der neuen Mitar
beiter und meint damit die Erfahrung 
der ehemaligen Stasi- Leute beim Auf
bau von knastinternen Spitzel- und 
lnf orma tionssyst emen. 

Glückwunsch an alle Berliner Knackies, 
die Zukunft kann abenteuerlich werden. 
Sind Wahlprognosen im Westen z . Zt. 
schon schwierig durch das ständig 
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wild ausschlagende Stimmungsbarometer 
der Vereinigung, so läßt sich in Ost
Berlin im Moment überhaupt nichts 
berechnen. 

Viel geb~ssert hat sich an unserem 
Strafvollzug ja nicht in der Zeit des 
rot/grünen Senats. Aber es gibt An
sätze . Und inzwischen sollte es auch 
dem letzt en Knacki dämmern: Es gab 
schon schlechte·re Justizsenatorinnen 
als Frau Prof. Dr. Limbach. 

Die Situat ion z . Zt . auf einen ab
schließenden Nenner gebracht: Der 
Senat hat umfassende Reformpläne 
ausgearbeitet, die sich gar nicht so 
schlecht lesen. jetzt geht es darum, 
das in die Praxis umzusetzen; erste 
Schritte wurden bereits unternommen 
(AV zu § 13 StVollzG, s. S. 26). Was 
ein CDU- Senat mit diesen Reform
plänen machen würde, steht in den 
Sternen, vermutlich in den Papierkorb 
werfen. 

Man kann daher nur hoffen, daß 
nach der Wahl in Berlin noch der
selbe Senat am Ruder sitzt. Und für 
die Monat e bis zur Wahl sollten von 
seiten der derzeitigen Berliner 
R.egierung so viele Verbesserungen 
durchgedrückt werden wie nur irgend 
möglich. \tler weiß, was nach dem 
2. Dezember kommt. 
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erst mit zweiwöchiger Verspätung konnte diesmal die 
vorliegende Aug. /Sept. -Ausgabe in den Versand gehen. 
Ursache dafür waren nicht nur technische sondern auch 
personelle Probleme, die uns im Resultat dazu ver
anlaßten, das Erscheinungsdatum um 14 Tage zu ver
schieben. Das personelle Problem bedarf deshalb der 
Erwähnung, weil unser neuer Kollege, der erst Anfang 
Juli seine Mitarbeit bei uns aufgenommen hatte, von 
seiten der Anstaltsleitung zum 29. August von seiner 
Tätigkeit entbunden wurde. Wir bedauern das in viel
facher Hinsicht. Die Ablösung steht jedoch in keinem 
Zusammenhang mit der Form seiner Berichterstattung. 
Er wird weiterhin kritische Bei träge für den Licht
blick schreiben, wie er uns zusicherte. Jetzt sind 
wir nur noch zwei "Hauptamtliche". Neue Mitarbeiter 
in der Redaktion werden dringender denn je benötigt . 

Erfreulicher hingegen sind in diesem Heft die Infor
mationen der Gesamtinsassenvertretung. Auszugsweise 
werden die Ergebnisse der Koordinierungskonferenzen 
behandelt. Dabei sieht es so aus, als sei es dem 
Senat . tatsächlich Ernst mit den Reformen im Straf
vollzug. Das liest sich alles gar nicht so schlecht. 
Bisher steht zwar noch nicht fest, wann und in 
welcher Form sich welche Veränderungen umsetzen 
lassen, aber es sieht recht ordentlich aus, auch wenn 
es sich schließlich nur um Vorschläge handelt. Im 
selben Zusammenhang wird auf einen neuen Entwurf der 
Ausführungsvorschrift zum § 13 StVollzG - Urlaub aus 
der Haft - eingegangen. Doch bei allem Grund zur Zu
versicht ist ei ne gesunde Portion Skepsis angebracht. 
In der Zeit des politischen Umbruchs beinhalten die 
Planungen das Risiko, vor ihrer Umsetzung zur Maku
latur zu werden. 

Im Hinblick auf die bevorstehende Vereinigung beider 
deutscher Staaten wird in diesen Tagen auch viel über 
Amnestie gesprochen . Oie Berliner Justizsenatorin 
Prof. Dr. Jutta Limbach hat mit einem Schreiben an 
den Bundesminister der Justiz und an die Landes
justizministerien dazu angeregt und damit eine breite 
Diskussion ausgelöst. Um alle "Amnestie-Träume" auf 
Normalmaß zu reduzieren, beschäftigen wir uns aus 
diesem Anlaß mit dem Thema auf den Seiten 6 und 7. 

Für das Titelblatt stellte uns der Berliner Presse
fotograf Ralf G. Succo aus seinem Archiv ein Foto zur 
Verfügung, das er anläßlich der Demonstration zum 
1. Mai ~989 in Ber lin- Kreuzberg aufgenommen hatte. 
Auf der Rückseite ist eine Originalgrafik von Klaus 
Staeck abgedruckt, die in der Edition Staeck in 
Heldeiberg erschienen ist. Wir versuchen, die nächste 
Ausgabe am 29. Oktober in den Versand gehen zu 
lassen. 
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Foto: ZENIT 

SIPPENHAFT 
Fast 90 Prozent aller Ehen und Bezieh~.mgen von Häftlingen gehen während 
des Vollzuges langer Freiheitsstrafen in die Brüche. Während die Öffentlich
keit dem Täter zumindest die Aufmerksamkeit widmet, derer es bedarf, um ihn 
zu verurteilen, gehen die Nöte 1.IDd Ängste der Angehörigen weitgehend \IDter. 
Umfassendere Informationen über die Lebenssituation der Frauen Strafgefan
gener wurden erst in den letzten zwei Jahren gesammelt. Ein Forschungsbericht 
im Auftrag des BundesgeS\IDdheitsministeriums dokum~~tiert, wie massiv die 
Frauen mitbestraft werden. Dafür entsteht in der Offentliehkelt nur sehr 
zögernd Verständnis. Daß Beziehungen durch den Strafvollzug kaputtgehen, 
wird weiterhin als unabänderliche Begleiterscheinlmg hingenommen. 

Bei 60 Prq;zent der Frauen von 
Strafgefangenen führt die Inhaftie
rung des Mannes zu einem Zusam
menbruch ihrer bisherigen Welt. Sie 
stehen vor einem Scherbenhaufen und 
fühlen sich mit ihren Problemen 
alleinegelassen. Beziehungsängste 
ziehen sich wie ein roter Faden 
durch die gesamte Haftzeit. Die ein
geschränkten Kommunikationsmöglich
keiten und das Künstliche der Situa
tion führen zu einer Entfremdung 
zwischen den Partnern. 

Sexuelle Probleme 

Geht es um Sexualität, ist die Atmo
sphäre zwischen den Partnern · ge
spannt. Zwei Drittel aller Gefange-

4 'der Iichtblick' 

nen erwarten von ihren Frauen und 
Freundinnen sexuelle Treue . Die 
Frauen wiederum haben Angst vor 
den Reaktionen des Mannes im Falle 
eines "sexuellen Fehltritts". Die Ver
suche der Gefangenen, ihre Frauen 
zu kontrollieren, verstärken wiederum 
deren lsolationsgefühle. 

Verschärft wird die Situation durch 
die meist nach der Inhaftierung des 
Mannes auftretenden finanziellen 
Probleme. Schuldentilgung, Anwalts
kosten und die Versorgung des Man
nes in der Haft belasten den Etat. 

Isolation 

Das Sozialleben der Frauen ändert 
sich nach der Inhaftierung des Ehe-

mannes. Außenkontakte der Frauen 
sind immer noch häufiger an die 
Männer gebunden, als umgekehrt. Das 
gilt für Freunde und Bekannte eben
so wie zum Beispiel für ~esuche in 
Kneipen oder sonstige Freizeitakti
vitäten. Dazu kommt, daß rund 90 
Prozent der Gefangenen ihren Frauen 
bewußt oder unbewußt irgendwelche 
Beschränkungen auferlegen. Über die 
Hälfte aller Frauen Gefangener haben 
Angst vor Negativreaktionen ihrer 
Umwelt und schränken viele Be
ziehungen .ein oder brechen sie ganz 
ab - was die Isolation weiter ver
stärkt. Zwei Drittel der betroffenen 
Frauen haben diskriminierende Reak
tionen auf ihre Situation erfahren. 
Sie fühlen sich deprimiert und ver
letzt und zeigen dies oft nicht. 

Praktische Erfahrungen 

Einige Beispiele der beziehungsge
fährdenden Auswirkungen des Straf
vollzuges anhand eines ""Erfahrungs
berichts mit Strafgefangenen in 
Nordrhein-Westfalen. 

Die Ehefrau fürchtet sich beim Be
such ihres Mannes vor den Kon-



trollen in der JVA. Sie haß t die un
natlirliche Atmosphäre in den Be
suchsräumen und die wenig freund
lichen Blicke der Menschen, die sie 
auf dem Weg in den Knast "be
obachten". Sie hat Angsr vor den 
justizbeamten, die abschätzend ihre 
Kleidung und ihr Äußeres begut
achten. Sie glaubt zu wissen, daß 
man sie für eine Prostituierte hält. 
Sie kommt nur ungern und daher 
möglichst selten zu Besuch. 

Er deutet den seltenen Besuch als 
schlechtes Zeichen. tn Briefen fleht 
er sie an zu kommen, bedrängt. be
droht und beschimpft sie. Wenn sie 
anschließend kommt, wird ein großer 
Teil der Besuchszeit mit Jammern und 
Vorwürfen vertan. Ihre Neigung, 
wiederzukommen, wird noch geringer. 

Entfremdung 

Viele Gefangene strapazieren die 
Nerven ihrer Besucher mit Uber
langen Schilderungen der Haftbedin
gungen. Die Sorgen der Ehefrau. 
die sie und die Kinder draußen be
lasten, können nicht besprochen 
werden. FUr die Freundin oder Ehe
frau wird die Ratlosigkeit hinsicht
lich ihrer Probleme immer größer. 
Zunächst nur unbewußt, sucht sie 
nach anderen Ratgebern. 

"Ich kann doch nicht fromm tun, nur 
damit ich Dich mal fünf Minuten ohne 
Aufsicht sprechen kann" . sagt sie 
und lehnt es ab, um ein Besuchs
gespräch im Dienstzimmer des Anstalts
pfarrers zu bitten. "Und auf dem 
Stuhl im Pastorenzimmer spielt sich 
bei mir sowieso nichts ab". setzt sie 
in heftigem Ton hinzu, "ich lasse mir 
doch nicht einfach so im Vorbei
gehen e ine Nummer besorgen.'' Er 
versucht ihr zu erklären, weshalb er 
einige Minuten unbeobachteten 
Besuches will, und daß es ihm auf 
Sexualität alleine gar nicht ankomme . 
Sie kann ihm nicht deutlich machen, 
daß sie einen mehrstündigen un
gestörten Besuch brauchen würde, um 
sich ihm emotional soweit zu nähern, 
daß Zärtlichkeiten angstfrei möghch 
wären. 

Glauben verloren 

"Liebst Du mich?", fragt er immer 
wieder in seinen Briefen oder beim 
Besuch, weil sie es wegen der Brief
zensur nicht mehr wagt, ihre Ge
fUhle offen auszusprechen. Zu sehr 
verschreckt worden ist sie durch die 
Bemerkung eines Beamten im Be
suchsraum: "Das ist dte Alte, die 
immer die geilen Briefe schreibt." 
(Anm. d . Red.: das war nicht in 
Tegel) . 

"\Vir sind doch hier kein Hotel", sagt 
die Dame in der Telefonvermittlung 
der JVA zur anrufenden Ehefrau, die 
ein dringendes Problem mit ihrem 
Mann besprechen will. Sie muß das 
Problem alleine lösen, sucht sich 
anderweitig Rat oder flilchtet in 
Alkohol, Pillen oder Drogen. Solche 
Siruationen könnten entschärft werden, 
wenn das Gespräch zum Pfarrer oder 
zum Sozialarbeiter weitervermittelt 
wUrde. 

"Bei ihrem Mann besteht Rückfall
gefahr. und Sie haben ihn nicht 
daran hindern können, wie die Ver
gangenheit bewiesen hat", sagt der 
Vollzugsjurist der Ehefrau, die um 
Urlaub !lir ihren Mann bittet. 1o'lie soll 
eine solche Frau den Glauben an 
ihren Mann nicht verlieren? 

Die angeführten Beispiele verdeut
lichen, daß neben der zeitlichen und 
räumlichen Trennung auch noch die 
durchaus veränderbaren Vollzugs
bedingungen den Bestand der Part
nerschaft gefährden. 

Zusammenfassende Bewertung 

1. Ohne haltgebende soziale Bindun
gen gibt es keine erfolgreiche 
Wiedereingliederung. 

2. Haftstrafen sollten verkürzt (Un
tersuchungshaft) oder ganz vermieden 
werden. Der sogenannte Behandlungs
vollzug bei langen Freiheitsstrafen 
muß bestehende Bindungen fördern und 
dem beziehungslosen Gefangenen bei 
der Anbahnung von neuen Beziehungen 
behilflich sein. 

3. Als Rahmenbedingungen reichen 
hierzu die bestehenden Kontaktmög-

lichkeiten in der Vollzugsanstalt 
nicht aus. 

1.. Die Beziehungen müssen über den 
Besuch hinaus in das gesamte Voll
zugsgeschehen eingebunden werden. 
Also Teilnahme an Vollzugskonfe
renzen, Hausbesuche, Teilnahme an 
gemeinsamen Behandlungsmaßnahmen, 
Eheseminare, sozialpädagogische Maß
nahmen . 

S. Die erotischen und sexuellen Be
dürfnisse in Partnerbeziehungen dür
fen nicht länger tabuisiert werden. 

6. Langzeit-Besuchsregelungen wie 
sie teilweise berens praktiziert wer
den oder wie sie in der Planung sind, 
stellen eine Maßnahme zur Ent
schärfuns vieler Beziehungsprobleme 
dar. 

7. Den Frauen muß nach der Inhaf
tierung des Partners bei der Bewälti
gung ihrer finanziellen Probleme wir
kungsvoll geholfen werden. 

Sippenhaft 

Es ist zu befürchten, daß es kaum 
wirksame Änderungen in der Vollzugs
organisation geben karu1, durch die 
einer Gefahr des Auseinander
brechens von Beziehungen echt ent
gegengewirkt werden kann. Dennoch 
gilt auch fUr die Strafvollzugsver
waltungen das Gebot des Artikel 6 
des Grundgesetzes, wonach dem Staat 
die Aufgabe zufällt, Maßnahmen zum 
Scnutze von Ehe und Familie zu er
greifen. Oie Untersuchung macht 
bewußt, daß mit dem Vollzug von 
Freiheitsstrafen in ihrer derzeitigen 
Form eine Art von Sippenhaft 
praktiziert wird, die eigentlich nicht 
verantwortet werden kann. 

Harry Rohr 

DAS IST 0/[ ALTE.DJE IMMER DIE Gt:ILEN BRIEF[ 
SCHREIBT g 
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Offener Brief 
Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Limbach, 

Ihre Amnestiepläne gefallen uns natürlich. Dabei ver
kennen auch wir nicht die politische Realität, \</under 
werden nicht erwartet. 

Allerdings wäre das hier kein Knast, wenn man nicht der 
Meinung wäre, daß auch der normale Durchschnittsknacki 
etwas von einer Amnestie haben sollte. 

Damit ist ja nun kaum zu rechnen. Deshalb kam uns die 
Idee einer Berliner "Privat-Amnestie durch die Hintertür". 
Dazu bedürfte es keinerlei komplizierter Interventionen in 
der Politik, das würde sich auf der juristischen Voll
streckungsebene abspielen: 

Zweidrittel- Regelung auch in Berlin, Junkies raus aus dem 
Knast in die Therapie, AIDS- Kranke entlassen, Mütter mit 
Kleinkindern entlassen, Lebenslänglich innerhalb des Min
deststrafrahmens vollstrecken. 

Wir \'Iissen, daß \orir damit bei Ihnen eigentlich offene 
Türen einrennen, und daß diese Vorschläge ohnehin Gegen
stand Ihrer Vollzugspolitik sind. Wir wissen auch, daß es 
am Widerstand eines resozi.alisierungsfeindlichen, jahr
zehntelang auf übertriebene Sicherheit gedrillten Voll
zugsapparates liegt, daß man davon bis jetzt noch nichts 
spürt. 

Ihre Bestrebungen, die Justizmitarbeiter von Ihren Re
formplänen zu überzeugen, anstatt sie zu kommandieren, 
sind sicher richtig. Nur sollte man vielleicht die Reihen
folge auf die Beamtenmentalität abstimmen: Erst befehlen 
und danach überzeugen, sonst wird da nie was draus. 

Wer weiß, woher der \vind weht in ein paar Jahren in 

formpläne den Bach runter, eben durch die Wiedervereini
gung. Amnestie für ein ' paar Stasi-Leute und keinerlei 
Verbesserungen für die Normalknackies, die werden weiter 
eingekocht. So könnte es laufen. 

Vor dem Hintergrund solcher Überlegungen ist es gar nicht 
so weit hergeholt, wenn man ohnehin fällige Reformen 
auch an dem Begriff "Amnestie" festmacht . 

Mit freundlichen Grüßen 

Berlin- Brandenburg. Wenn wir Pech haben, gehen alle Re- Redaktionsgemeinschaft 'der lichtbli.ck' 
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- noch länger inhaftiert sind 

-vor der Entlassung aus der Strafhaft stehen (unser Vorschlag: melden Sie sich 
möglichst bereits 12 Monate vor der Entlassung) 

- als Regelurlauber eine Gästewohnung benötigen 

- unter Bewährung stehen 

- bereits aus der Haft entlassen sind 

-von einer Inhaftierung bedroht sind 

-ihre Geldstrafe nicht bezahlen können 

- verschuldet sind 

Gruppenangebote für Inhaftierte, speziell %ur Vorbereitung der Entlassung, sozial· 
fhllrapeutisc:ho Gruppen, auch /ilr entlassene, sowie 11/lfcn fill' 
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lnformationsbroschiJre .,wohin, was tun?" anfordern/ 
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Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berline. V. 

Caritasverband für Berlin e. V. 

Diakonisches Werk Berlin e. V 

Straffälligen- und Bewährungshilfe e . V 

Sprechzeiten in der Beratungsstelle: 

Montag, Dienstag, Donnerstag 9-16 Uhr 
Freitag 9-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Beratung bei Geldstrafen: 
Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag 9-12 Uhr 

Sprechzeiten in den Haftanstalten: 

Tegel, Plötzensee (Jugendliche und 
Prauen) nach Vereinbarung Uber Vor
melder, Briefe oder telefonisch bzw. 
Ober ihren Gruppenleiter 

ßundesallt!e 42 ( U#Buhn Berliner Struße) 
1000 Bcrlli1 31 
Telefon 86 05 41 



Amnestie ist immer gut, 
Frau Limbach 
Amne~tie - das muß man sich mal auf der Zunge zergehen 1.asseru Beethoven, 
Bahamas, Pfifferlinge im Blätterteigmäntelchen. Ferrari Testarossa. Offene 
Knasttüren, HäftlingSlilaSSen walzen über den Ku'danun und machen die ge
samten Champagnerbestände Zlo'ischen Gedächtniskirche und Haiensee nieder. 
Die netten Mädchen freuen sich, und der Polizeipräsident wandert erbost nach 
Liechtenstein aus. Doch so toll, liebe Knackies, wird es leider nicht werden. 
Um alle Spekulationen und Gerüchte auf Normalmaß zu . halten, wollen wir auf 
das Thema Amnestie noch mal näher eingehen. 

Die Berliner Justizsenatorin Prof. Dr. 
Jutta Limbach hat in einem Schrei
ben an den Bundesminister der ] ustiz 
und an die Landesjustizministerlnnen 
appelliert, aus Anlaß der Vereini
gung beider deutscher Staaten auf 
den Erlaß eines allgemeinen 
Amnestie-Gesetzes hinzuwirken. Dabei 
ist die Berliner Senatorin starkem 
Gegenwind ausgeset zt: so spuckt die 
bayrische Justizministerin Mathilde 
Berghofer - Weichner (CSU) schon Feuer. 

Folgende Delikte und Täter sollten 
nach den Vorschlägen von Frau Prof. 
Limbach unter Amnestie fallen: Straf
taten im Zusammenhang mit der 
Blockade militärischer Einrichtungen, 
Kriegsdienst- To talverweigerer, Volks
zählungs- Boykotteure, Werben für ei
ne t erroristische Vereinigung. Außer
dem sollte man Straftäter in der DDR 
unter Amnestie stellen, die zu hart 
bestr-aft wurden oder die verurteilt 
wurden für Taten, die nach unserem 
Recht keinen Straftatbestand dar
stellen. 

Generalbundesanwalt Alexander von 
Stahl schloß sich an, indem er eine 
"Amnestie mit Augenmaß" für 
ehemalige Mitarbeiter der Stasi for
dert, so lange sie es nicht zu toll 
getrieben haben. 

Für Gefangene in den Justizvollzugs
anstalten des \'iest ens ist im Prinzip 
nur eine Passage im Schreiben der 
Berliner Senatorin von Bedeutung: 
"Nicht zuletzt sei zu überlegen, 
inwieweit über die zuvor aufgezähl
ten Tatbestände hinaus ein hinsicht
lich der Strafart, - dauer oder -höhe 
zu umreißender Delinquentenkreis von 
einer Vereinigungsamnestie erfaßt 
werden so11te." 

l n q.nderen europäischen Ländern wie 
Frankreich oder Italien sind Amnestien 
juristischer Alltag. In Frankreich 
verordnet im Prinzip jeder neuge
wählte Staatspräsident einen Straf
nachlaß. In Italien kommt es immer 
wieder zu Amnestien, weil die Haft-

anstalten zu voll sind. Wie sich das 
in Deutschland verhält, erkennt man 
sehr schön an einem Spruch des ehe
maligen bayrischen Justizministers 
Philipp Held: "Wir tun doch wirklich 
sehr viel für die Sträflinge. In der 
Strafanstalt Bernau wurde erst kürz
lich ein neues Gebäude erstellt, und 
ich freue mich, daß es bereits belegt 
ist." 

ln der Geschichte der Bundesrepu
blik sind Amnestien selten. Nach dem 
Krieg gab es eine sogenannte Befrie
dungsamnestie. Damals wurden die 
durch Hunger und Not entstandenen 
Schwarzmarktdelikte getilgt. Ende der 
60er Jahre gab es zwei Rechtsfolge
amnestien. Vor dem Hintergrund der 
Studentenunruhen wurden bestimmte 
Tatbestände des Demonstrations
strafr-echts gestrichen. Das war es 
dann auch schon. 

Ein Amnestievorstoß der GRÜNEN im 
vorigen Jahr war abgeschmettert 
wor-den. Die GRÜNEN hatten anläßlich 
des 40jährigen Geburtstages der BRD 
den Entwurf eines Amnestiegesetzes 
vorgelegt. Die darin enthaltenen Vor
schläge waren überaus bescheiden: 
Halbstrafenregelungen und Herabset
zung des Lebenslänglich auf 15 Jahre. 
Die Gegenargumente der Bundesre
gierung: Die Rechtstreue der Bürger 
könne Schaden nehmen und außerdem 
sei eine Jubelamnestie eines Rechts
staates un\viirdig. 

\0/esentlich leichter taten sich die 
Regierungsfraktionen, als sie 198L. 
versuchten, die als "Flick-Skandal" 
bekanntgewordene Par-teispenden
affäre per Amnestiegesetz aus der 
\'le1t zu schaffen. Die Machthaber 
scheiterten, weil es Proteste aus der 
Bevölkerung hagelte. 

Eine Amnestie zum Zeitpunkt der 
Vereinigung wäre auch weniger als 
Bonbon für die Knacki.es oder als 
Ausdruck der souveränen Großzügig
keit des Staates zu verstehen. 
Vielmehr bietet sie sich als 

Instrument an, wenn es darum geht, 
die beiden deutschen Rechtssysteme 
unter einen Hut zu bringen (siehe 
auch Bericht ab Seite 8). 

Das Land Berlin wird beim Zusammen
schluß auch die Verantwortung über
nehmen für 500 Gefangene, die im 
Ostteil der Stadt schmoren. Diese 
Verantwortung erstreckt sich dabei 
nicht nur auf den Strafvollzug, 
sondern auch darauf, daß die ver
hängten Strafen der neuen Rechts
ordnung entsprechen. Eine Aufarbei
tung einzelner Verfahren wird not
wendig. Angesichts der Vielzahl der 
faulen DDR-Verfahren könnte eine 
Amnestie so ziemlich das einzige 
Mittel darstellen, da ohne allzu 
großen Aufwand Klarheit zu schaffen. 
Das \viirde auch dem sogenannten 
Rechtsfrieden in einem vereinten 
Deutschland dienen. 

Strafrechtler sind allerdings der Mei
nung: Wenn schon Amnestie, dann für 
alle. Um das Rechtsempfinden des 
Bürgers nicht durcheinanderzu
bringen, sollte man sich auf gar 
keinen Fall auf einzelne Delikte oder 
Tätergruppen beschränken. Ein Bei
spiel: Ex-Stasi-Mitarbeiter wird man 
unter Amnestie stellEm müssen, ganz 
einfach weil es zu viele sind. 
Dagegen bleibt der kleine Kaufhaus
dieb des \0/estens weiter im Knast 
oder er geht da rein, obwohl seine 
Straftat oft keineswegs schli.romer 
war als die des Stasi- Büttels. Mit 
welchem Maß wird da gemessen, fragt 
man sich, man läßt das Schwein 
laufen und sperrt das Ferkel ein. Es 
wird sicherlich eine ganze Menge 
Leute geben, die der Meinung sind, 
daß es nur gerecht wäre, wenn man 
auch dem kleinen Dieb zumindest 
einen Teil der Strafe erläßt. 

Leider hat der kleine Dieb keine 
Millionenbeträge in die Parteispen
denkassen bezahlt. Deshalb darf 
bezweifelt werden, daß er von einem 
"Birnenkabinett" etwas zu erwarten 
hat. 

Die meisten K nackies sind ohnehin 
skeptisch. Zwar geistert in den Haft
anstalten schon seit Monaten die 
Sache mit der Amnestie als Latrinen
parole herum. Aber man redet eher 
gelangweilt darüber: "Amnestie? ] a 
ja, und im Himmel ist Jahrmarkt." Man 
hat gelernt, nicht unbedingt an 
juristische Wunder zu glauben. Man 
rechnet zwar damit, daß es eine Art 
Pubhe-Relation-Amnestie geben wird, 
aber man glaubt nicht, daß irgend 
jemand in irgendeiner Strafanstalt 
davon betroffen sein wird. "Even
tuell gibt man ja den Falschparkern 
das Bundesverdienstkreuz", witzelte 
ein Gefangener in der ]VA Tegel. Das 
spiegelt so etwa die Stimmung unter 
den Knacki.es, wenn es um das Thema 
Amnestie geht. 

Harry Rohr 
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Häftlinge in "Marschformation" im DDR-Knast Ückermünde - De zember 89 Foto: Nelly Rau-Häri.ng 

Neues Theater mit alten Akteuren 
DDR·Justiz im Wandel 

Berliner Rechtsbrecher haben zur Zeit die freie Auswahl= Drehen sie ihr Ding 
links von der Wollankstraße (Wedding), werden sie von der West- Justiz ver
knackt. Rechts der WollankstraBe (Pankow) geraten sie in die range der Ost
Justiz mit dem Stasi-Schliff. So beiürchtet denn auch der Berliner Justiz
staatssekretär Wolfgang Schamburg (SPD) "unhaltbare Zustände bei Polizei und 
Stra.fjustiz". Eine Angleichung des DDR- Rechts an das -..estdeutsche ist eine 
Frage der Zeit. Das Problem dabei; Richter und Staatsan...alte der DDR ....aren 
meist SED-Mitglieder - von "Rechtsprechung" konnte da keine Rede sein. 
Übernimmt man sie, hat man Juristen, die jahrzehntelang der Wi1lkiir gedient 
haben und die aufgrund ihrer mangelhaften Ausbildung schlicht keine Ahntmg 
haben. Obernimmt man sie nicht, gibt es im ÖStlichen Teil Gesamtdeutsch
lands keine Justiz mehr. Vorschläge f"tir Auswahlkriterien gibt es von allen 
Seiten. 80 Richter wurden bereits abgeschossen - meist 'W8.rell sie für 
"politische" Delikte zuständig. Irgendwie verwickelt ...aren jedoch fast alle 
Ost-juristen. Man wird mit vielen von ihnen arbeiten mUssen, wenn das 
ohnehin marode Justizsystem in der DDR nicht völlig zusammenbrechen 
soll. 

Derweil stehen in der Zei t des Über
gangs bei der Ost- Berliner Justiz die 
Räder weitgehend still. Nichts geht 
mehr, die meisten Verhandlunge n sind 
abgesagt. Richter s t ehen vor abso
lut em juristischen Neula nd. Alte Ge
set ze haben keine GUltigkeH mehr, 
mit neuen kennt man sich noch nicht 
aus. 
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Auf eine Schwenune von neuen De
li.l<ten westlichen Zuschnitts ist man 
nicht eingestellt. .. \tlurden frUher 
"staatsschädigende Außerungen" und 
"versuchte Republikflucht" verhan
delt, so ist man tn Ost-Bcrlin jetz t 
irritier t Uber die neuetdings so zahl
reichen Ladendlebe, BetrUger und 
Kiffer. Ost-Juristen wi.sscn nicht, wie 

sie mit ihrer neuen "Kundschaft" 
umgehen sollen, nachdem sie sich 
über lO Jahre lang auf dem 
"sicheren" Boden einer totalitären 
Gesetzgebung bewegt haben. 

Verteidiger Statiste'n 

\velche Gesetze und Rechtsvorschriften 
gelten, wenn sie morgens aufstehen, 
wissen DDR-Richter zur Zeit nie 
genau. \'Iet' von ihnen überlebt und 
nicht durch die Auswahlsiebe rasselt, 
muß sich auf ein völlig neues System 
umstellen. Lediglich die Rechtsan
wälte dUrften in der mit Verteidigern 
chronisch unterbesetzten DDR eine 
gesicherte Zukunft haben. Doch auch 
sie werden das Problem haben, sich 
bei schlechtem Ausbildungsstand mit 
einer fremden und hochkomplizierten 
Rechtsordnung befassen zu mUssen. 

lm SED-Staat hatten sich Richter und 
StaatsanwtHte der Festigung der 
Staatsmacht unterzuordnen . Vertei
diger waren Statisten. Hinter Gittern 
verschwanden Menschen, die nicht 
arbeiten wollten oder die der Prosti-



tution nachgingen - was nach sozia
listischem Strafrecht "asoziales Ver
halten" \var. Oppositionelle waren 
juristisches Freiwild. 

Wie die Gerichte in der DDR zu ent
scheiden hatten, legte das Oberste 
Gericht in seinen "Informationen" 
fest - einer Broschüre, die alle zwei 
Monate an Richter, Staatsanwälte und 
Verteidiger verteilt wurde. Jedes 
Exemplar war mit einer Kontroll
nummer versehen und "nur für den 
Dienstgebrauch" bestimmt. Eine Wei
tergabe an Ausländer hätte wegen 
Spionage oder landesverräterischer 
Nachrichtenübermittlung mit bis zu 
12 Jahren Haft geahndet werden 
können. 

Richter, die eine gewisse Unab
hängigkeit vom Diktat der Partei für 
sich geltend machten, fanden nicht 
selten einen neuen Arbeitsplatz am 
Fließband oder in einer Kläranlage. 
Ohnehin kam den Richtern im SED
Staat nur eine untergeordnete Rolle 
zu. Hielten sie sich nicht an die 
Vorgaben des Obersten Gerichtes, 
konnte die Staatsanwaltschaft jeder
zeit ein Verfahren wegen Rechtsbeu
gung einleiten. Nicht genehme Urteile 
wurden in nächster Instanz ausge
hebelt. 

Lehrer als Toilettenreiniger 

Die Rechtsanwälte konnten in poli
tischen Verfahren überhaupt nichts 
machen. Ihre Rolle beschränkte sich 
darauf, dem Mandanten klar-zumachen, 
daß das Urteil schon feststehe, und 
daß man sich nicht noch zusätz
lichen Streß wegen "ungebührenden 
Verhaltens vor Gericht" einhandeln 
dürfe. Allein die Zahl der Anwälte im 
sozialistischen System verdeutlicht 
ihre Stellung: 600. Bei gleicher Popu
lation sind es in Nordrhein-Westfalen 
rund 15 000 Anwälte . 

Wie paradox die Rechtssituation im 
Wendedeutschland derzeit ist, ver
deutlicht sich am folgenden Fall: Ein 
ehemaliger Lehrer hatte 1988 einen 
Ausreiseantrag gestellt. Er erhielt 
zwar keinen Paß, dafür aber einen 
neuen Job als Toilettenreiniger. Als 
er sich weigerte, diese Arbeit zu 
übernehmen, wurde er wegen Arbeits
verweigerung gefeuert. Das Gericht 
in Ost-Berlin wies die Klage des 
Mannes zurück. Eine Richterin des 
Berufungsgerichtes bestätigte die 
Entscheidung. Jetzt wandte sich der 
Mann an den Magistrat. Doch wie 
auch immer in einer erneuten Ver
handlung entschieden \vird, fragt er 
sich, ob es sich mit demokratischer 
Rechtsauffassung vereinbaren ließe, 
wenn er jetzt vor einem Gericht 
steht, in dem die alte Richterin 
immer noch oder schon wleder sitzt. 

Der Fall des Lehrers verdeutlicht die 
Misere. Der Richterbund der DDR 

formulierte drei Kriterien, anhand 
derer überprüft werden soll, ob 
jemand Richter in einer gewendeten 
DDR und einem Gesamtdeutschland 
bleiben soll oder nicht: "Voraus
eilender Gehorsam, unbotmäßige Härte 
im Richterspruch, prinzipienlose 
Aufgabe jeder Form von richter
licher Unabhängigkeit.'' Untragbar 
sind nach Meinung des Richterbundes 
nur Kollegen, die alle drei Kriterien 
erfüllen. "Denn", so Richterbund
vorsitzender Weitzberg, "eines der 
Kriterien war bei jedem gegeben." 
DDR-Richter-wahlausschüsse (6 Volks
kammer- Abgeordnete, 4 DDR-Richter) 
sollen aussieben. 

Mißtrauen beim Senat 

Beim West-Berliner Senat traut man 
den Selbstreinigungskräften der Ost
justiz nicht so besonders. Justiz
staatssekretär Schamburg zum Tages
spiegel: "Die Länder müssen auf
passen, daß ihnen durch einen 
Staatsvertrag nicht etwa eine pau
schale Übernahmepflicht für die 
Richter und Strafverfolger der DDR 
aufgedrückt wird. Grundsätzlich muß· 
jedes Land die Kriterien selbst auf
stellen, nach denen es Richter über
nimmt ." Mild gibt sich die bayrische 
Justizministerin Mathilde Berghofer
Weichner (CSU) : Sie spricht davon, 
daß Richter "unsere Hilfe verdienen", · 
wenn sie ihre Chance zu einem 
ideologiefreien Neuanfang nutzen 
wollen. Weniger pingelig ist man 
dagegen im Banner Justizministerium. 
Dort ist man ganz offensichtlich der 
Meinung, daß östliche Juristen für 
eine ganze Weile Kollegen zweiter 
Klasse bleiben werden. Will sich zum 
Beispiel später einmal ein Richter 
von Mecklenburg nach Nordrhein
Westfalen versetzen lassen, "dann 
wird der eben einfach nicht 
genommen" - so ein Beamter des 
Bonner justtzmlnisteriums zur "Zeit". 

Wie viele Menschen der DDR-Urteils
maschine zum Opfer gefallen sind, 

wird sich nie ganz genau feststellen 
lassen. Mindestens 120 000 Bürger 
müßten nach einem Rehabilitierungs
gesetz, an dem zur Zeit gearbeitet 
wird, entschädigt werden sie 
waren als Oppositionelle oder 
Republikflüchtlinge verfolgt worden. 

Horrorknast 

Wer in die Maschinerie der DDR
Justiz hineingeriet, hatte in der 
Regel keinen Grund zu übertriebener 
Freude. Der 25jährige Ralf S. (Name 
geändert) saß· wegen versuchter 
Republikflucht und "staatsschädigen
der Äußerungen" in Haft - er hatte 
in Gegenwart von Zeugen "Scheiß
DDR" gesagt. Die Haftbedingungen in 
den Anstalten entsprachen dem allge
meinen Bild. Prügel, reduzierte Kost 
und hartes Lager, in Ketten gelegt -
kaum ein Horrorklischee, das Ralf 
\vährend seiner zweijährigen Haft in 
Halle und Chemnitz nicht erlebt hat. 

Ralf: "Angezogen waren wir mit aus
gemusterten Vopo- Uniformen, mit 
gelben Streifen auf dem Rücken. 
Fernsehen gab es als Belohnung für 
gute Führung, \vas heißt, wenn man 
sein Produktionssoll erfüllt hatte. Zu 
essen gab es im Prinzip jeden Tag 
Eintopf - das heißt, wenn man nicht 
gerade im Bunker saß. Da kam man 
wegen jedem Scheiß rein. Im Bunker 
gab es dann nur jeden dritten Tag 
Eintopf, an den Tagen dazwischen 
gab es Margarinebrote. " 

Auszug aus der Hausordnung der 
Strafanstalt Magdeburg-Sudenburg: 
"Strafgefangene haben den Angehö
rigen des Vollzugsdienstes den Tages
gruß zu entbieten. Trägt der 
Gefangene eine Kopfbedeckung, so 
hat er diese fUr die Dauer des 
GrUßens abzunehmen und seitlich des 
rechten Oberschenkels zu halten. ln 
der Marschformation grUßt nur der 
Brigadier oder Schichtleiter durch 
Abnehmen der Kopfbedeckung." 
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Reichlich Prügel 

RaU. S. über das Verhalten des Voll
zugspersonals: "Die haben ständig 
Knüppel geschwungen und die auch 
benutzt. Ein Freund von mir ist seit 
der Haft halbseitig gelähmt, den 
haben die zum Krüppel geschlagen. 
Oft "'urde man auch auf dem Flur mit 
Handschellen ans Gitter gefesselt -
ganz oben, so daß man nur noch auf 
Zehenspitzen stehen konnte. In der 
Stellung ließen die einen dann eine 
Stunde lang stehen, als Abschreckung 
für die Mitgefangenen." 

Auszug aus "Strafvollzug in der 
DDR" (vgl. Wissenschaft und Politik): 
"Die Freistunde fiel aus unerklär
lichen Gründen aus. Gegen Mittag 
hörten wir, wie Gefangene durch den 
Flur und über den Hof geprügelt 
wurden. Man hatte sie in Hand
schellen gelegt und ihnen di.e Köpfe 
kahlgeschoren. Sie wurden geprü
gelt, bis das Blut über ihre kahlen 
Schädel lief." 

Die medizinische Versorgung ent
sprach der allgemeinen Praxis in den 
Anstalten. \'ler krank wurde, war 
automatisch asozial und schädigte 
das sozialistische Volk. "Einen Arzt", 
so Ralf S., "bekam man i.n der Regel 
erst zu sehen, wenn es um den 
Totenschein ging." \-/o es lang ging, 
dokumentiert eine Rundverfügung des 
ehemaligen Justizministers von Sach-

Zuchthaus Bautzen I 
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sen, Johannes Diekmann: "Gewisse 
vorgekommene Fälle geben Veranlas
sung darauf hinzuweisen, daß Richter 
und Staatsanwälte, welche entgegen 
dieser Anordnung Haftentlassungen 
wegen Haftunfähigkeit anordnen, 
wegen Sabotage und Zuwiderhand
lung gegen Befehle zur Verantwor
tung gezogen werden." 

Taschen zugenäht 

In der Anstah von Chemnitz mußten 
Gefangene besondere AnzUge tragen, 
wenn sie zum Besuch gefi.ihrt wurden. 
An diesen Anzügen waren die 
Taschen zugenäht. Ralf S. Uber die 
Besuchsregelung: "Besuch gab es nur 
mit Trennscheibe. Und auch da saß 
immer ein Bulle mit dabei und hatte 
die Ohren ausgerollt. Di.e haben den 
Besuch oft mittendrin abgebrochen, 
\>'egen die Anstalt schädigender 
Außerungen. Meine Mutter war mal 
weggeschickt worden. Sie hatte mich 
gefragt, wie denn das Essen so sei. 
'Beschissen', habe ich gesagt. Da 
war d~r Besuch sofort zu Ende." 

Nachdem Ralf 5., nach zwei Jahren 
Osthaft, von der BRD freigekauft 
worden war, landete er auch im 
\'lesten wieder im Knast, in Berli.n
Tegel. Es stellt sich die Frage, ob 
die von RaU in der DDR verbüßte 
Haitzeit, der ja kein strafbarer Tat
bestand zugrunde lag, nicht auf die 

Foto: Ullstein - Presseagentur Spiegl 

Haftstrafe anzurechnen wäre, die er 
zur Zeit in Tegel verbüßt. 

Wandel im Knast 

Inzwischen, nach der ':Iende, sieht es 
in den Strafanstalten der DDR ganz 
anders aus. Lediglich bei der Ver
pflegung ist alles unverändert. "Das 
lieet", so der Rummelsburger Knast
chef RoU \'lollbrück, "am unverän
derten Verpflegungssatz von 3, 75 
Mark pro Mann und Tag." 

Gearbeitet wird in den DDR- Anstalten 
kaum noch - Folge der Marktwirt
schaft. Früher war die Gefangenen
arbeit ein bedeutender Wirtschafts
faktor im Lande. Viele Haftanstalten 
wurden von Firmen errichtet, die 
dann darin produzieren ließen. Einige 
der firmeneigenen Gefängnisse \vurden 
inzwischen vom Staat übernommen. 
Viele der Firmen, die früher Häft
linge beschäftigten, sind inz,otischen 
pleite. Andere können sich beim jetzt 
entstehenden Konkurrenzkampf auf 
dem Markt keine lustlosen Knackies 
mehr leisten. 

Ansonsten ist es in den Gefängnissen 
des Ostens humaner geworden. Die 
Zellen sind offen, Radio oder 
Fernsehbeschränkungen gibt es nicht 
mehr. Post und Besuch werden nicht 
mehr überwacht. 

lm Prinzip hat jede Haftanstalt ihre 
eigenen Gesetze. Theoretisch gelten 
noch die Von.,rende-Regeln, bis das 
bundesdeutsche Recht übernommen 
ist. Praktisch hält sich niemand mehr 
an irgendwelche Richtlinien aus der 
SED-Zeit. 

Chaos und Drogen 

Die Probleme der DDR-Knackies haben 
sich auf eine andere Ebene verlagert: 
mit dem Staatsvertrag ist das Wieder
eingliederungsgesetz außer Kraft 
gesetzt worden. Die Folge: Häftlinge 
sind nicht weiter in der Rentenver
sicherung. Wurden einem entlassenen 
Strafgefangenen früher automatisch 
\'lohnung und Arbeit zugewiesen, so 
wird er heute ins Nichts entlassen. 
Ein schwacher Trost ist für die Be
troffenen da die Abschaffung des 
§ 2L9 - "Asozialität". Jetzt hat jeder 
"das Recht, unter; einer Brücke zu 
nächtigen" so eir'l Ost-Berliner 
Knastdirektor. 

Interessant ist in diesem Zusammen
hang die Reaktion eines Mitarbeiters 
einer Leipziger Gefangenenhilfs
organisation. Der Mann war zu einem 
Infobesuch in die sehr westliche 
Strafanstalt Berlin-Tegel gekommen. 
Als er ein paar Details ·über den 
Drogensumpf in kapitalistischen 
Haftanstalten hörte, wurde er ab
wechselnd blaß und dunkelviolet. 

Harry Rohr 



tuell ist es Nervenkitzel wie beim 
russischen Roulette. 

Neuer Al DS·Forschungsbericht 
Während sich in der Gruppe der infi
zierten im Sexualverhalten die deut
lichsten Veränderungen feststellen 
ließen, verhalten sich - wie schon 
erwähnt im Kontrast dazu die 
negativ Getesteten besonders riskant. 
Hier verhält es sich ähnlich wie 
beim Spritzentausch. Ganz klar geht 
aus der Studie hervor, daß die aller
meisten HlV-infizierten Fixer ein 
Verantwortungsbewußtsein gegenuber 
ihrer Umwelt haben. Bei Drogenabhängigen mit Knast

erfahrung kommen ~UV-Infektionen 
fast doppelt so häufig vor, wie bei 
Junkies, die noch nie inhaftiert 
waren. Das ist eines der Ergebnisse 
einer Studie des Berliner sozial
pädagogischen Institutes. Wir bringen 
Auszüge aus einem Vorbericht. 

ln der Studie wurde ein repräsen
tativer Querschnitt der i.v . Drogen
abhängigen erfaßt . Demnach sind in 
der BRD rund 20 Prozent aller Fixer 
infiziert. Das dürften 12- bis 20 000 
Menschen sein, von denen ein großer 
Teil in den nächsten Jahren krank 
wird. Die Infektionsrate ist in Groß
städten höher als auf dem Land. 

Von den Drogenabhängigen, die ange
geben hatten, niemals Nadeln zu 
tauschen, waren 16 Prozent inJiziert. 
Von denjenigen, die häufig Nadeln 
tauschten. waren 35 Prozent positiv. 

Häufiger infiziert sind Süchtige mit 
schwacher sozialer Herkunft. Bei 
Fixem, die in der Vergangenheit 
unter Hepatitis-B oder Geschlechts
krankheiten gelitten haben, kommen 
HIV-lnfektionen ebenfalls sehr viel 
häufiger vor. So waren nur 6,6 
Prozent der L~ute infiziert, die noch 
nie eine Hepatitis hatten. Mit Hepa
titis waren es 37 Prozent. 

Interessant ist die Infektionsrate von 
24 Prozent bei Gefängnisaufenthalten 
gegenüber 13 Prozent ohne (siehe 
auch Seite 33, Anfrage an das Abge
ordnetenhaus zu diesem Thema) . 

Es ist in der Vergangenheit häufig 
unterstellt worden, daß die i.v. 
Drogenabhängigen nicht lernfähig 
seien und ihr Verhalten nicht ändern 
wUrden. Die Prüfung dieser Annahme , 
die häufig Ausgangspunkt für diverse 
repressive AIDS-politische Strategien 
war, stellt einen weiteren Punkt der 
Untersuchung dar. Das Ergebnis ist 
einigermaßen bemerkenswert: 

Hinstehtlieh des Nadeltausches gaben 
76 Prozent der HlV-lnfizierten an, 
sich vollständig Al OS-präventiv zu 
verhalten. Die anderen achten meist 
beim Nadeltausch auf die Reihen-

' folge und benutzen die Spritze als 
letzte. 

Von der nichtinfizierten Gruppe der 
befragten Junkies gaben ein Drittel 
keine Änderungen in den Spritz
gewohnheiten an. 

Zusammensetzung 
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Dagegen scheint das Sexualverhalten 
der meisten Fixer immer noch sehr 
leichtfertig zu sein. 

Bei der Drogenprostitution als 
klassischer Übergangsstelle des Virus 
zur sogenannten "Normalbevölkerung" 
wird weiterhin häufig auf Kondome 
verzichtet. Und zwar nicht, weil die 
Frauen bedenkenlos sind, sondern 
weil die Freier es so wollen. ln 
vielen Fällen können die Frauen die 
Kondombenutzung nicht durchsetzen. 
lhre Handlungs- und Entscheidungs
spielräume sind soweit eingeengt, daß 
sie vor allem unter Entzugserschei
nungen leicht erpreßbar sind. Über 
die Gründe des Wagemutes bei den 
Freiem darf gerätselt werden, even-

Zum Thema Spritzen: Nur L.l,8 
Prozent gaben an, nie Probleme bei 
der Beschaffung gehabt zu haben. 
Geldmangel, Unfähigkeit wegen Ent
zugserscheinungen. Probleme nachts 
oder am \'l'ochenende, geschäfts
tlichtige Apotheker, die nur 100-
Stück- Packungen verkaufen, wurden 
als Hemmschwellen bei der Beschaf
fung steriler Spritzen angegeben. 
Dazu kommt natürlich noch die 
Angst, mit so einem Ding in der 
Tasche von der Polizei erwischt zu 
werden. 

Es wurde festgestellt, daß mit 
zunehmendem Alter und damit 
längerer Dauer der Drogenabhängig
keit die Prävalenz steigt. Unter den 
15- bis 20jährigen waren etwa 5 
Prozent infiziert. 

Bei den 31- bis 36jährigen waren 
knapp 30 Prozent HlV-positiv. 
Dagegen ergaben sich bei den Uber 
36 Jahre alten Männern Prävalenz
raten von 19 Prozent. Die Frauen 
gleichen Alters waren zu 33 Prozent 
infiziert. 

Die Drogenarbeit hat sich seit dem 
Auftreten von AIDS verändert. Der 
Wirkungsgrad und die Haltekraft der 
bisherigen Therapiekonzepte wird 
zunehmend in Frage gestellt und 
neue, insbesondere niedrigschwellige 
Konzepte werden an vielen Orten 
entwickelt. 

Harry Rohr 
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Im Zweifelsfall Lebenslänglich 
Ein Mann soll für den Rest seines 
Lebens in den Knast, weil er sich an 
der Grenze mit dem Wagen ve rfahren 
hat. So stellt sich die Geschichte 
eines Jugoslawen dar, der Einreise
verbot hatte und der nach eigenen 
Angaben versehentlich ein paar Meter 
auf westdeutsches Hoheitsgebiet 
gekommen ist. 

Der 57jährige Jovan Jojic verbüßte 
in Berlin/Tegel eine lebenslange Frei
heitsstrafe, Mord. Nach 20 Jahren 
Haft wurde er am 3. Juli 1989 
entlassen und in sein Heimatland 
Jugoslawien abgeschoben. Die Staats
anwaltschaft teilte ihm mit, daß er 
im Falle einer \oJiedereinreise in die 
BRD nach § 456 a mit der weiteren 
Vollstreckung des Lebenslänglich zu 
rechnen habe. 

Ab 1. Mai 1990 arbeitete Jovan Jojic 
als Hausmeister im Hotel "Baronet" in 
Seefeld/Tirol (Österreich) . Die Öster
reichischen Behörden hatten dem 
Jugoslawen am 13. April 1990 eine 
Arbeitserlaubnis und eine Aufent
haltsgenehmigung erteilt . Nach 20 
Jahren Knast lebte der Mann zusam
men mit seiner jugoslawischen 
Verlobten als "normaler Bürger" in 
der Specklacherstraße 595 in See
feld, einem Wintersportort in der 
Nähe der Tiroler Landeshauptstadt 
lnnsbruck. 

Am 23. April setzte Jovan Jojic sich 
zusammen mit seiner Verlobten in den 
Wagen, um nach Jugoslawien zu 
fahr en. Sein zukünftiger Schwieger
vater war gestorben. Das Hotel 
"Baronet'' machte Betriebsferien . Im 
Wagen hatte Jovan Jojic einen Kühl
schrank und diverse Haushaltsgegen
stände für seine Familie. Einen Monat 
später wollte er wieder zurück am 
Arbeitsplatz sein. Doch dazu kam es 
nicht. 

Um von Seefeld in ÖSt erreich nach 
Jugoslawien zu kommen, fährt man 
zunächst auf der Autobahn in 
Richtung Salzburg. Es gibt dort 
verschiedene Möglichkeiten, abzu
biegen. 

]ovan ]ojic erwischte nach eigenen 
Angaben die falsche Autobahnspur 
und geriet auf das nur wenige Kilo
meter lange Teils tUck zwischen 
Abzweigung und deutscher Grenze . 

Das is t nicht unbedingt darauf 
zurUckzufUhren, daß Jovan Jojic 20 
Jahre lang keine Fahrpraxis mehr 
hatte - es WC!r sein erster Wagen 
nach dem Knastaufenthalt - , sondern 
das geschieht an dieser Stelle 
h~ufig . Die Straßenverhältnisse sind 
dort eintgermaßen verwtrrend. 

Der weitere Verlauf, wie jovan jojic 
es darstellt: Er merkt, daß er auf 
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der falschen Spur ist . Es gibt auf 
diesem Autobahnteilstück allerdings 
bis zum deutsch/österreichischen 
Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein 
keine Wendemöglichkeit . 

Jovan Jojic fährt weiter bis zur 
Grenze. Der Österreichische Posten 
ist nicht besetzt. Der Mann steuert 
seinen Wagen ins Niemandsland und 
parkt am Straßenrand wenige Meter 
vor der deutschen Zollbaracke. Er 
steigt aus und geht zu Fuß zur Kon
trollstelle. Dort spricht er einen 
bayrischen Gr enzbeamten an. ]ovan 
]ojic bittet ihn, an dieser Stelle der 
Autobahn wenden zu dürfen, da er 
nicht in die BRD einreisen dürfe . Und 
er bittet den Zöllner, ihm beim 
Wenden zu helfen, da auch am Grenz
posten ein Wenden über den Mittel
streifen eigentlich nicht erlaubt ist . 

Der Grenzbeamte gestattet das Wen
demanöver. Zuvor verlangt er jedoch 
den Paß des Jugoslawen, um diesen 
zu überprüfen. Die Beamten stellen 
fest, daß ]ovan Jojic bei einer Ein
reise zu ver haften ist. § L.56 a StPO: 
"Kehrt der Ausgewiesene zurück, so 
kann die Vollstreckung (des Lebens
länglich} nachgeholt werden." 

Daß Jovan Jojic eigentlich nicht die 
Absicht hatte, einzureisen das 
Gegenteil kann ihm niemand beweisen 
-, daß er vor dem Kontrollpunkt den 
Wagen abgestellt hat und auf den 
Beamten zugegangen ist, um ihn um 
Hilfe beim Wenden zu bitten, das· 
alles sind Tatsachen. Tatsache ist 
aber auch, daß das deutsche 
Hoheitsgebie t schon einige Meter vor 
der Zollbaracke anfängt , und daß 
jojic sich bereits auf BRD- Gebiet 
befand, als er den Grenzpolizisten 
ansprach. 

Nun mag es eine Rolle gespielt 
haben, daß Jojic e ine größere Menge 
Bargeld dabei ha tte und er sich 
damit verdächtig machte . 800.000 
Mark sind durcha us geeignet , bei 

-DER MANN KANN NOCH NIO.fT 

einem deutschen Polizeibeamten ein 
gewisses Unbehagen zu verursachen -
auch wenn das Geld, wie ]ojic sagt, 
mit einer Immobilientransaktion seiner 
Verlobten zusammenhängt. Und auch 
ein Mercedes 500 erzeugt an Grenzen 
nicht unbedingt Wohlwollen. Da 
jedoch Geldbesitz nicht strafbar ist, 
hat das keine Relevanz. Möglich is t 
jedoch, daß die Beamten anders rea
giert hätten und Jojic einfach hätten 
wenden lassen, wenn er in einer 
klapprigen Rostlaube mit ein paar 
Schilling in der Tasche vorgefahren 
wäre . 

Jovan Jojic wurde verhaftet und nach 
Berlin/Tegel verschubt. Hier hat er 
die ersten 20 Jahre verbüßt , hier 
soll er auch den Rest des Lebens
länglich absitzen. 

Die Beschwerde gegen die Verhaftung 
wurde von der 41 . Berliner Strafvoll
streckungskammer zurückgewiesen. 
Aus der Begründung: 

"Die Behauptung des Verurteilten, 
seine Einreise sei nicht beabsichtigt 
gewesen, sondern habe auf einem 
Versehen beruht, ist rechtlich unbe
achtlich. Denn die gesetzliche Vor
schrift enthält diese Unterscheidung 
nicht." 

Gegen diesen Beschluß des Landge
richts ging der Berliner Anwalt 
Rüdiger Portius am 26.7.1990 in die 
Beschwerde vor das Kammergerich t . 
Der fünfte Strafsenat wies am 8.8 .90 
auch diese Beschwerde zurüc k. 

Aus den Gründen: 

"Der Verurteilte ist freiwillig zurück
gekehrt. Er hatte die Möglichkeit, das 
Fahrzeug noch auf österreictdscher 
Seite abzustellen und Hilfe Dritter 
(beim Wenden) zu erl>itten. Ein Er
messensfehler hinsichtlich der Voll
streckungsnachholung liegt nicht vor." 

Jovan Jojic ist jetzt wieder ein 
Lebenslänglicher , wobei das für einen 
Mann von 57 Jahren wörtlich zu 
nehmen ist. Er hat jetz t noch die 
Möglichkeit, sich an den General
staatsanwalt zu wenden. 

Harry Rohr 



Gelähmt im Knast 
Ein 64 Jahre alter Mann sit zt sein 
Lebenslänglich in der JVA Tegel im 
Rollstuhl ab . Er brach während der 
Haft zusammen und ist seither ge
lähmt. 

Ronald K. wurde am 18.10.1988 
verurteilt. Seine Tat und sein frühe
rer Beruf bedürfen der Erwähnung, 
weil -hier möglicherweise die Gründe 
liegen dafür, daß man seiner Krani<
heit nicht in letzter Konsequenz 
gerecht wird: 

Ronald ·K. erhielt lebenslänglich für 
Mord an seinen Eltern in Bereiche
rungsabsicht . Von Beruf war er Heil
praktiker, spezialisiert auf Neural
therapie. 

Die Ärzte erstellten folgende Dia
gnose : "Es handelt sich um eine psy
chisch bedingte Fehlreaktion auf die 
Inhaftierung, wahrscheinlich durch 
die Vorstellung getragen, Haftver
schonung zu .. erreichen." 

Zahlreiche Tests haben ergeben, daß 
die Lähmung beider Beine und des 
linken Armes "echt" ist. Dennoch 
enthält die Diagnose die Möglichkeit 
des "Hineinsteigerns" in die Krank
heit. Unterstellen· wir mal, daß man 
einem Lebenslänglichen mit 6l 
Jahren, der nie mehr rauskommt und 
der ein solch schwer zu begreifendes 
Delikt begangen haben soll, einiges 
zutraut. Kein Arzt wird das in seine 
Überlegungen mit einbeziehen 
dennoch wird man bei diesem Mann 
mißtrauischer sein, als bei anderen. 
Dazu kommt noch sein Beruf als Heil
praktiker, dem die allermeisten 
Schulmediziner mit der allergrößten 
Skepsis begegnen. Obendrein noch 
Neuraltherapie - auch in diesem Zu
sammenhang wird nicht ausgesprochen 
was möglichen.,eise eine entschei
dende Rolle spielt: Heilpraktiker, wer 
weiß, vielleicht kennt er Tricks 
jenseits der normalen Medizin ... ? 

Sicher wird für Ronald 1<. von den 
Ärzten im Vollzug alles menschen
mögliche getan. Dennoch: die ange
führten unterschwelligen Über
legungen könnten bewirken, daß es 
vielleicht genau an den entscheiden
den fünf Prozent Engagement für ihn 
fehlt , die für eine echte Hilfe in 
dieser Situation nötig wären. 

Man muß sich die Situation verdeut
lichen: Ronald K. muß sich morgens 
von Mithäftlingen oder vom Vollzugs
personal aus dem Bett auf die 
Toilette heben lassen. Beim FrllhstUck 
muß er warten, bis ihm ein Ubellau-

niger Knacki widerwillig ein Brot 
hinwirft. Er muß sich Gefälligkeiten, 
wie das Schieben des Rollstuhles in 
den Fernsehraum, mit Kaffee oder 
Tabak erkaufen. Im Rollstuhl im 
Knast, in einer Welt, in der sich 
jeder selbst der nächste ist und 
jeder der Feind des anderen, wo nur 
das "Durchkommen" zählt - Dante 
hätte sich das nicht besser 
ausdenken können. 

ln dieser Situation ist Ronald K. seit 
dem 4. März dieses Jahres. Damals 
brach er während eines Gruppen
gespräches in der Teilanstalt VI mit 
den äußeren Symptomen eines 
Schlaganfalls zusammen. 

Eine sofortige Untersuchung im Hum
boldt-Krankenhaus ergab, daß ein 
Schlaganfall ausgeschlossen werden 
kann. Weitere Tests im Haftkranken
haus Moabit erbrachten keine orga
nisch-neurologisch faßbaren Erkennt
nisse. Im weiteren Verlauf einigten 
die Ärzte sich schließlich auf die 
Diagnose einer "psychogenen Läh
mung" . 

Anfang April wurde Ronald K. in die 
psychiatrisch/nellrologische Abteilung 
der )VA Tegel verlegt. Zu dem körper
lichen Gebrechen kommt jetzt für 
Ronald K. der Psychiatrie-Zuschlag. 
Der hochintelligente Mann wird dort 
behandelt, wie Psychiatrie-Patienten 
eben behandelt werden: man gibt ihm 
Recht wie einem störrischen Kind 
("Aber da müssen wir Ihrem Arzt mal 
die Öhrchen langziehen.") und 
glaubt ihm in Wirklichkeit kein Wort. 

Inzwischen stagniert die Situation, 
alle Beteiligten sind hilflos in einem 
Spannungsfeld zwischen Strafanspruch 
der Justiz, ärztlicher Ratlosigkeit 
und Mißtrauen gegenUber Ronald K. 

Helfen könnte eine sehr schwierige 
und komplizierte Psychotherapie, 
in diesem Punkt sind sich die Ärzte 
einig. Die Erfolgsaussichten einer 
Psychotherapie wiederum sind jedoch 
unter Vollzugsbedingungen nicht allzu 
gut. Und man schreckt davor zurück, 
Ronald K. in eine Spezialklinik ver
legen zu lassen. Niemand will die 
Verantwortung übernehmen für den 
unerwarteten Fall einer plötzlichen 
Spontanheilung. ln diesem Falle 
hätte man einen Lebenslänglichen 
rausgelassen. 

Nun hat der Berliner Rechtsanwalt 
Dr. Matthias Zieger für seinen Man
danten Ronald K. keinerlei Anstren
gungen unternommen, die auf Haft
verschonung abzielen. Der Anwalt 
versucht lediglich, für seinen Man
danten das Grundrecht einer ent
sprechenden medi~inischen Versorgung 
durchzusetzen. Arzte seines Ver
trauens haben Ronald K. untersucht 
und festgestellt, daß die bisherigen 
Behandlungsmaßnahmen sofern es 
überhaupt welche gab - völlig unzu
reichend waren. Und man hat fest
gestellt, egal wie "psychogen" die 
Lähmung ist, daß mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit ausge
schlossen werden kann, daß Ronald 
K. simuliert. 

Hier schließt sich der Kreis: Wäre 
Ronald K. kein wegen Doppelmord 
verurteilter Heilpraktiker, sondern 
ein Maurer mit "nur" zehn Jahren 
wegen Geiselnahme, er wäre vermut
lich längst einer entsprechenden 
Behandlung in einer Spezialklinik 
zugeführt worden. 

Ronald K.: "Es ist ganz offensicht
lich, daß die nicht wissen, was sie 
mit mir anfangen sollen. Das ver
deutlicht sich an den Kommentaren 
des Psychiater s in Tegel: 'Sie müs
sen nur wieder gehen wollen, dann 
klappt das auch. ' Die haben mich mit 
Nadeln traktiert, um meine Reflexe 
zu testen, die natürlich gleich null 
waren, weil ich kein Gefühl habe. 
jetzt sind sie am Ende ihres 
Lateins." 

Ronald K. und sein Anwalt bemühen 
sich zur Zeit um die Hinzuziehung 
eines externen Therapeuten. 

Sobald eine sogenannte Behinderten
zelle in der Teilanstalt 11 der JVA 
Tegel frei ist, will man Ronald K. 
dorthin verlegen. 

Harry Rohr 
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DAS AKTUELLE INTERVIEW DAS AKTU ELLE INTERVIEW 

STOP·AIDS-PROJEKT 
in Berlin 

Seit eunger Zeit gibt es in Berlin das STOP-AID~PROJEKT. Zufällig traf der 
Mitarbeiter des Referats für Menschen in Haft bei der Deutschen AID~Hilfe 
und Vertrauensmann des Lichtblicks, Michael Gähner, Michael Schrage, der bei 
dem STOP-AIDS-PRO]EKT arbeitet. Unser Vertrauensmann wunderte sich, weil er 
der Meinung war, daß Michael Schrage Justizbedienst eter ist. Er fragte wie es 
käme, daß Michael Schrage jetzt beim STOP-AID~PROJEKT arbeite. Michael 
Schrage antwortet e darauf, daß die Senatsverwaltung für Justiz ihn kurz
fristig trotz großer personeller Engpässe und beamtenrechtlicher Hürden vom 
Dienst freigestellt hat , damit er die zunächst befristete Stelle der Konzept
erarbeitung für besondere Formen der Prävention bei bislang nicht ausrei
chend erreich ten schwulen und bisexuellen Männem in Berlin übernehmen kann. 

Das STOP-AID~PROJEKT wendet sich besonders an schwule Männer, die mit 
den bisherigen Informationsmöglichkeiten nicht erreicht wurden. So veranstal
t et das STOP-AID~PROJEKT Diskussionen mit schwulen Männem über Safer-Sex 
und gibt einen Therapie- Rundbrief zur Stabilisienmg schwuler Gesundheit bei 
Menschen mit HIV und AIDS heraus, außetdem eine kost enlose Zeitung mit dem 
Arbeitstitel "NUIID!ler sicher". 

Bei dem Zusammentreffen wurde vereinbart, daß Michael Gähner mit Michael 
Schrage ein Interview für den Lichtblick führt. Es ist nachstehend zu lesen. 

libli: Michael Schrage, mir liegt der 
Prospekt von dem "STOP-AIDS
PROJEKT" in Berlin vor und darin 
steht: " ... für das STOP-AIDS- PROJEKT 
in Berlin arbeiten schwule Männer." 
Darf ich davon ausgehen, daß Du ein 
schwuler Mann bist? 

Schrage: Du darfst. 

libli: Das ist für mich eine erstaun
liche Tatsache. Ich habe in meiner 
ganzen Zeit im Knast keinen Beamten 
erlebt, der offen zu seiner Homo
sexualität stand, im Gegenteil. Einige, 
die ich aus Lokalen kannte, haben 
sich auf dem Hof weggedreht, in der 
Hoffnung, daß ich sie nicht erkenne. 
lch finde es gut, daß jemand, der 
sich in diesem Bereich gut auskennt, 
beim STOP-AIDS-PROJEKT für die Prä
vention auch für diesen Bereich Kon
zepte erstellt. Hältst Du die Forde
rung der Deutschen AIDS-Hilfe, Kon
dome im Knast zu verteilen - was 
auch in der neuen DAH-Broschüre 
wieder gefordert wird - , für ausrei
chend? 

Schrage: 1ch würde diese Forderung 
noch ergänzen. Nur die Anwendung 
von Kondomen alleine reicht nicht 
aus. Wenn schwuler Sex auch Anal
praxis beinhaltet, muß im Knast dar
auf hingewiesen werden, daß nicht 
jedes Kondom für Analsex geeignet 
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ist, und daß es unerläßlich ist, 
wasserlösliche Gleitcreme zu benutzen. 
Man sollte die Empfehlung der 
Enquete-Kommission ernst nehmen und 
aufgreifen und dafür sorgen, daß 
Gefangenen Kondome besonderer 
Güte und wasserlösliche Gleitcreme in 
Form von Cruising Packs zugänglich 
gemacht wird. 

libli: Kannst Du im Rahmen Deiner 
Tätigkeit etwas darüber sagen, ob Du 
homosexuelle Kontakte im Strafvoll
zug bemerkt hast? 

Schrage: Ja, bemerkt, aber nicht ·in 
der Form, daß ich homosexuelle 
Handlungen beobachtet habe. Die 
Tatsache, daß die z . B. im Haus V1 
zur Ver fügung gestellten Kondome 
reißenden Absatz finden, bestärkt 
mich in der Annahme, daß schwuler 
Sex auch prakt iziert wird. 

libli: Ist der Bereich Strafvollzug bei 
der Erstellung Deiner Präventions
konzeption ein Schwerpunkt? 

Schrage: Nein. Wir decken zunächst 
nur einen Bereich ab; einmal auf
grund meiner persönliche n Emanzipa
tion. Ich denke auch, daß ich da 
realistische Vorerfahrungen habe, die 
ein bestehendes Tabu öffentlicher 
machen können, möglicherweise ver
bunden mit einer Aufforderung und 

Ermunterung für schwul empfindende 
Männer im Knast, sich öffentlicher zu 
machen. 

libli: Steht das STOP-AIDS-PROJEKT 
in Berlin auch schwulen Männern aus 
dem Strafvollzug zur Verfügung? 
Können sie sich an Euch wenden, und 
bekommen sie von Euch Besuch bzw. 
Beratungsgespräche? 

Schrage: Einzelberatungsgespräche 
führen wir nicht durch. Da wären die 
Schwulenberatung in ·der Kulmer 
Straße bzw. Mann-O-Meter die rich
tigen Ansprechpartner. Was das STOP
AlDS- PROJEKT für schwule Männer 
anbieten kann: Falls sich mehrere 
Männer in den Haftanstalten zusam
mentun, wären wir bereit, mit zwei 
Gesprächsleitern konkrete Fragen und 
damit verbundene Unsicherheit zum 
Thema Safer-Sex in Zeiten von AIDS 
zu diskutieren. 

libli: Wenn wir jetzt dieses Gespräch 
führen, was erwartest Du als Resul
tat aus dieser Veröffentlichung im 
Lichtblick? 

Schrage: Ich erwarte sicherlich 
nicht, daß säckeweise Briefe aus den 
Haftanstalten von schwul empfinden
den Männern an uns herangetragen 
werden. Für mich ist es aber dennoch 
wichtig, daß Männer, die schwulen 
Sex in Anwendung mit Kondomen 
praktizieren, eine öffentlichere Dis
kussion darüber erfahren. Ich habe 
erlebt, daß viele Männer in der rich
tigen Handhabung von Kondomen 
nicht geübt sind. Um den schwulen 
Sex sicher zu praktizieren, sollte 
man heute das Risiko durch unsach
gemäße Anwendung von Kondomen 
ausschließen, die dann zum Reißen 
oder zu dergleichen anderen Schäden 
führen können. 

libli: Durch den Wechsel des Senats 
ist auch die Justiz um vieles libera
le r geworden. Ich kann mir nicht 
vorstellen, daß vor einigen Jahren 
ein homosexuell lebender Mann so 
ohne weiteres in den Justizvollzugs
dieost gekommen wäre? 

Schrage: Deine Frage kann ich inso
fern beantworten, daß bei meiner 
Anstellung 1982 aus meinen Bewer
bungsunterlagen zu entnehmen war, 
daß ich 1980 eine schwule Diplom
arbeit geschrieben habe. Sicherlich, 
das bestätige ich Dir auch, sind die 
Verhältnisse durch den neuen Senat 
offener geworden, was sich auch so 
abzeic hnet, daß unsere Justizsenato
rin bei einer Ausstellung im Rathaus 
zur Geschichte des § 175 die Eröff
nungsrede gesprochen hat. 

libli: Der Lichtblick dankt ganz 
herzlich für das Gespräch. 



Konfliktregelung ohne Strafe 

Die Suche nach "etwas Besserem als 
Strafrecht und Strafverfahren" war 
das Hauptthema des sechsten Bundes
kongresses der freien Initiativ
Gruppen in der Straffälligenarbeit. 

Grundsätzliche Erkenntnis bei der 
Tagung in Hoechst (Hessen): Staat
liches Strafen ist kein geeignetes 
Mittel, Straftaten zu verhindern. Nur 
durch eine Veränderung gesellschaft
licher Strukturen können die Ur
sachen vieler Delikte beseitigt werden. 

Dazu Rechtsprofessor H. Steinert 
(Frankfurt) über die Rolle der Polizei: 
"Die politische Funktion der Polizei 
besteht in ihrer hohen Eignung zum 
Sündenbock. \vann immer einer Wäh
lerschaft die Abstellung eines Miß
standes zu versprechen ist, verweist 
der Politiker auf die entsprechenden 
Bemühungen der Polizei, die von ihm 
unterstützt werden. Eventuell fordert 
er gleich noch eine Verstärkung des 
polizeilichen Einsatzes in dem frag
lichen_ Bereich und verspricht, sich 
energisch für eine Aufstockung der 
Mittel oder (was billiger ist) 
geeignete gesetzliche Ermächtigungen 
einzusetzen. Danach läßt er die 
Sache einschlafen. Sollte das nicht 
genügen, setzt die nächste Eskala
tionsdrehung ein: Es werden tatsäch
lich lauthals Verschärfung der 
Strafen und Aufstockung des Polizei
etats diskutiert. Die Wahrscheinlich
keit ist hoch, daß die Finanzminister 
müde abwinken. Außerdem erhebt sich 
die liberale bis linke Öffentlichkeit 
in - einem Sturm der Entrüstung. Sie 
bietet sich damit an, später dafür 
verantwortlich gemacht zu werden, 
daß ein wirksamer Schutz der 
Bevölkerung nicht gewährleistet wer
den kann. Der politische Gewinn ist 
bei null Kosten beträchtlich. 

Sollte auch das nicht genügen, wird 
tatsächlich die Polizei zum Einsatz 
gezwungen, und zwar sichtbar mit 
vollmundigen Ankündigungen. Erwar
tungsgemäß kann sie keine Wunder 
wirken und bleibt daher hinter den 
politischen Versprechungen zunick. 
Die Beamten werden wahlweise 

hochgelobt und damit unter Er
folgszwang gesetzt oder als Schlapp
schwänze oder Brutales beschimpft. 
Insgesamt stellt man auf diese Art 
sicher, daß Probleme nicht gelöst 
werden." 

Auf der nächsten Sprosse der Leiter 
sieht sich der Delinquent nach seiner 
Verhaftung durch die einigermaßen 
verunsicherte Polizei vor Gericht. 
Ernsthafte, mit großem Aufwand in 
den Feinheiten eines ausgeklügelten 
Denksystems ausgebildete Juristen 
bemühen sich nun, den vielen Heil
losigkeiten eines ihnen fremden, arm
seligen Alltags "gerecht" zu werden. 
Der Angeklagte benötigt einen eben
falls hochgebildeten und teuren 
Übersetzer in Form eines Anwalts, 
damit er überhaupt versteht, worum 
es geht. 

Ist der Mann dann verurteilt und aus 
seinem sozialen Gefüge herausgerissen, 
hat eigentlich niemand mehr etwas 
davon: Das Opfer der Tat nicht, weil 
der Täter durch die Strafe daran ge
hindert wird, entstandene Schäden 
gutzumachen. Der Täter nicht, weil 
seine Notlage, aus der heraus er die 
Tat begangen hat, durch die Strafe 
zusätzlich verschärft wurde. Und der 
Staat nicht, weil unter dem Strich 
außer den hohen Kosten nur die 
Rache für eine Straftat bleibt. 

Beim Kongreß in Hessen wurden 
Alternativ-Vorschläge diskutiert. Bei
spiele: Schlichtungsinstanzen, die 
nicht der Justiz unterstellt sind. 
Ansätze gibt es in ÖSterreich und in 
der bundesdeutschen Jugendgesetz
gebung. In der DDR gibt oder gab es 
die gesellschaftlichen Gerichte, wo 
von Laienrichtern ein Viertel aller 
Straftaten im Vorfeld der eigent
lichen Justiz erledigt wurden. Im 
Vordergrund steht bei dieser Ver
fahrensweise die Wiedergutmachung 
nebst der Vorsorge auf Verhinderung 
von Delikten in der Zukunft. 

Bei bestimmten Delikten (Drogen
vergehen) kann ein Verzicht auf 
Strafe nur durch eine Entkriminali
sierung erreicht werden. 

Wenn allerdings die Ursachen der 
Kriminalität beeinflußt werden sollen, 
sind gesellschaftliche Veränderung 
zur Aufhebung von sozialer Ungleich
heit und unzureichenden Lebensbe
dingungen nötig. Soziale Probleme 
lassen sich nicht mit kriminalpoli
tischen Maßnahmen lösen. 

Harry Rohr 

Am Rande bemerkt 

Gruppenleiter als "Hilfspolizisten.,? 

Herzlichen Glückwunsch! Die Tegeler 
Anstaltsleitung will Gruppenleiter 
(Sozialarbeiter) als "Beauftragte zur 
Aufspü.rung von BTM- Handelstätigkeit" 
einsetzen. Wie wäre es, wenn man 
auch gleich die Gefängnisgeistlichen 
durch Streifenpolizisten vom Kott
busser Tor ersetzt? 

Aufgescheucht durch Pressewirbel in 
der Öffentlichkeit, will man nun also 
das Heroingespenst ausräuchern. Im 
Prinzip ganz in Ordnung, das Zeug 
nervt hier drin sogar die Junkies. 

Wie nun aber die Anstaltsleitung da 
ranzugehen gedenkt, ist bemerkens
wert. Zunächst sollen die fronter
probten Haudegen der alten Siche
rungsgruppe reaktiviert werden. Bei 
denen sollen dann die Fäden aus den 
einzelnen Häusern zusammenlaufen. In 
jeder Teilanstalt soll ein Antidrogen
Beauftragter in Form eines Gruppen
leiters sitzen und schnüffeln. 

Das kann doch nicht ernstgemeint 
sein? Bei so einer Sicherungsgruppe 
vom alten Schlag hat man wenigstens 
noch ein solides Feindbild in Form 
von unterhaltsamen Hauruck-Roll
kommandos. Da weiß man wenigstens 
was man hat. Aber Gruppenleiter? 

So oberflächlich der Kontakt zu den 
Gruppenl eitern meist ist, kommt es 
doch \venigstens manchmal vor, daß 
sich da so etwas wie ein Vertrauens
verhältnis ergibt. Das geht dann 
baden. Selbst wer mit Heroin nichts 
zu tun hat, wird vorsichtig werden. 
Wo will man die Grenze ziehen? 90 
Prozent der Knackies rauchen ab und 
zu mal ein Jointchen, sollen die sich 
deshalb vor den Gruppenleitern ein
igeln, nur weil sie nicht wissen, wie 
diese dazu stehen? 

Völlig daneben, die ganze Geschichte. 
Heroinhandel läßt sich ohnehin nur 
mit hochkonspirativen Methoden 
knacken. Eine Sicherungsgang, die 
lärmend durchs Unterholz poltert, hat 
allenfalls eine hohe Eignung zum 
Sündenbock. Und Sozialarbeiter in so 
einer Rolle, . wer bitte schön, hat sich 
das denn ausgedacht? 

Vermutlich sind das alles noch unaus
gereifte Überlegungen in der Pla
nungsphase. Man darf gespannt sein, 
was dabei herausko.mmt, wenn das 
ausgebrütet ist. ~ 

~ 1Wo 
;Job -
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Kleine Anfrage zum 
Modellprojekt •• AIDS 
und Strafvollzug•• 

ln der Lichtblick-Ausgabe Jan./Febr. 1990 berichteten wir 
unter "Datenschutzskandal in Niedersachsen" auf den 
Seiten 12 und 13 über eine Fragebogenaktion der For
schungsgruppe "AIDS im Strafvollzug" in den Justizvoll
zugsanstalten Burgdorf, Hannover und Vechta. Auch die 
Deutsche AIDS-Hilfe e. V. in Berlin äußerte massive Kritik 
an dem Modellvorhaben. Das führte letztlich zu einer 
Kleinen Anfrage der GRÜNEN im niedersächsischen Land
tag, die wir nachstehend abgedruckt haben. 

Kleine Anfrage - LT- Drs. 11/5176 - der Abgeordnet en Dr. 
Schole und Dr. Hansen (GRüNEN), Hannover, vom 27.3.1990über 
"Modellvorhaben 'AIDS im Strafvollzug' in Niedersachsen" : 

In der Antwort der Landesregierung auf die Große An
frage der SPD- Fraktion, Drs. 11/4043, war auf das 
Modellprojekt des BMJFFG "AIDS und Justizvollzug" hin
gewiesen worden. Nunmehr soll in niedersächsischen 
Justizvollzugsanstalten eine Fragebogenaktion durchgeführt 
werden, für die auf dieses Modellvorhaben Bezug genom
men wird. Die Deutsche AIDS-Hilfe e. V. in Berlin hat 
jetzt an dieser Fragebogenaktion in niedersächsischen ]VA 
massive Kritik geäußert. Die Deutsche AIDS-Hilfe be
fürchtet, daß bei diesem Verfahren Anonymität nicht ge
wahrt, durch die Beantwortung der Fragen persönliche 
Nachteile für die Gefangenen entstehen und der Unter
suchungszweck entsprechend der Projektbeschreibung des 
BMJFFG verfehlt werden würde. Die Deutsche AIDS-Hilfe 
fordert ein Forschungsprojekt mit dem Ziel, die Wünsche 
und tatsächlichen Verhaltensweisen von Gefangenen in 
bezug auf die AIDS-Problematik zu eruieren, wie dies 
auch bei den anderen Bundesmodellprojekten zum AIDS
Bereich der Fall sei. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Teilt sie die Bedenken der Deutschen AIDS-Hilfe? 

2. Wird sie aufgrund der Kritik der Deutschen AlDS-Hilfe 
das Modellprojekt "AIDS und justizvollzug" konzeptio
nell überarbeiten und eine externe, unabhängige und 
wissenschaftliche Forschungsinstitution mit dessen 
Durchführung beauftragen? 
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3. Wie wird sie grundsätzlich sicherstellen, daß Anonymi
tät und Intimsphäre in bezug auf HlV-lnfektion und 
AIDS-Erkrankung in den JVA gewahrt bleiben? 

4. Wann wird sie im Interesse einer tatsächlichen Infek
tionsprävention in den JVA die Möglichkeit eines ano
nymen und unkontrollierten Zugangs zu Einmalspritzen 
und Einmalkanülen schaffen? 

Ant\ITort der Landesregierung vom 20.6.1990: 

Durch das vom BMJFFG geförderte niedersächsische Modell
projekt "AlDS und Justizvollzug" soll eine effektivere 
Prophylaxe und eine bessere Betreuung der HIV- infizier
ten Gefangenen geleistet werden. Dazu i.st auch vor
gesehen, im Rahmen einer Bestandsaufnahme Infektions
risiken und damit sinnvolle Vergehensweisen zu analysie
ren, weil Prophylaxemaßnahmen, die sich außerhalb des 
Vollzuges bewährt haben, nicht unbedingt auch für den 
Justizvollzug praktikabel sein müssen. 

Diese Bestandsaufnahme wurde bisher im Rahmen einer 
freiwilligen und absolut vertraulichen Fragebogenaktion 
erhoben. Auf die Freiwilligkeit und Vertraulichkeit wurde 
jeder Gefangene vor Datenerhebung hingewiesen. Die 
Vertraulichkeit ist dadurch gewährleistet, daß die mit der 
wissenschaftlichen Untersuchung beauftragte Mitarbeiterin 
in die ärztliche Schweigepflicht eingebunden ist und in 
wissenschaftlichen Angelegenheiten keinerlei Weisungen 
unterliegt. 

Die Datenauswertung erfolgt ausschließlich über diese 
Mitarbeiterin. Durch diese Vergehensweise fand die 
Bestandsaufnahme eine entsprechende Akzeptanz bei den 
Gefangenen und führte durch das tragfähige Vertrauel\S
verhältnis zwischen Gefangenen und Mitarbeitern des 
Modellprojekts (die alle in die ärztliche Schweigepflicht 
eingebunden sind) zu auswertbaren Ergebnissen. Als Folge 
unbegründeter AktiVitäten Dritter, durch die insbesondere 
die Vertraulichkeit dieser Bestandsaufnahme bezweifelt 
wurde, ist es zu einer ausgeprägten Verunsicherung der 
Gefangenen gekommen, die sich negativ auf das Vertrau
ensverhältnis ausgewirkt hat. Es ist z. Zt. noch nicht ab
sehbar, ob dieser Schaden wieder behoben werden kann. 
Sollte die Verunsicherung so tief sitzen, daß ein entspre
chendes Vertrauensverhältnis nicht mehr aufgebaut werden 
kann, so wird eine weitere Bestandsaufnahme in der bis
herigen Form nicht mehr möglich sein. 

Die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts er
folgt durch eine unabhängige, wissenschaftlich ausgewie
sene Sozialforscherin, die u. a . gerade "die WUnsche und 
tatsächlichen Verhaltensweisen von Gefangenen in bezug 
auf die AIDS-Problematik" eruiert. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt : 

Zu 1) Nein 

Zu 2) Eine konzeptionelle Änder:ung wird nur erforderlich 
sein, wenn die jetzt eingetretene Verunsicherung der 
Gefangenen bestehen bleibt. Die unabhängige wissen
schaftliche Begleitung durch eine ausgewiesene Sozial
forscherirr wird wie bisher fortgeführt. 

Zu 3) Das bisherige Verfahren ist gewählt worden aus
drücklich mit dem Ziel, Vertraulichkeit zu gewährleisten. 

Zu 4) Es ist nicht vorgesehen, Empfehlungen ungeprüft zu 
übernehmen, die sich möglicherweise für den Justizvollzug 
nicht eignen. Im Rahmen einer Fragebogenaktion und im 
Rahmen von Einzelbetreuungen wird deshalb die Art des 
Drogenkonsums im Justizvollzug und die Einstellung der 
Gefangenen zur Verteilung von Injektionsbestecken er
fragt . 

Remmers 
Minister für Justiz (bis 21.6.1990) 



Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre Wünsche, Anregungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken. Oie Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entsprechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 

Leserbrief des Gef. "Elmar 
Lerch TA IIl - JVA Tegel" 
- "Der Schuldner - armer 
]u.nky" - Ausgabe vom Juli 
1990 

Sehr geehrte Herren! 

Dieser Brief kann nur 
von einem hirnlosen und 
angstvollen Dealer ge
schrieben sein, der seine 
Geldeinnahmequellen versie
gen sieht. 

Die Konsumenten sind 
die Opfer asozialer und 
verbrecherischer Dealer, 
die ihr Geld durch Verkauf 
von Drogen verdienen, weil 
sie zu geregelter Arbeit zu 
faul und zu dumm sind. 

Sicherlich ist es für 
einen Konsumenten schwer, 
den eingeschlagenen Weg 
aufzugeben, und es bedarf 
sehr viel persönlicher Auf
opferung, davon loszukom
men, aber es ist der Ver
such wert, sich den Klauen 
der Dealer durch Entsagung 
zu entziehen und diesem 
Abschaum der menschlichen 
Gesellschaft zu zeigen, daß 
ein Leben ohne Drogen 
besser und wertvoller ist. 
Dieses Drogenproblem sollte 
auch von den JVAs gan1. 
knallhart behandelt werden. 

Jeder Dealer sollte, 
egal ob Auslttnder oder 
Deutscher, wenn sie bet 
DrogenReschMften erwischt 
werden oder das Dealen 

hundertprozentig nach
gewiesen wird, für die 
Reststrafe völlig isoliert 
werden, mit allen gesetz
lichen Konsequenzen, denn 
nur so kann man das Dro
genproblem unter Kontrolle 
bekonunen. 

Gefühlsduselei oder sich 
auf das GG zu berufen, 
sollte hier keine Rolle 
spielen. 

Ein Konsument, der 
freiwillig aussteigen will 
und den Behörden auch 
dabei hilft, den Dealern 
das Handwerk zu legen, dem 
sollte man alle erdenkliche 
Hilfe anbieten. 

Viele der Abhängigen 
sind doch durch Erpressung 
und Nötigung, von seiten 
der Dealer, zu Konsumenten 
geworden, weil sie ganz 
einfach geistig und körper
lich niCht in der Lage sind, 
sich zu wehren. 

Warum haben viele 
Länder die Todesstrafe und 
sehr hohe Haftstrafen 
gegen Dealer und Her
steller im Gesetz verankert, 
dies sollte der deutsche 
Gesetzgeber schleunigst 
nachholen, doch wohl nicht, 
um die Gef!lngnissc voll zu 
bekommen, sondern um dte 
Parasiten der Gesellschaft 
1u t&olieren und auszu
mPr:r.cn. 

Dn wird nicht nur der 
StM 1 um Steuergelder bc
tro,qt'n, und die Kosten fUr 

die Gesundung der Abhän
gigen steigen enorm. 

Ein Dealer ist ganz ein
fach als "Mörder" am 
Körper und Geist einer ab
hängig gemachten Person 
anzusehen, und daher sollte 
hart und gnadenlos durch
gegriffen werden, von allen 
Institutionen, die mit dem 
Problem konfrontiert werden. 

Lebenslängliches Arbeits
haus wäre die richtige 
Strafe für solches verbre
cherisches Dealerpack, egal 
welcher Nationalität sie 
angehören. Mit Sicherheit 
werden Sie den Artikel 
nicht veröffentlichen, aber 
wenn Ihnen das Drogenpro
blem am Herzen liegt, wie 
jedem gesunden Menschen 
auch, dann drucken Sie 
diesen Brief ab, ich erteile 
dazu die Erlaubnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

Uwe Hildebrandt 
Berlin 

Sehr geehrte Damen und 
Herren, liebe Freunde! 

lch bin der "Neue" im 
"alten Gesicht", wenn ich 
mal &o beginnen dat>f. Die 
Private Brief- und Gefan
Renenseelsoz-ge Spnndau be
Btt>h! schon einige Zeit. 
VielletcM kann der elno 
odl.'r t~ndere sieh noch an 

frühere Zeiten erinnern, da 
hat sich die Private Brief
und Gefangenenseelsorge 
Spandau auch an Sie 
gewandt. 

Nun, die Gefangenen
seelsorge Spandau hat sich 
in letzter Zeit geändert. 
Nein, ich möchte lieber 
sagen, etwas hat sich hier 
geändert! Der Mann, der 
d1e Gefangenenseelsorge 
Spandau leitet, hat sich 
geändert. Oder man kann 
auch sagen, der Name hat 
sich geändert. Herr Hans
]Urgen Schuhhardt, der bis 
jetzt der Leiter der Gefan
genenseelsorge war, hat 
mich damit beauftragt, die 
Gefangenenseelsorge Span
dau weiterzuführen. Und 
ich habe mich dazu bereit
erklärt, die Gefangenen
seelsorge Spandau weiter
zufUhren. 

Mein Name ist Norbert 
Steinhoff, und ich wohne in 
Leverkusen, und ich bin 
jetzt der, der versucht, 
hier Kontakte zu Straf
gefangenen aufzunehmen. 

Mein Ziel ist es, mit 
Gefangenen in brieflichen 
und vielleicht später auch 
in persönlichen Kontakt zu 
kommen. Die persönliche 
Situation des gefangenen 
Mitmenschen stellt sich 
heute als sc!1wierig dar. 
Nicht im Gefängnis begin
nen die Schwierigkeiten, 
sondern nach der Entlas
sung. Ich möchte gerne 
Menschen, die hinter Git
tern leben müssen, ein 
StUck ihres Lebens beglei
ten. Und für mich ist wich
tig bei dieser Arbeit, daß 
ich den Kontakt zu Gefan
genen finden kann. Der 
Gefangene ist eingeschlos
sen, aber ich meine, er 
sollte nicht ausgeschlossen 
sein. 

Und der Grund, weshalb 
ich mich am Anfang meiner 
Arbeit an Sie wenden 
möchte ist der: Vielleicht 
ist es lhnen möglich, mir 
bei der Kontaktsuche ein 
wenig unter die Arme zu 
greifen. Mir bei dem zu 
helfen, was am Anfang 
doch sehr schwierig ist. 
Vielleicht ist es möglich, 
eine kleine Anzelae in 
Ihrer Zeitung zu inserieren. 
Oder hier und da aur die 
Private Brief- und Gefan
genenseelsorge S~ndau 
hinzuweisen. Hier wäre ich 
thnen sehr dankbar. 

Ich m~chte gerne: den 
Le~1ten nahe sein, dl<! aonst 

'der Iichtblick' 17 



keinen mehr haben. Wo sich 
vielleicht die Familie ab
geseilt hat von ihrem 
"kriminellen Mitglied" . 

Ich möchte gerne am 
Anfang dieser neuen Arbeit 
hier die Gefangenenseel
sorge Spandau anbieten für 
ein offenes und ehrliches 
Gespräch. Möchte gerne 
versuchen, die Hemmschwelle 
zwischen drinnen und drau
ßen zu verringern. 

Ich habe versucht, die 
Gefangenenseelsorge Span
dau darzustellen und was 
sie erreichen möchte. Viel
leicht höre ich etwas von 
Ihnen, und vielleicht ist es 
Ihnen sogar möglich, hier 
Kontakte zu vermitteln. 

Norbert Steinhoff 
Private Brief- und Gefan
genenseelsorge Spandau 
Flankenschanze 7 
1000 Berlin 20 

An den Lichtblick! 

Ich bin heute (3.8.90) 
aus meiner 7-Mann-Zelle in 
der ich liege und den 
Stock I zum Insassenver
treter gewählt worden, 
aber ohne Wissen der 
Beamten und Ärzte. 

Zur Einführung: Grund
sätze ärztlicher Ethik von 
den Vereinten Nationen! 
Medizinisches Personal, ins
besondere Ärzte, dem die 
Betreuung von Strafgefan
genen obliegt, ist ver
pflichtet, deren körperliche 
und geistige Gesundheit zu 
schützen und ihnen lin 
Krankheftsfall eine Behand
lung von der gleichen Qua
lität und nach den gleichen 
Maßstäben zukommen zu 
lassen wie Personen, die 
sich nicht in Haft oder 
Gewahrsam befinden (Grund
satz 1). 

Wir beklagen uns schon 
seit sehr langer Zeit über 
diese unmenschlichen Me
thoden, die hier in der PN
Abteilung herrschen. Wir 
werden hier von den 
Ärzten nur so mit Medika
menten (Haldol, Haloperidol, 
Leponex usw. ) vollgepumpt. 

Der Name PN- Kranken
haus täuscht, da hier 
Beamte in weißen Kitteln 
rumrennen, ihre Funktion 
besteht aus Türen abschlie
ßen, Medikamente austeilen 
und provozieren, um einige 
Leute in den Bunker zu 
bringen. Wenige Beamte 
sind nett. 
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Ab 9 Uhr ist hier Frei
stunde, die kaum genutzt 
wird, weil die kranken 
Menschen hier nicht wach 
werden. Die Freistunde be
steht aus einer Stunde. 

Wenn wir Glück haben, 
dann haben wir auch nach
mittags eine Stunde Hof
gang, meistens wird es aber 
immer von seiten der Beam
ten abgewimmelt, angeblich 
aus Personalmangel. Also 
insgesamt ist man hier 23 
Stunden unter Einschluß. 
Das macht die kranken 
Menschen hier noch krän
ker. 

Fernsehen ist hier nur 
jeden zweiten Tag von 19 
Uhr bis 21.45 Uhr. Hier gibt 
es sehr viele Selbstmord
versuche, gemacht wird 
nichts dagegen. Dr. Missoni 
wandert hier einmal die 
Woche zwei Minuten von 
Zelle zu Zelle, und das 
wird dann Visite genannt. 
Er fragt, wie geht es 
ihnen, sagt man, es geht 
mir schlecht, dann pas
siert gar nichts. Vor kur
zem hat sich ein türki
scher Landsmann hier in 
meiner Zelle versucht auf
zuhängen, er wurde von 
uns rechtzeitig gerettet 
und wurde dann mit der 
Feuerwehr ins Krankenhaus 
gebracht. Von dort kam er 
in den Bunker in Moabit. 
Eine Woche später kam er 
zurück und mußte hier 
dann auch in den Bunker 
für einige Tage. Er wurde 
dann hier von den Ärzten 
gegen seinen Willen mit 
Medikamenten vollgepumpt. 
Das ist kein Einzelfall in 
der PN-Abteilung. 

Das ist erst mal ein 
Anfang, den wir Euch 
Lieben vom Lichtblick mit
teilen möchten. Spätere 
Meldungen werden jetzt 
öfter zu Euch kommen, 

aber die Leute hier haben 
Angst, Euch zu informieren, 
Angst vor Repressalien von 
seiten der Ärzte und 
Beamten. 

Wir fordern folgendes : 
1. Feststehende Frei-

stunden wie in den anderen 
Häusern der ]VA Tegel. 

2. Beschäftigungstherapie 
3. Offene Türen, und 

daß sich die Leute be
wegen können. 

4. Jeden Tag Fernsehen 
wie bei Euch in den Häu
sern. 

S. Wir fordern Sport wie 
in den Häusern. 

6. Wir fordern die Ver
riegelung der linken Fen
sterseite, die man nicht 
öffnen kann, wegen Vor
hangschlösser, die dort an
gebracht sind, damit wir 
dort die Fenster nicht öff
nen können. 

7. Wir fordern hier in 
der PN- Abteilung einen 
Nachtarzt. 

8. ,Wir fordern mehr 
Personal und einen ver
nünftigen Sozialarbeiter. 

9. Wir fordern auch, das 
hier Gottesdienst abgehal
ten wird, oder daß wir am 
Gottesdienst teilnehmen 
können dürfen in der 
Kirche. Wir finden es eine 
Schande, daß sich hier so 
gut wie nie ein Pfarrer 
sehen läßt, als ob dieser 
Ort hier verflucht ist. 

10. \\lir fordern jeden 
Tag Duschen wie in den 
Häusern. 

11. Wir fordern bessere 
Behandluns. von den Beam
ten und Arzten, denn wir 
fühlen uns von denen wie 
kleine Kinder behandelt. 

12. Wir fordern, daß hier 
Hausarbeiter, die sowieso 
kaum was zu tun haben, 
die Zellen saubermachen, 
weil die Patienten dazu 
nicht in der Lage sind. 
Manche Zellen starren vor 
Dreck, und die Ärzte und 
Pfleger kümmern sich einen 
Scheißdreck darum. 

13. Wir fordern auch 
Schlösser vor den Schrän
ken. 

Das ist erst mal das 
erste. Das Leben ist hier 
für uns sehr schlimm, trau
rig ist es, daß es hier 
Leute gibt, die wirklich 
sehr krank sind und gar 
nicht hierhergehören, son
dern eher in eine Nerven
klinik gehören. 

So gibt es hier Leute, 
die sehr krank sind, die 
hier Jahre schon in der 

PN-Abteilung hinleben, 
ohne Aussicht auf Heilung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Frank S.chaffrath 
]VA Berlin- Tegel, PN-Abt. 

Offener Brief an die Fa. Rühl 

Sehr geehrter Herr Rühl, 

Ich möchte hiermit 
einmal mein Mißfallen über 
die Art und Handhabung -
im besonderen über die 
Preisgestaltung Ihres 
Warenangebotes ausdrücken. 

Es ist schlichtweg eine 
bodenlose Frechheit, wie 
Sie Ihre Ware, zum Teil zu 
immens überhöhten Preisen, 
in oft mangelhafter Quali
tät und zu Zeiten, die 
Ihnen gerade genehm sind, 
an uns verkaufen. 

Ich habe das Gefühl, 
daß Sie unsere schlechte 
Situation und die immer
währende Geldknappheit der 
Gefangenen schamlos aus
nutzen. 

Ich· möchte daher an 
Sie appellieren, doch ein
mal über Preis- und Quali
tätsniveau nachzudenken 
und sich darüber klar zu 
werden, daß Sie hier für 
Gefangene liefe_rn, die auf 
das allein von Ihnen be
stimmte Warenangebot an
gewiesen sind! 

Wir sind alle keine 
Waisenknaben. Aber daß wir 
uns hier von Ihnen mit 
"ehrlichen Preisen" und 
den unmöglichsten Ein
kaufszeiten und Qualitäten 
abfertigen lassen, muß ja 
wohl nicht sein. 

Bitte überdenken Sie 
einmal Ihre Verkaufsstrate
gie - auch vor dem Hinter
grund, daß uns sehr wenig 
Geld zur Verfügung steht 
sowie daß Ihre Firma eine 
wohl einzigartige Monopol
stellung hat. Unser doch 
wohl recht schmales 
"Taschengeld" benutzen wir 
letztlich dazu, Ihnen ein 
"einigermaßen" gutes Ein
kommen zu sichern. 

Wir verbleiben mit ver
gitterten Grüßen - mit der 
Hoffnung verbunden, daß 
diese Zeilen vor dem Hin
tergrund der gerade jetzt 
so viel beschworenen Ge
meinsamkeit auf offene 
Ohren stoßen. 

Uwe Schöffel 
und viele andere 
JVA Berlin-Tegel, TA IV 



Liebe Redaktion Lichtblick. 

hiermit möchte ich allen 
Freunden und Bekannten in 
der JVA Tegel folgendes 
mitteilen: 

Am Sonntag, dem 5.8.90 
um 21.38 Uhr ist auf tra
gische Art und Weise mein 
geliebter Bruder Günter 
Böstel auf den Gleisen des 
V-Bahnhofes Kurfürsten-
straße tot aufgefunden 
worden. 

Der Hergang des Todes 
ist bislang noch ungeklärt. 
Günter soll angeblich den 
schon anfahrenden Zug 
verlassen haben wollen, 
wobei er sich im ersten 
Wagen befand. Er soll da
bei in der Tür eingeklemmt 
worden sein, wodurch er 
dann zu Tode kam. 

Wir trauern um Günter 
und können es nicht be
greifen. Es ist ein Riesen
verlust für die ganze Fami
lie und alle Freunde. Die 
Trauerfeier fand am Don
nerstag, dem 16.8.90 um 
11.15 Uhr auf dem Friedhof 
Spandau "ln den Kisseln", 
Pionierstraße, statt. 

Mit freundschaftlichen Grüßen 

Karin Wulke 
Berlin 

Hallo Lichtblick- Redaktion, 

möchte nach dem Lesen 
der Juli-Ausgabe Z\vei 
Sachen feststellen! Beide 
Sachen verbinden eine Ver
öffentlichung des Briefes! 

l. Betrifft "Honni". 
Kenne den Mann und muß 
mich wundern, daß dem 
"Honni" "soviel Aufmerk
samkeit" zuteil wird. Die 
Gründe sind ja sehr sach
lich von dem Werner Fiegel 
aufgelistet! Die Kraft hätte 
\'1. F. gleich für eine der 
derzeitigen Lagen des 
Hauses Ill nutzen sollen! 
Schade um den Platz im 
Lichtblick! 

2. Bin Alkoholiker, kom
me nach Zwischenstop Tegel 
(Haus 11) aus Bonnis Ranch. 
ich wäre sowieso wieder 
eingefahren wegen neuer 
Delikte, jedoch trägt 
"Bonnis- Ranch" mit seiner 
berühmten Therapie die 
Hauptschuld! "Bonnis-Ranch" 
(Alkoholiker) ist nur ein 
amtlicher Umsteigebahnhof 
erster Güte! Der Arzt 
blickt nur erst mal in die 
Akte, ob noch ein Knast-

rest offen ist!! Ein Arzt 
namens Dr. P. !Oberarzt) z. 
Hd. Dr. G. Es wird genauso 
wie in der Kneipe weiter 
gesoffen aus Langeweile. 
Gruppen kommen gar keine 
nach Bonnis-Ranch, eben 
wegen dem Ruf! Kann ich 
verstehen von den Leuten! 

Gutachten der Ärzte 
werden natürlich wie seit 
Jahren (ich bin jetzt gleich 
im 14. Jahr mit § 64 StGB) 
von dem "Superstrategen" 
Zippel abgelehnt! Freiwil
lige (ohne Gitterzwang 
usw.) werden nicht bear
beitet! Daß bei solch einem 
Programm (wenn einer will!) 
eine Wiedereingliederung/ 
Schuldenregelung nicht 
möglich ist, bedarf wohl 
kein Satz!! 

Fazit: Nicht nur die 
Fixer sind angemeiert, des
wegen diese Kurzauflistung! 

Klaus Förster 
]VA Berlin- Moabit 

Liebe Lichtblicker. 

zu der Sache mit der 
"zoologischen Überfüllung" 
unserer Wohnung. die lhr 
übrigens sehr gut und tref
fend kommentiert habt, 
haben wir uns noch einmal 
an den Justizsenat ge
wandt. Denn was die Tiere 
angeht, so konnten wir uns 
zwischenzeitlich noch ein 
Urteil des Amtsgerichts 

Schöneberg zunutze 
machen. Auch fanden wir 
es erwähnenswert, die 
letzte Ausführung ins 
Wartezimmer zu schildern. 
Wie gesagt, für uns ist die 
Sache noch lange nicht er
ledigt. 

Nun noch zu einem 
anderen Thema. Wie ich 
immer wieder feststellen 
konnte (und noch kann), 
werden in den einzelnen 
Knästen Gerichtsentschei
dungen durch die Anstalts
leiter nicht eingehalten. 
Die Vollstreckung ist aber 
nicht einklagbar. 

Ich habe daher Ende 
Juni 1990 eine Petition an 
den Deutschen Bundestag 
eingereicht. Zwei Extrem
fälle aus Tegel als Bei
spiele angeführt, wie Ge
richtsentscheidungen miß
achtet werden, und bean
tragt, eine gesetzliche 
Regelung zu schaffen, die 
eine Vollstreckung rechts
kräftiger Urteile ermög
licht. Vergleichbar etwa 
der Vorschrift des § 172 
V will. 

Der Deutsche Bundestag 
teilte mir inzwischen mit, 
daß die Bearbeitung meiner 
Petition voraussichtlich 
längere Zeit in Anspruch 
nehmen werde. Da zunächst 
eine Stellungnahme des zu
ständigen Ministeriums ein
geholt werden müsse. Und 
darüber hinaus würden ver
mutlich noch weitere Er-

mittlungen notwendig wer
den. 

Ich möchte nun bei 
Euch anregen, ob es nicht 
sinnvoll wäre, im Lichtblick 
dazu aufzurufen, daß auch 
Gefangene, die solche Miß
achtung von Gerichtsent
scheidungen schon erlebt 
haben, ebenfalls eine Peti
tion an den Deutschen 
Bundestag einreichen. Damit 
die Sache mehr Gewicht 
bekommt. 

Denn wenn ich nur 
allein auf weiter Flur 
stehe, dann werde ich 
wahrscheinlich früher oder 
später einen Bescheid be
kommen, daß es sich bei 
den von mir angeführten 
Beispielen um bedauerliche 
Einzelfälle handelt, wo man 
um Abhilfe bemüht ist. Daß 
das aber keine Gesetzes
änderung bzw. Ergänzung 
rechtfertigt. 

Und da es sich bei 
diesem Thema doch um ein 
bundesweit verbreitetes 
handelt, meine ich schon, 
daß wir dranbleiben sollten. 
Denn Änderungen und Ver
besserungen wurden bisher 
meist dann erreicht, wenn 
sich möglichst viele daran 
beteiligt haben. 

Soviel erst mal für 
heute. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Seebauer 
Berlin 
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\Uer Tagesspiegel vom 10.8.1990) (Süddeutsche Zeitung vom 14Jl5.8.1990) 

Ausgang und Urlaub lßl. Interesse Strelbllm Gefängnis s~ltslei~n~.ges~thabe?.Diese.e sJch bere1t, über ernen Te1l der Ha 

d R 
. •. . Lage hat sich beruhigt Forderungen zu reden. die in el1 

er esozta ISiemng von Häftlingen Straublng (dpa)- Nach der erneuten Ver- ~~~::g ~:;~;;e,!~~e~~~~o9~ 
Die Wende 1n der Brandenburger Haftanstalt - 110 Arbeitslose legung von Häftlingen aus der Justl:r:voll- Spanangebot m Straubmg verstir 

R. A. PoUd.t.m. Mauern, Stacheldraht. Wach-~ wahrscheinlich noch bis ins n~cbste Jahrtau- zuasanstalt Strau.blna hat sich die S1tua- den. Ein Aufschluß der Zellen biS 
tullXle. automatisch ochlleBeQde Stahllßren _ send in der Ax>stalt ausharren, hllt die tlon i.n der A.utalt .. beruhigt". Oas Justiz- nacht. wie es Gefangene ebtonf•l 
alles ent.sprlchl in der Str41vollzugselnrlchtung Reformbemühungen der Leitung für ehrlich. mlnlsterium sprach am Montag von einem langten, sei aber mit Sicherheit mcl 
Brandenburg dem e&nglgen ~!AngDisltliiChee. . . . .,last normalen Alltag" Nach mehreren lieb. 
Oberrat Udo Jahn k6!1Dle man daaegen eher Auch 111 der An.stal~ gtbt es inzwischen Revolten ln der JVA war am Freitag zu- (Süddeutsche Zeitung 
für einen Betriebsleiter oder iar Theaterlnten· Arbeltslose. II~ zur .Ze•l Mit ~lteren wird nächn ein ..Z..II•neJnschluß" ftir die 100 vom 17.?.l990) 
danten halten 4ls für einen ~flngnlsdlrektor. g~echnel .da die. melslell der Slt'ben Arbeits• Gefanl'!nen verhillllt worden. Eine :zum 
Den Anzug $lall der Uniform trage er bereits emsatzbetrte~ die tun!angrelcb~ Werkhall~ Teil schnftliche Befragung aller Hilftlinge Berlln gewährt Elnslt 
seit einigen Monat.en. und euch somt seJ man aul dem ~la_nde be~ben. ~relts gekündigt wurde von der Gefingnisleitung durchge- in Gnadenakten 
,ieJ lockerer ge...-orden. behauptet er. Oie haben. Fre,ze~r.bescbälügung bteten neben den fuhrt. Dabe1 hliuen sich .wett über 90 
Presse dürfe :rum Beispiel überall fotogra.!iereo Fe~äumen . au;J~ Sportanlagen und :rebn Prozent" der Gefangenen ..ge~n Gewalt- Berlin (Reuter) - Als erste~ Bur 
und mit den GefaJ~gentn reden. tunsliensehe Zirkel. Gro~. Wert legt Jahn aktionen" au.~ogesprochen. teilte ein JustJ:t· hat Berhn das Recht auf EiMichl 

Mit 43 Hektar oeh6rt d!e Elnr!chtuno zu den lm • ~~n der ~zlali.s•~ruag auch aul h 1 Wl · 1 d 3- ,.._, denakten eingeführt. Wie ein Jw 
gr"8teo Deu•··bl"-~. 8J's " --amL-. "-· -'e We~ter_b,ldung und die &mag_ hcbung von Schul· 5JII"eC er m t. ev•e e er '1 ""'angenen. 

u - """~ u=. ..u -- ., b hl Jedoch sch cb d die du Mini•terium al$ ..Radikale" be- eher mitteilte. hat Justi2SA!natOr 
mit 2400 Insassen 1lark überbel""' ID%wlsc:heo a SC Jls<en. • . ell~m au an ere h ·1 • · h 1 ... u!h Limbach eine Verfüm•ng erl~ 
sind es etwa noch die Hllfte. HJ:~ werden vor dringend n~twendlge ~aBnahmen -:- "1" die utt nete, wel sJe SIC "'""t ..a etzen" der dem Rechtsanweit eines Ven 
allem laJ~gj!hrige Str41en verbß8t. davon 233 Rekonstruktion der Kuche - d~eJt an den Uellen, nun .bayernweit" verlegt wurden, auf Antrag vor der Gnadenentsc 
lebensl!nglicb~. Auch 18 Kriegsverbrecher sind fehlen~ Fmanzen. Statt 30 ~?neo Mark konntederSprecherzunächstnichtbeant- Akteneinsicht zu gewähren ist. 
darunter. Die II testen Gf,fMgen~n werden wi!ren d1eses Jahr nu: . 18 Millionen DM worlen F.rst vor wenieen Tagen waren 103 
gegenwdrtlg von einer unabb!Jl..<oen Ärzte· Zuschu8 vom Staat bewilll~ word.en. Obwohl Hliftlinge aus Straub1ng ln andere Hattan- solle dem Antragsteller ermbghc 
kom.misslon auf H4ltlauglichltelt'"'~ler$ucht. die Str41g"!angenen nur 18 b1s 24 _Prozent ihres •talten transportiert worden. den, vor dem Gnadenbeschluß rec 
Gleicb:teitig prüft ~in.e Kornmission der Staats- Bruttoverc!ie~stes ~usgeza.hlt bekamen, sei die Überraschend hatten Ministerpräsident Gehör zu erhalten. Oie Neuregelun 
anwaltscb41t der DDR alle problematisch~n Anstalt !'ut ihren uber 400 ;\"gestellten schon Max Strelbl und Justizministerin 1\lathit- tiere sieb an dem vom Bund~ 
Fälle und spricht. wenn belsplelswelse ein lmmer em .Zuschu8gescbi!lt gewesen, sagt der de Bershofer·Weichner am Samstag die sungsgerlcht aufgestellten Grund 
Paragraph Inzwischen weggefallen ist. sofortige Direktor . .Aber das ist in anderen Undern nicht Strafanstalt besucht. Die Justizmimsterin informationellen Selbstbestimmu 
Entlassungen aus. 100 bis 200 H&ftllnge. scb!tzl anders: soll sieh dobcl eindeutig hinter die An· ermögliche eine· größere Trnnspa 
Jabn. gehOrten eher in eine psychlatrlscbe (Berliner Mo t Gnadenentscheldungen, ohne die: 
Einriebluna als Ia eine HaftanslAll L • b h K • . rgenpos tia.bel zu machen. sagte der Sproc 

In einem vor wenigen Teeen en dle Volks· Im ac ·. eine vom 14.8.1990) (Berliner Morgenpost vom 2. 
kammer gerichteten Brlel fordert e r die Um-

wandlung von lebensiloglichen Strafen in II u·. b h Elf Ex-VEB unterl Ze.itstr41en sowie de-ren generelle Her4bset· 

zung. Elnlge Str41en stAnden. wahrscheinlich vo e erna me noch Haftanstal1 aus Gründen der Abschredung oder aus 
politischen Motiven, ln keinem Verhaltn!s zur 
Tal 

Der Direktor bllt eine Beleawtg von etwa 
1100 für optimal Schrittweise soll die Ax>za.hl 
der Einzelverwahrraume - jeUt sl.ad es 80 -
wieder erh6bt werden. Die ~lanaeneo dürfen 
sich gegenseitig buuchcn, und, wenn ale es 
wünschen. auch zusammeowohnen. Ausgang 
und Urlaub, seit Jabrom %War scboo th~retnch 
m6gllcb. "-vden auch erat seit wenigen Wo
eben genehmigt. 

Jahn. de r an der Ansalt vor zwei Jahrzehnlell 
als Wachmann begollDen hat und die Probleme 
der Haftlinge bestens kennt. schweben noch 
weitere Verlnderougen vor: unter anderem ein 
l..allgzeit-Besucherraum. in dem ein unaeatörler 
Kontakt :tu· Frau und Kindem milglich Ist. Ein 
groBe$ Problem sei der Verlust der sozialen 
Beziehungen. die Scheidungsrate wlre utrem, 
sagt er. Ber~ils seit Man Ieuten Jahres gibt 
es einen Wiedereingliederungsbereich mlt 
37 Pllit1en, ln dero die Entlam~.ngskaJ~dldaten 
.$elbsti!ndlgkeit Oben'. Besiu von Radlogeraten 
oder ' teilweise euch von Fernsehern wird 
dagegen erst seit Anfaos 1990 erl4ubt. Oieter 
Kresse. er Ist Vorsittender des Ende letzten 
Jahres gegründeten Gefangenenrates und rou8 

(Der Tagesspiegel vom 27.7.1990) 

Bessere Haftbedingungen 
für Untersuchungsgefangene 

ln de r Justlzvollzu.gsanst.A.It Mooblt herneben 
verbesserte Hahbedinpagen fßr Untenu· 
cbungsblltllnge. Die neuen Regelunaen. dle 
Berlln als erstes BundeslaJ~d eingeführt hat. 
sollen nach den Worten von Juat.iuenatorin 
Umbacb dem Umstand Rechnung tragen. da.8 
für UotenuchungsgelaJ~gene dle UDKhu.ldsve.r
mutung gelte. Oie SeoalOrio Jlellte ge.atero elo 
Beratungszentrum vor, ln dem externe Einrieb. 
tunseo den H&ftlingen durch Alkohol-, Drogeo
und Gesundheitsberatung sowie unter anderem 
in Frait!ß der Scnlalbllle, Scn.lalvenlchetUllg 
und du ZMI~ta Hilfe leisten k&onen. 

BWans. so erlluterle Frau Umhach. seien die 
!Uumllchlte!ten olcbt ausgelastet. so da! noch 
Beratungsstellen Ihre Dienale anbletan kÖDD· 
ten. Weitere Neuerung lat ein Gruppenarbelta
zentrum mit IG.aJ reovlerteo RJumen. Vcrbea
sert hat fleh audl die SltuaUon der .Neu· 
4!1k6mmllnge'. Um ale lttlmmem alcb jetzt Im 
5011enanntaD .Zugaagsberelch' 17 Vollzupbe· 
dl~. die fQr dfae· Allfsabe ~nden 
ge.achult worden sind. Au.Bmlelll ae!eo. so dla 
Senatorlo. 52 Ha.!trlume in dletem Bereich au. 
Gr11nden der .Sill%ldprolllaxe' IGr dle MOgllcb· 
.kelt einer Do!n>eli*eauoa ausaeatattet worden. 

Weitere )(Dderungen r Die Uotenucbuna .. 
b&ftllnge befinden aLch - soweit ulne rlchter
Uc:hen f!awAnde betteheo - nicht mehr 23 
Stunden am Tea untar Vencb.lu8. Aul elnlgeo 
StaUoDen lt6onen ale l1.ch ~lmal w6:heoWch 
lret ~en. tm obrlaen dtlrfen 11e fut tJalleb 
e inao anderen Gefaagenen bta zu swel Stundeo 
in deAen Zelle besuchen. (Tap) 

BM Berlin, 14. Aug. 
Schwere VentlmmUQJ nl· 

achea -el West·Bullller SeDato
ren llllll DDß.llmeJI.IIIill1ater Pe
ter-Mlcllae1 Diestel IJl Olt-Bed.IJl: 
llmeJ~~e~~ator Erleb Plisold Ulld 
JIUtJsau.toriD JllUa Llmbadl 
wettu Ibm e!Aen Allelnpac 1111 
Luten des bUlldesdeutlleben Stetl
enahlen vor. 

Mit .Verärgerung" und • Ver· 
wunderung" reagierten die beiden 
P olitiker gestern auf eine erst Ende 
letzter Woche in West-Berlin be
kannt gewordene Vereinbarung 
des InnenminiJteriums der DDR 
mit Gewerk.schatten zur sozialen 
Absicherung von Arbeitnehmern 
im Bemcb des Innenministeriuma, 
der Volkspollzci, der Feuerwehr 
und dea Stratvollzup. In dieser so
eenannten . So:tialverembarung" 
vom 30. Juli dieses Jarue. sollen 
A.rbeitlplatzsicberu.ng bei &tiona· 
Uaim.tngllliA8na.b Kilnclj. 
gungqchutz sowie Überbrük· 
kungsgetd und Abfindunpzahlun
gen für Behörden.mitarbeiler der 
DDR im Einlgw\pvertrli !estce
schrieben werden. 

l.nnenMna1or Pitzold Uell dureh 
seinen Sprecher Wemer Thronik
ker mitteilen, er habe mit Diestel 
vereinbart, daß alle Schritte, die in 
der Fol&e filr daa Land Berlln Bin
dunpwiJ'Ir;unJ haben, ~vor mlt 
Mqiltrat und Senat abZU&limmen 
MieD. Dies Iei 1iler nicllt geacbe
bm.. Der Senat werde lieb moraen 
mit üm Dioen&Weht im EI:D.i&un.c&
vertrq ~en. Dabei wolle 

Patzold auf !111~ Regeluna dnngen, 
die verhindert. daß man an solche BWAFP Berlin, 2. Au,g. Betriebe von Kijn 
Vereinbarungen gebunden ist. B.1t ehemall vo~ Betrieo beitsverhiltniaf c 

Ju ... , .. A-·torin Jutta lJmbach be Ln der DD& uuleJtlalteD QCb beit betroffen.~ 
·~.., wie vor e.11me StratvollmpeiJl- sehuichjecloch ,.1 

werteta die Diestel.Vereinbarung r1ehtll.qaa. Die lla1'tallltal.&a ein Drittel da & 
als • Venuch, Bund und Lander wurdell lllle.rwiqend IJl dell nr· vollzapanslalt.en. 
nach der VereiJutunl vor vollende- PJII'I!Dell.lall.rea am MlUeln llllll Deshalb rebe e 
te Tatsachen zu nellen und zur auf Gl'lllldltflc.ke der Ulltenleh- Betrieben um dJ. 
Übem.ahme von teUweise höchst 111e11 en1ddet, um dJe V~ des ~ Ein H 
belasteten Mitarbeiten tu ver· 1111& ArbeltaUtftell aldlenAutel· tun&en aurcb de~ 
pfllchtan". ln!besondere im Straf'. laL Die~ teJlte cesterD der amUe- laut hhland ""' 
vollzuJ sel es unvorstellbar, ehe- reude Leiter 4er Stnh'olllllpab- spa.DIIten Ba.usb& 
mal.i&e DDR-Volltutsbedienstete tef1D.IIC Im DDR-I1111enmtp!Rerf. lllietuaa oder Pacl 
ohne vorherige &T(lndlicbe Einzel. 11111, Joacltlm Fü.laDd, .-!L von~ erilr 
fallprüfuni in den Justlz.dlenst ~ Du Ost-BerliDer Mln!sterium ber soll eine gern. 
übernehmen. Die Vereinbarung ae- uhlt den Betrieben laut Fahland erarbdtet werden 
be KilndJiunpmiSg!Jchlteitan nur eine .Nutzungsgebühr" für die In- die Rechbla(e &eh 
unter enchwerten Bedingungen lulftlerung der Strafgefanaenen. Eigenlwnlfra&en : 
vor. Die im Falle einer solchen Zwei der lnl.her imgesamt 13 Be- Die betrieblicht 
Kündigung voreesehenen Abfin· triebsgetängnisse wurden dem In- müasen nach Iu 
dUJlien müßten vom Steuerzahler nenministerlwn mittlerweile .ko- auch deswqen & 
aufgebracht werden und Ieien stenlos überiaslen. Zur Übemah. einricbtun&en er 
,.;cht f!nanz.lerbar" me der verbll!benden elf H.aftan. weil llie überwieg 

.. - · stalten, die rund ein Drittel .Uer verg&n&enen J w 
Der PreSHreferent von DDR-In- ~pazitäten in der DDR den und ein .hiShe 

~enminister Oleate!, Jürgen Hel!eo ausmachen, bereitet die Regierung veau• a11 andere 
ncht, äußerte sich gestern aul An· gegenwirtig einen Beschluß vor. ben. 
fr&&e .verwunden• ilber dle Kritik GrundstUcke und bauliche Anla- Vom Minister 
au. West-Berlln. Olettel .sei sieb gen der Volltutseinrichtuogen ge- übernommen ww 
nicht J?eWUßt, daß er Vere.mbarun- hören den !nlheren VEB, die auch HaftanNlten de: 
gen dieser Art mlt l.rlendjeman- Rechtsträger der Einrichtungen Schwlll'U Pumpe 
dem abatimmen milUe. Mit Pi t. lind. . Unter den veränderten Be- eines Braunkohlf 
wld jedml'lliJ sei eine solche ~en•, so Fahland, meldeten Bezirk Leip · . II 
Oberelnkuntt nicht &eotrollen wor- die Unternehmen nun Eiaentuma- halten etwJ 1erl'l 
den. Im Obrtaen ventebe steh die ansprüche 1n uncl wollten die Haft. und Wamemünd• 
DDR blaher immer noch a1J eelb- IDJtalten für eigene Zwecke ver- Geflncnl.ae. Die 
ltindJce politische Etnbeit. Helfe- wenden. Viele der Strafgefangenen erhalten laut Fah 
rlcht zur Berliner Morgenpott Ieien ohnehin weren der wirt- lclmitt 131 Mark I 
.Herr Oleatel redet Herrn Pl tzold IChatllichen Schwi~eiten der beit in den Unterr 
ja auch nicht rein. • Jbi'8Jldßner (Berliner Morgenpost vom 31.7.1990) 

Pressekonferenz im Gefangnis: Bayt 
Insassen kritisieren Haftbedingungen 

• Zwe1 Biftli.nge haben eestem in 
der Wett-Berliner Justizvollzuga
&Ditalt Tegel eine Pressekonterern 
1bgehalten und dabei bes!ere Ba.ft.. 
bedingungen Cür sich und die an· 
deren Insuaen gefordert. 

Die beiden Gefangenen hatten 
bereitl in der Nacht zum 16. Juli 
dleset Jahres venucht, durch eine 
demona1lltive Schortl$leln-Betet
Z\Illl in Tege1 auf alch aulmerluam 
zu !Dieben. Jtlltiz.Staataaekretär 
Wol!png Schambure konnte ale 
da.mall ilbeneden, aufZugeben. 
Dabei hatte er ihnen venprochen, 
daß ale Ihre Anliegen vor J oumall· 
rte publik !Dieben dilrlten. Ge
ltern war ee oun eoweit: Der 3eJih
rlp Klau. Dleter G., der zur Zelt 
mehrere Strafen wegen DlebNhll 

und Dro&enml.6brauchJ verblißt. 
und der ~e Chriatlan W., weo 
sen Rlubes :ru drei Jlhren und 
neun Monaten Haft vert111.tUl, hiel
ten h.of. 

Leutenr ist ilbfilen.t ein Bruder 
det wegen dreltachen Mon!u ver· 
urtellten Hani-Joa.chlm W., der am 
22. Mal dletet J Ihres, in einer Kiste 
ventecltt, aut Te1e1 eeflohen, zwei 
Tage aplte jedoch trelwtlli& tu· 
rO~kgekehrt war. 

Zu Ihrer UntentUtzung hatten 
dle belden Hlftllnge fl1n( Inauten· 
vertreter sowie einen Mitarbeiter 
der Geflngenen-Zeltwll . Liebt. 
bllck" mlt(ebracht. KrltUI.ert wur
de vor allem dla Drogenproblem in 
der lulltalt. rut zwei Drittel der 

1000 Inhaft:lerten seien abhängig, 
aqte ein H.ift1ing. • Viele werden 
ent im Knast drogenabhängig. • 

Besonders a.larmierend sei, daß 
dle Zahl der Orogenabhängigen 
stlndle steige. ,.Der Dealer kommt 
hier ftel ina Haus", meinte ein In
saue. Es sei kaum möglich, in der 
Anstalt drogenfrei tu bleiben. 

Um den Orogenstrom nach Tegel 
tu unterbinden, schluaen die Ge
fan&enen vor, statt der Besucher 
die Hlftlhtge flirker tu kontrollle
ren . • Die Kontrollen für unsere An· 
sehiSrigen aind oft entwürdigend", 
erkllrte ein Gefangener. Die HAft. 
Una.e lu.Berten weiterhin den Ver
dacllt, daß sorenannte .Frel&ln· 
ger", aber auch Vo~apersonal 
Droaen ln die lulltalt bnnaen. 

Jßrl Mdßnerld~ 

Mathilde ~ 
"Jubelamn 
Berlln(W)-D 
ministuin Ma 
Wetehner (CSU' 
gegendie Amnest 
Justizsen.tonnJ• 
sprocben. Frau I 
letzter Woche eu 
nestiegeseu; ua• 
filr bestimmte Su 
der det1C.SCben \1 
schlagen. Untere! 
räumarbellen in 
derBunclcsrepubo 
bach, die Unellc 
wordene Kriegt 
gegen . lwta Vc 
teure" und Bio 
nen vor mUhlris 



(Berliner Morgenpost vom 17.7.1990) 

Diskussion über gesamt-
deutsches Strafrecht 

Sollten in emem lnlJ\ftlam a• 
samtdeutschen Strafrecht oet>.n 
Haft. und Gelcbtrafen au.c:h wiedtr 
Arbeitutra!en a1a m6&Uthe S&nk· 
1mnen verankert wmleo! Solche 
und llld~ duzcllau.t pruwllhe 
Probleme WW'den bei der aesU'IIen 
eecluteo u.nd cl.amlt vorliu.ft& Ieu. 
!.eD I'Khtspolltisc:Mo Gelprtc:hs
:undt u.nter d.em Yotto .Auf dem 
Wea zur deutscMtl Embeit" Im 
Rathaus Sc:h6ntbelt l.lli"PI'O
clltn. Unter IAituna von J\lltlz:le. 
natonn Ju.tt. Umbec:b (SPD) d1J.. 
ltutie<--ten RecbtniutnJc:hatUer 
u.nd Rechtepraktiker 1111 Ost und 
West dimnal uber du 1btma 
.Gru.ndlätzlic:he Fraaen det strar. 
und St:at\terfahrenai'Khte". 

Die Senatorin rau.mtt da bei ein, 
daß anaesJc:hts der Sc:hneWptlt 
des Zu.sammenwachttnt belder 
deutscherTellataaten der Raum fUr 
rechtspolitilche Dlskusaionen un· 
mer enger werde. Die Bereitechtft, 
auch das bundesdeut&che Recht tl· 
ner kritischen Rev1slon zu unter. 
ziehen, nehme zuaehendsab. Nicht 

) ) wenige meinten, hier kOnnte die 
historische Chance zur Hersttlluna 

t lnll beeatren, a-mtdeutlchen 
Rechte vman nnlm. 

Tatllc:hllc:b, to tordem Frau 
Llmt>.cb, .,aoUte\ W1l' du ju.rilti. 
ac:he Rt!ormpottntlal. du die deut. 
IChe Einllwll bertilltellt, nlclrt 
unaenuut lluen". Dabei dürfe al
lrrdinp nicht\~ Wtrdeo, 
da8 vor alWD du polltitc:he DDR
St:n.heht im Stnlprozd Ieine 
.l)'lt«mmerechtt, willllhn&e Um
leUWII" fand: ,.Drakoniac:he Stra
fen, we~tl'IIChmde !ntftchtuDg 
der Anatklaattn u.od ibJer vena
dl&er und Gthei!!Uultiz - du war 
die Relhllt der Sttafrechtsp!!efe 
in der DDR." 

Dlt Sen.atorin weiter. .Scbitzun. 
ren epl"t'Chen von 40 000 b~t140 000 
rehabWUerunebedürftjgen Op.. 
fern der politlac:hen Justiz der 
DDR lltlt 11149. • 

Ost-Berliner W~nac:baltler plä
dJerten tür eine Obernahme des 
Umaana• der DDR.Jultiz mit der 
K.leinatkriminallt.lt. HJer ftnde !Ia& 
Straftecht keine Anwendung. An· 
dere man diese Pra.xll, sclu!fe man 
nur eine VIelzahl Neu-Krimineller, 
hleßes. JörgMeißner 

(Volksblatt tlPrlln vom 20.7.1990) 

Selbstmord ln Untersuchungshaft 
Tod wurde 14 Tage verscbw1egeu I Polltllcbe Konaequeuzen gefordert 

E1n 21Jillrlger UntenucbuogebiiUing ltl t.. ADtlalllla.., 
kenb aua Moabit oecb der EinoebiDe von ruad 100 Talll.t ... 

aUzsenatorin Juua Umbacb 
jSPDJ .bellptenoee. Versagt!o· 
vor und Corderta politische gestorben. 

Dies wurde gestern durch 
den COU·Abgeordneteo Elck• 
hard Wruck bek4.ont. Dle Ju· 
stizverwaltung bestlUgte deA 
Tod des H!Itlings.. Der Fall 
werde nocb untersucht. Von 
der Staatsanwa.ltac:halt sel 
dazu ein Bencht aogeloro.rt 
worden. erklirte Staat.-ekre
tär Wollgang Scbomburg. Elne 
wettere Stellungnahme woUtc 
er nicht abgeben. 

Nach Angaben Wrucks tn Konseqwmze:n. Sla habe dem 
einer Pr-mltteUun; waren Recbt.Nu.chu! des Abgeord· 
gertc:btlldl beeoodere I*» natenba.useadenToddesH.Ilt· 
achtungsm&Snehmen !Qr den ltngl~undent 14 
eelbltmordget&hnleten Hllt· Tage n.adt dem s.en.tmord 
IIDglm Krankenhaus engeord· etnen Bericht von der An· 
net worden. Die AJIA!tllei· ltaltsleitung angefordert. 
tung habe lieb dutlw Jedoch Noch bll zum Mlttwocb babe 
bl.owe;~ Dadon:b Mt• dieJ\lltlrt'erwaltungjedeA.u.
dem 21)lhnfen piW19fD, lamft Qber den Fall -rerwej.. 
rund I 00 Tabletten zu horten. gert, .um offenbar die~ 

Der COU·PoUUker warf Ju· genbelt zu Yertuscben. • Ibn 

(Der Tagesspiegel vom 16.8.1990) 

Gefangener starb iD eeaen I Uhr 30 iD cl.ie AnN!t mnidqek.ehrt. 
Gesteru tnlb habe er dann erklltt. dall er 

Strafanstalt Tegel •Ich ~ltn tchlecht 11lhle. jedoch alle unter· 
ln der Stralans141t Teaellsl ae-atern vormlttaa •uchUDgen abgelehnt. Sdilie81kb bitten Knul· 

ein 49jlhriger Gelanaenu a~storbeo. vvrmut- kenpßeaer Ate.mrtliJstand bei dem MllllD lest· 
lieh an den Folaen elntl Herunlorlt"· wie die aestellt. Reanimationsmal!nahmen eines Not-
Justb:verwaltung mlttelltf'. Der Mono habe 4mete4.1111 biJeben erfolglos. Die genaue 
bereits am Dienstag 11ber Unwohlsein acltlagt. Todt>tunache &oll jetn durch eine Obduktion 
aber eine antliche ll<>bandlung abtlelehnt. hlt>8 aeltlart werdrn. 
es weiter. Schlleßllch habe ein Notant aeln~ Nach Angaben der Justizverwaltwlg sa.8 der 
Vorführung im Humboldt-Kr<U~kenhaua ango- Mann seit 1973 auf Grund mehrerer VeNrtel· 
ordnet. Dort &el der Mono oach einer B,band· Iungen weaen versuchten Mordes, Tol$chlags 
IUDQ wieder entlas~eo worden uad ae!tern und anderer Del!kte in Halt. (Tsp) 

(Der Tagesspiegel vom 18.8.1990) ten 
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(Volksblatt Berl.in vom 11.8.1990) 

Haftverschonung 'renen an .. t an d1e Jusuzsena· 

für. Aids-Kranke torln Juua Umb4ch (SPDJ. 
Eine angemessene Behaod· 

Alds·Kranke lo We~t-lkrll· Jung von chronisch Kranken 
ner GeJ:lngnb~tn IDOUen und Sterbenden set tm Straf· 
oacb Auslebt der Alcb·HIIIe vollzug nicht qewährleisteL 
Berlln von der H•ll ~e"cbonl Anli811ch Frau Umb4chs Vor· 
" erden. schlag einer we1treicbeodeo 

Es ~ei .inhu.men und einer Amnesue von an Aids er· 
demokratbeb v~trfa.llten Oe- krankten lnhaltiPrten werde 
sellschalt unwürdig, lodkran· dae ßt>rhner Aids-Hilfe dae 
ke Menschen ln Hall zu belas- Kontrover..e um dae Hall\"er
sen·, betonte die Sclb5thtlleor· schonung mit Nachdruck wei· 
ganisatton ge~lern tn .-.tnem ol· terlühren, htt6 e.. LR 

(Berliner Morgenpost vom 15.8.1990) 
• xualverbi'Khtn verurteilt worden AL-Fraktion legt smd, tollen dann von. de~ Strafe 

be~lt werden, wenn s1e n1cht ge-
eigene Amnestie- rwUch li.nd. . . 

Damit reaa1erte die AL-Fraktion 

Vorschläge Vor auf Vorstellungen von Justizsena-
torin Jutta Limbaeil (SPD), die sich 

Die AL-Fraktion hat geatem el- k01'2!1ch für einen Straferlaß insbe
gene Vorschlö4e tür eine weltll'tl· tondere 1\lr politisch motivierte 
reode Amnestie Nr Stral'titer in Straftaten eingesetzt hatte. Die AL
der Bundesrepublik und Berlln Fraktion bezeichnete diese Vor
vorgelegt. Kem der Vorachliae tat ach!J&e als ,.halbherzig". Die AL 
ein Strafnachlaß !ur alle Straftaten, echliJt vor, aegen Erwachsene ver
die vor der WährunJJUnion vom hllnltf oder zu erwartetende Geld-
1. Juli 1900 beaanaen "''llrden Aut- oder Frt1heitntraren zu halbieren. 
genommen sein tollen Verbrechen Bei Jusendlichen sollen cl.ie Stra
geaen die Menschlichkeit. Peno- ren erwsen oder zur Bewahrung 
nen. die weaen Mordu oder Se- ausgesetzt werden. IbniBM 

(Die Tageszeitung vom 7.8.1990) 

elllatt~tn. PIOuensee ist das letzte grollert 
Belspiel d~r Cmw4lldluag einer geschlO<SSell~n 
ln ~in~ .offene' AnslalL Rund 600 P!aue stebeo 
denen ht Berlin wr Verfügung, im Aupl des 
Votjah.."ft wateu es 459. Doch ein Bl.id: auf ~ 
F4SS4de voo H4cs I in ~ötzensee. ein Komplex 
a~n dem J4hn! 1870, n!lativien das Koc.tept du 
Senatori~ Ve%1fitl~ Fenster erwecken zumin. 
dl'll oubjelttiY el11ea geschlossen~ Eindn.-d:.. 

Hebebühnen. Schr•ubenJchlüuel und rmlltte 
Arbeiter Ober offenen ;\\ototiMuben Auf den 
ersten Blick ua:erscbeldet dcb d!e Reper1tur• 
.,.-eritstatt am Friedrlch-Oibrlc:ht-O.mm 16 uum 
•-on ih:Wcben Betrieben - wl:eo da n!Cbt d;~ 
Stacheldr&Jitrol'~ auf ~~~~ Hallendach. die 
=über...'indliche ZJ~lmautt, d!e ledi':D Elo· 
blick \"OD der Stn8e \"ef'o !!hn.. D~ *""ll~n 
Arbeiter sind GefaDifJle iD der J11Jlln-ollws· 
saJlsta!t Pl6Uensee. RUDd 200 GefAllg~e k6o· 
aeJt sich zwar l.nDerhalb der AD~141t lrel .flllrettenxhww!er lautet denn <>llc:h ein 
bewegen. sie oi.Dd hier inl o!!enrn Vollzug. Ihre \'on."Utf von Kritikern gegea die Lm,..·Gdlw>a 
Arbeit iD Wlscberel. KOche oder Autorepara- der Sua!U~Staltell. ~eh .Gutdün.lteJt" wii.rden 
tun<o·erltst.atl veiTichten &!e aber UDt•r Au.. Vollzuasloclteru.ngea gewäbn. lalt:i.s.ieren die 
schluß der Ofleotlichlteit ~o ein bescheid~- Gt-faaaeuavertreter. Die Aushihru.nS$'-or
nes Entaelt: Mehr als:"hn DM am Teg YPrd!eot Khrilten IOr Vollzugserleic:hteillllgeo aollen 
keiner •-on thnen. ~trt O!)o,rprillt werden, .agte An.swtsl~iler 

Zu wenig, befindet Berhn1 Jumuenotonn Flxson. Geat'D überlh1ssig ge .. -ordeae Sicher· 
Jutt.a Limb4ch. Sie oproch &ICh aeatrrn &UI belllf'lllrlchlungea werde man aber kaum etwas 
Anlaß eines .Tags der offenen TOr"ln PIOuen...,. ausrlcbtert lt611Dert, es fehle am Geld. bedauerte 
für eine Anhebuna dtt Arblol~ntgellJ filr die Senotorln. 
Gef•ngene aus. Vor alle01 aber slllnden die 
Gefangenen ln einem ,teilweise unge..ch0t7.ten Allerdings werde die Einheit für den Stral· 
Besc:bälligungsvernilllllis", IOr aie wOrden weder volltua auch Probleme aufwerfen, erg&nzte cl.ie 
für die Kranken· noch IOr dl" SozlolvPrakh~· S..natorln So •elen Im Osttell der Stadt oll 
rung Beitröge entrlchtt'l. Dlf' Sf!notnrln kOn· Obt>rh6hte St.ra!en ausgesprochen worden, d!e 
digte eine Cuettesiolllatlv~ on. mit rechtsstaatliehen Bedingungen nicht Yer-

Frau Umb4cb darf sich d•bel der ZuttimmuoR I einbar seit-n. Eine StralunterbrechnUDg auf dem 
der Hältlinge gewiß sein, trotzd•m nutzte die Onedroweg kündigte Frau Umbac:h für Berlln 
Gefangenenvertretung von Haut I - d•moltro- .. n. Ferner ltOn.nten cl.ie SITIIIan.&talr.en lo 
tisch gewihlt.. wi~ An. staltsleittor Wolfaana l Ost-~rltn uum ln das anzustn!bende StravoU
F'IXSOn biozuiOgt" - d•n lksucll N eiMr zuassystem integriert werde~>. Drastischer lor
Elngabe &.D d1e Senatonn. muherte u der AL-Suafvollzug5experte Albert 

Seit ibn!m Amtllotnlt lt•t d1e Senatorla a1cb Eckert: Filr die· Sua!an.st.alt Rum.melabura 
für eine Ausdl'h•ung dn of!enrn StrAf,'OII%uts komm., nur di~ Plaoie~Taupe in Fragt'. !At 

(Oie Tageszeitung vom 23.8.1990) 

n gegen Berliner Amnestiepläne Maßregelvollzug -
Scheitern oder Chan~e? fer-Weicbner (CSU) lehnt den Vorstoß der Berliner Justizsenatorin Umbath als 

• ab I Hessen und Schleswig-Holsteln wollen "prüfen• I Zurückhaltung überwiegt 
idleJQSIIZ. 
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l'allcD. Ab ~der Vcn6hnuni 
IIane lle aucb c:nc AIDDC$!lt 1111 Be· 
mch des • Werben. fiir tlllt ICm)o 

nst.Uche VmiAigWIJ" YOCJCkhla· 
gea Ab .JNnddtzlicb po.all•" 
wurden hinatien am Kiell'r JIISII11!lJ· 
nisterium dae Vonchllae Umbeclu 
gC$1tmge,.enet .. S~ewQrdcnzurZeu 
einer genaueren ÜbcrprOtuna unttr
zoaen. Aucll im hel.sbchen 1ustmct· 
wn werden sie .lnhlltlicll und ror· 
mat• untersucht. Eine Bewcnuna 
durch den Justlzmlnlater Koch ~>el in 
etwa 14 Taaenzuerwanen. 

GegenOber jener ZUJ11ckhaltcnden 
Tonlage fallen die aagruslven For
muUeNnaen der bayerltchen JUJtll• 
mlnisterlnauf:dlelnltlatlvederBerli· 

ocr J~nat0m1 set ~liebt mehr als 
eanc .Jubelamne1tie", sagte sie ge
stern Ctienllbcr der ·WeiL Im Ge
gc~~~attzu Umbach, cl>etnderVmi
ruJUnJ den gc.eipten Ze11punb für 
etne Ven.6hnuna mi1 der Opposition 
>ltht. belllrchtetdae CSU-Politikerin 
einen .JChlec:btenAufbkt • filre~nge
eintct Deutschland Es wllrde daS 
Rec:hubewußt.seln der Bev6lktNng 
stOren, • wenn jettt Strlftiler Rlr eme 
pau~hale Begnadigung heraus~e
arlffenwllrden, Die . Jubeltmnesue· 
lcllnuie auchcle.lhalbab, • weil sieei· 
aentllch nicht lndie Zeit einesdemo
kntlscbenRcchwtu.tes• passe.ln.s· 
besondere 11681 tlch Berghoftr· 
Welchner an den ln Aussiclu geoom-

!Deli ~~~ &r vorge
schllgeMnAmDes!Je Satzblocbdell 
wxldieVcrv.agm.ogvonZJvil·oder 
WdudieDSibattenthemaliKhnlltder 
deutseben VerwurunaaenauiO.,.'e· 
nigzutun wieder Boytonder Volh· 
zäblun_goderdu Werben lllre.ne ttf· 
roristische Verein&&\11\11· FOreane Be· 
gnadigung 1lD Bertach de.• • 1291 
Stetltt die bayemc:he Justwniru\lt• 
rin.dleschon Im letzten Hunge~tn:lk 
der RAF-Gefangenen aufharte Ltnae 
gesetzt harte, klar.seisie nieh1tu h•· 
ben.Jettt, wodleRAFmltdemArau· 
meot Großdeutschllnd weitere An· 
schlige beanlnde. kOnne man ruch1 
.filr eine Begnachgun.1 dea temJrilll• 
sehen Umfeldes" eintrtlen. •I· 

8a1IA. Du Bczirbaml Relllick.co
dorfvcransulld \00127, bis z:wu29, 
AUJUst J990lUWIIIDCIIIDdllttKul· 
llo:lbocfftr·Ser<enldinD: (KBo.') 
das /, f~'lllsd:·I'~T'IKN 
s_,1!1pCUIM &rw. FarCwsc:be Pa· 
utnt!Jwo sind 1tral'llllia aewordeoe 
MtlliChtn.•aufJrundl!IJdtiJcher 
Er~ nlcht voll ~ldfthla 
~1nd und dcWib in clcD •Mt8regd· 
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der alch 'Bxpcnl!IDCII drei Tqt lana 
widmen wollen. Mit ~~r 
SpiiUIU!IJ wudell die Vomtge so
wjetiacher ProftiiOt'Cfl erwanec. UJ. 
rlch OieN, I.eittr der roc-e~lschen 
Ab!ellli!IJ der K.BoN, rec:ltnct 111th 
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GIV infonniert über Ergebnisse 
der Koordinierungskonferenzen 

Die Ergebnisse der Koordinierungs
konferenzen liegen nun vor und 
wurden auch den Insassenvertretern 
zur Kenntnisnahme ausgehändigt. Erst
mals läßt sich erkennen, daß an 
Reformen im Berliner Strafvollzug 
ernsthaft gearbeitet wird. Ein deut
liches Zeichen dürften hier auch die 
am 1. September 1990 in Kraft tre
tenden Ausführungsvorschriften zu 
§ 13 StVollzG setzen. 

"Sehr geehrte Herren! 

Die Koordinierungskonferenz hat ihre 
Planungsarbeiten abgeschlossen. An
liegend übersenden wir Ihnen die uns 
nun zugeleiteten Abschlußberichte 
der Arbeitsgruppen sowie den 
Begleitbericht des Plenums der Ko
ordinierungskonferenz zur Kenntnis-

_nahme. 

Klarstellend weisen wir darauf hin, 
daß die vorgelegten Papiere ent
gegen anderslautender Vermutungen 
und Gerüchte keine Vorentscheidun
gen oder gar endgültige Festlegungen 
beinhalten, sondern lediglich Vor
schläge für die von uns in der 2. 
Augusthälfte zu treffende Entschei
dung zur Umstrukturierung des Ber
liner Strafvollzugs darstellen. Auch 
Sie erhalten auf diesem Wege Ge
legenheit, zu den Vorschlägen der 
Koordinierungskonferenz Stellung zu 
nehmen; soweit ge,oJÜilscht, können 
Sie mit dem für Sie zuständigen 
Fachaufsichtsreferenten einen ent
sprechenden Diskussionstermin in der 
Anstalt vereinbaren. 

Hochachtungsvoll 
lm Auftrag 
Flügge" 
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Nachfolgend sind Auszüge aus den 
Abschlußberichten der einzelnen Ar
beitsgruppen sovie die AV zu § 13 
StVollzG abgedruckt. 

Abschlußbericht "Offener Vollzug" 

(. .. ) 
4. · Umfang und Grenzen des Konzepts 

( ... ) 
a) Mehr als 10 Jahre verfehlte ln
vestitionspolitik (Stärkung und Aus
bau · des geschlossenen Vollzuges, 
Überbetonung des Sicherheitsaspektes) 
ist nicht kostenneutral zu neutrali
sieren; ungeeignete bauliche Struktu
ren für neue Vollzugsinhalte und Kon
zepte nutzen zu wollen, birgt die 
Gefahr des "Etikettenschwindels" in 
sich. 

b) Vollzugsstrukturen ändernde Pla
nungen in einer Zeit des politisch 
staatlichen Umbruchs ohne Berück
sichtigung der durch die bevorste
hende deutsche Einheit auch auf den 
Bereich Strafvollzug zukommenden 
Auswirkungen bergen die Gefahr in 
sich, vor Umsetzung Makulatur zu 
werden. 

( ... ) 
Das nachfolgend dargestellte Konzept 
enthält indes auch bewußt Lücken 
bzw. sieht lediglich Verlegenheits
lösungen vor: 

- Für den VollzuQ des mittlerweile 
sowohl kriminolo~h als auch krimi
nalpolitisch nahezu einhellig als un
sinnig beurteilten Jugendarrestes 
sieht das Konzept keinen Standort 
vor. Jugendarrest ist zu vermeiden! 
Muß Jugendarrest trotz dieser Er-

kenntnis vollstreckt werden, ist in 
Abstimmung mit der Senatsverwaltung 
für Frauen, Jugend und Familie ein 
Konzeptionsmodell mit bestehenden 
pädagogischen Einrichtungen anzu
streben. Notfalls muß schnellstmöglich 
eine für die Unterbringung von 
Jugendarrestanten geeignete Wohnung 
angernietet verden. 

- Der Vollzug von Untersuchungshaft 
und Freiheitsstrafe an Schwangeren 
und Müttern mit Klein- (Kleinst- ) 
kindem ist grundsätzlich zu vermei
den. Das Bereitstellen eines Mutter
Kind-Bereiches verursacht Inhaftie
rung. Insofern ist kriminalpolitisch 
auf die Streichung des § 80 StVollzG 
hinzuwirken. Die von der Arbeits
gruppe vorgesehene Unterbringung 
des Mutter- Kind- Bereiches definiert 
sich somit als Verlegenheitslösung. 

- Die Vollstreckung von Ersatzfrei
heitsstrafen ist kriminalpolitisch und 
wirtschaftlich unsinnig und verstößt 
zumindest in der derzeit praktizier
ten Form gegen den Verhältnismäßig
keitsgrundsatz. Jede Form der Haft
vermeidung im Vorfeld und aus der 
Haft heraus muß daher Priorität 
haben. Das Vorhalten eines entspre
chenden Bereiches sollte sich auf 
diese \'leise weitestgehend erübrigen. 

- Die Vollstreckung von Abschiebe
gewahrsam gehört grundsätzlich nicht 
in den Bereich des Strafvollzuges, da 
hierdurch einer Stigmatisierung aus
ländischer Mitbürger Vorschub gelei
stet und im Einzelfall vermeidbare 
Inhaftierungszeit über das zwingende 
Maß hinaus verlängert wird. 

B. KONZEPT 

1. Ziele 

Offener Vollzug darf sich nicht nur 
als geschlossener Vollzug ohne 
Mauern definieren. 

Für den offenen Vollzug geeignete 
Inhaftierte müssen zum frühestmög
lichen Zeitpunkt in für diese Voll
zugsform geeigneten Einrichtungen 
untergebracht werden. Der von der 
Senatsverwaltung für Justiz erarbei
tete Entwurf zur Neufassung der AV 
liegt vor. 

§ 10 StVollzG bewegt sich diesbezüg
lich in die richtige Richtung. Alle 
zusätzlich zu den gesetzlichen Vor
gaben aufgestellten rechtlichen und 
tatsächlichen (strukturellen) Hinder
nisse beim Zugang zum offenen Voll
zug haben zu entfallen. Die Voll
streckung von Freiheitsstrafe hat das 
(ausschließliche) Ziel, lnhaftierte zu 
befähigen, künftig ein straffreies 
Leben in sozialer Verantwortung zu 
führen . Dies sieht das Gesetz aus
drücklich vor. \~ährend in der Ver
gangenheit Schutz der Allgemeinheit 
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trügerisch durch Wegschließen (Ver
stecken) straffällig gewordener Men
schen in totaler Institution an
~estrebt wurde, muß sich auch in der 
Offentlichkeit die kriminologisch 
längst gesicherte Erkenntnis durch
setzen, daß sich Strafvollzug in ein 
ganzheitliches System sozialer Hilfen 
und Institutionen für jene Menschen 
einordnen muß, die "sozialen Rand
gruppen" zugeordnet werden. Inner
halb klassischer Knaststrukturen, die 
Menschen (Inhaftierte wie Mitarbei
ter) verunselbständigen, ist dies 
nicht zu erreichen. Sozial inadäquate 
Konfliktbewältigungs~trategien werden 
in intramuralen Strukturen eher fort
und festgeschrieben als aufgelöst, 
das Risiko für die Allgemeinheit eher 
verstärkt als vermindert. 

Die Arbe1tsgruppe fordert daher: 

a) Kleine dezentrale 
offenen Vollzug (ca. 
Hartplätze). 

Einheiten im 
25 bis 100 

Dies ermöglicht die Vermeidung typi
scher Anstaltssyndrome und wirkt der 
Ausbildung und Festigung Subkulturel
ler Strukturen entgegen. Durch Über
schaubarkeit der Lebensbereiche und 
Nähe zu fest zugeordneten Bezugs
personen werden persönliche Bindun
gen und Beziehungen zwi.schen(Fach-) 
Personal und Inhaftierten und damit 
die Erarbeitung und Umsetzung indi
vidueller Vollzugsplanungen gewähr
leistet. Dies ist ausdrücklich gewollt! 
"Kieznahe" Unterbringung wirkt so
zialintegrativ, erlaubt enge Koopera
tion mit anderen Institutionen und 
Behörden und ermöglicht weitgehend 
eigenverantwortliche Lebensführung 
(Selbstversorgung etc.) . Überschau
bare Einheiten erlauben Entbürokra
tisierung und Öffnung aller Bereiche 
der Institution - auch der Verwal
tung für die Inhaftierten. Die 
Schaffung nahezu "normaler Lebens
verhältnisse" bei frühestmöglicher 
Außenorientierung hin zu extern an
gesiedelten Hilfsangeboten und Struk
turen (Gemeinden, Vereinen) muß 
Grundverständnis des offenen Voll-
zuges sein. 

b) Vollzugslockenmgen 

Vollzugslockerungen müssen selbst
verständliches Instrumentarium des 
offenen Vollzuges sein. Intensive 
Kontakte nach draußen (Familien, 
Gruppen, Hilfsangeboten) zum frühest 
vertretbaren Zeitpunkt dürfen nicht 
Belohnung für angepaßtes Wohlver
halten sein. 

c) Haftverkürzung 

In der Erkenntnis, daß Freiheitsent
zug als intensivste Form der Verun
selbständiguns ultima ratio ist, hat 
die inhaltliche Arbeit des offenen 
Vollzuges auf Verkürzung der Haft
zeit hinzuwirken. FrUhe Integration 

Inhaftierter in externe Hilfsangebote 
und gefestigte Strukturen ermög
lichen eine konsequente Abstimmung 
des voraussichtlichen Strafendes auf 
den 1/2- bzw. 2/3-Zeitpunkt. 

d) Beziehungskontinuität 

Strafvollzug, insbesonders offener 
Vollzug, muß Beziehungskontinuität 
sicherstellen, da das zu betreuende 
Klientel in den meisten Fällen von 
Beziehungsstörungen und Beziehungs
abbrüchen geprägt ist. Innerhalb des 
offenen Vollzuges muß jede Verlegung 
von Anstalt zu Anstalt vermieden tmd 
feste Zuordnung von Personal sicher
gestellt sein. Die verschiedenen 
Formen des offenen Vollzuges bis hin 
zum Freigang sind in ein und der
selben Einrichtung anzusiedeln. 

e) Keine deliktsspezifische Düfuren-
zienmg 

Um Stigmatisierungseffekte zu ver
meiden, lehnt die Arbeitsgruppe eine 
deliktsspezifische Düferenzierung des 
im offenen Vollzug unterzubringenden 
Klienteis ab. Dies gilt auch für von 
Stoffen im Sinne des BtMG abhängige 
Inhaftierte, so lange sie die Eig
nungskriterien für den offenen Voll
zug (fehlende Mißbrauchsgefahr) er
füllen. Bei Fehlschlägen (Zwischen
fäl1en ) werden angemessene Reaktio
nen unter Einbeziehung interner und 
externer Hilfsangebote gefordert. Die 
Verlegung in den geschlossenen Voll
zug muß auch hier ultima ratio 
bleiben. 

f) Selbstversorgung 

Zentrale Versorgungsstrukturen sind 
aufzulösen und durch dezentrale 
Strukturen zu ersetzen. Ziel ist indi
viduelle Selbstversorgung, angegli
chen an "nonnale Lebensverhältnisse". 

2. Zielgruppen 

a) Inhaftierte, die ausschließlich Er
satzfreiheitsstrafe verbüßen, sind 
ausnahmslos im offenen Vollzug 
unterzubringen. Dies gebietet der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, da 
die Verurteilten vom erkennenden 
Gericht nicht mit Freiheits-, sondern 
mit Geldstrafen belegt wurden und 
jederzeit durch Zahlung der entspre
chenden Summe die Entlassung bewir
ken können." Bei dieser Klientel ist 
zum Schutz der Allgemeinheit dem
nach eine sichere Unterbringung im 
geschlossenen Vollzug nicht erforder
lich. 

b) Verurteilte, die nach Verhängung 
einer Freiheitsstrafe in Freiheit ver
bleiben und sich nach Ladung zum 
Strafantritt selbst stellen, sind un
mittelbar im offenen Vollzug aufzu
nehmen. Ziel ist die schnellstmögliche 
Zulassung zum Freigang. 

c ) Inhaftierte, bei denen - ggfs. 
durch eine Konferenz im Sinne des 
§ 159 StVollzG - Flucht- und Miß
brauchsgefahr verneint werden, 
lJJÜSSen sofort in den offenen Vollzug 
verlegt werden (Verhältnismäßig
keitsgrundsatz, Angleichungs- und 
Gegensteuerungsgebot ). 

d) Der offene Vollzug muß künftig 
grundsätzlich für jeden Inhaftierten 
Entlassungsschleuse sein. Selbst bei 
als problematisch einzuschätzenden 
Persönlichkeiten kann das Sicher
heitsrisiko für die Allgemeinheit 
durch eine der Entlassung vor
geschaltete Unterbringung im offenen 
Vollzug deutlich abgesenkt werden. 
Nur hier kann ..-- eine schrittweise 
Heranführung an normale Lebensver
hältnisse gelingen. Demgegenüber 
würde eine Entlassung aus dem ge
schlossenen Vollzug "schockartig" er 
folgen und damit das Sicherheits
risiko erhöhen. 

3. Angebote 

Grundsätzlich hat der offene Vollzug 
außenorientiert zu arbeiten. Auf eine 
frühestmögliche Überleitung zu exter
nem Hilfsangebot ist hinzuwirken. Be
stehende Sozialisationsdefizite (z. B. 
fehlende schulische oder berufliche 
Ausbildung oder Qualifikation) oder 
Persönlichkeitsdefizite (Suchtstruk
turen, Phobien, Aggressionen etc. ) 
können durch Hilfsangebote bearbei
tet werden. Diese Angebote sind 
intern bereitzustellen und/oder 
extern zu nutzen. Auf interne An
gebote darf nur dann zurückgegriffen 
werden, wenn externe Angebote 
wegen (noch) fehlender Vollzugslok
kerungsfähigkeit nicht erreichbar 
sind (bestehende Flucht- oder Miß
brauchsgefahr). Ebenso ist ein mög
lichst qualifiziertes und realitäts
bezogenes Schul- , Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzangebot primär extern 
anzustreben. Sofern auf anstalts
interne Angebote zurückgegriffen 
werden muß (institutionelle Eigen
interessen dürfen künftig keine Rolle 
mehr spielen), können Inhaftierte des 
offenen '{ollzuges diese an allen 
Standorten im Wege der Vollzugs
lockerung oder mit einzurichtenden 
Zubringerdiensten in Anspruch nehmen. 
Eine derartige Trennung von Wohn
und Arbeitsbereichen entspricht der 
Realität "draußen". 

Wir haben bewußt darauf verzichtet, 
auf die Standortfrage einzugehen, 
die im Abschlußbericht zum offenen 
Vollzug auch behandelt wird. Damit 
sollen fUr Gerüchte und Spekulationen 
kein Vorschub geleistet und keine 
falschen Hoffnungen geweckt werden. 
Die Gründe dafür sind einerseits 
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darin zu sehen, daß die Arbeit zum 
Thema "Personal" noch in keiner 
Weise abgeschlossen ist. Andererseits 
beinhalten die Planungen in der Zeit 
des politischen Umbruchs das Risiko, 
vor ihrer Umsetzung zur Makulatur zu 
werden. Nun zu den Auszügen aus 
dem Schlußbericht der Arbeitsgruppe 
"Einweisungsverf ahren" : 

Schlußbericht "Einweisungsverfahren" 

( ... ) 
1~ Einleitung 

Im Strafvollzugsgesetz ist der Auf
trag des Gesetzgebers formuliert, daß 
der Vollzug der Wiederein"gliederung 
der straffällig gewordenen und ver
urteilten Personen in die Gesellschaft 
dienen soll (Resozialisierungsgebot) . 
Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf 
es eines weitgefächerten und ent
sprechend den Bedürfnissen der In
haftierten angelegten Behandlungs
angebotes. 

In Anbetracht der verschiedenen 
Verhaltens-, Persönlich.l<eits- und 
Leistungsdefizite der Verurteilten 
muß eine Zuordnung zu den jeweils 
dafür geeigneten Behandlungsberei
chen gewährleistet werden können. Es 
ist nicht hinzunehmen, daß manche 
Entscheidungen von Zufälligkeiten 
abhängig sein sollen, vielmehr muß 
auf Grundlage von Fachkompetenzen 
ein optimaler und auf die individuel
len Bedürfnisse abgestimmter Haftver
lauf geplant werden können. 

Es ist daher erforderlich, ein Ver
fahren zu entwickeln, das eine 
zugtge und umfassende Entschei
dungsgrundlage zur weiteren Voll
zugsplanung zur Verfügung stellt. Um 
diesen Ansprüchen gerecht zu werden, 
hat die Arbeitsgruppe das im folgen
den vorgestellte Einweisungsverfahren 
entwickelt. 

2. Zielsetzung 

In der derzeitigen Situation ist es 
weitgehend dem Zufall überlassen, 
über welche Stationen ein Gefan
gener bis zur Entlassung den Vollzug 
durchläuft. Eine Einweisungsabteilung 
soll nun innerhalb kurzer Zeit die 
Weichen für den zeitlichen, inhalt
lichen und örtlichen Vollzugsablauf 
stellen. Dadurch kann sich der In
haftierte aktiv an der Erarbeitung 
seiner Vollzugsplanung und damit an 
der Erreichung des Vollzugsziels be
teiligen, das seine Resozialisierung 
beinhaltet. 

Diese sehr frühzeitige Planung des 
VoUzugsablaufs, unmittelbar nach dem 
Strafzeitbeginn, hat den Vorteil, daß 
Leerlauf in der individuellen VoU
zugsgesta1tung verroteden wird. 

Dl.e& soU auch durch den Einsatz von 
verschiedenen fachlichen Disziplinen 
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in dieser Anfangsphase gewährleistet 
werden. Weiter sollen den nachfol
gend mit dem lnhaftierten beschäf
tigten Diensten Daten und Hilfsmittel 
an die Hand gegeben werden, die zur 
gezielten Behandlung der Defizite 
und Ursachen delinquenten Verhaltens 
dienen können. 

Fachkompetenz in dieser konzentrier
ten Form an verschiedenen Stand
orten anzubieten ist aus organisato
rischen und finanziellen Gründen 
nicht möglich, daher wird eine zen
trale Einweisungsabteilung nötig. 

Auf dem Hintergrund der Vorgabe im 
Strafvollzugsgesetz, daß der offene 
Vollzug der Regelvollzug ist, kann 
hier eine angemessene Weichenstel
lung für die individuelle Vollzugspla
nung erfolgen. Die Nichteignung zum 
offenen Vollzug muß hier, in Abwei
chung von der bisherigen Praxis, 
fachlich kompetent begründet "'erden. 

Ziele des Einweisungsverfahrens 

- Verkürzung der Zeiten bis zur Er
stellung eines fachlich begründeten 
Vollzugsplanes 

- Realistische Zeit- und Ziel-Grob
planung, die auch für den Inhaftier
ten transparent ist 

- Erstellung einer individuell sinn
vollen und persönlichkeitsbildenden 
Behandlungsplanung 

- Vermeidung von Leerlauf in der 
individuellen Vollzugsgestaltung 

- mittelfristige Planungssicherheit für 
den Inhaftierten bezüglich des zeit
lichen und inhaltlichen Vollzugsablaufs 

- Förderung und Erhaltung der Mit
arbeits- Motivation am Vollzugsziel 

- gründliche und fachkundige Persön
lichkeits- Anamnese 

- Vereinheitlichung von Beurteilungs
kriterien und dadurch Vermeidung von 
grob abweichenden Einschätzungen 

- Begrenzung der Verlegungen auf 
ein sachlich begründetes Maß 

Um ihren Auftrag erfüllen zu können, 
muß die Einweisungsabteilung perso
nell und inhaltlich von anderen Voll
zugshereichen unabhängig sein und 
mit einem Einweisungsrecht in sämt
liche strukturierte Bereiche aus
gestattet sein. Eine Ausnahme bilden 
hier nur die Sozialtherapeutische An
stalt sowie Drogen-Therapiebereiche, 
da dort als Behandlungsgrundlage ein 
eigenes Aufnahmeverfahren zugestan
den Vfird. 

3.1. Ztelgruppen 
Zur Teilnahme am Einweisungsver
fahren sind felgende lnhaftierte vor
gesehen: 

Fallgruppe 1 Strafgefangene, die 
aufgrund eines Vollstreckungshaft
befehls dem Strafvollzug polizeilich 
zugeführt werden. 

Fallgruppe 2 Strafgefangene, die 
nach Beendigung der Untersuchungs
haft in die Strafhaft übernommen 
werden. 
Fallgruppe 3 Strafgefangene, die aus 
dem offenen Vollzug in den geschlos
senen Vollzug verlegt werden müssen, 
bei längerer Reststrafzeit und beson
derer Problematik. 

Grundsätzlich ausgeschlossen vom 
Einweisungsverfahren sind: 

Ersatzfreiheitsstrafer - hier liegen 
nur kurze Strafzeiten vor und eine 
Unterbringung im offenen Vollzug 
steht außer Frage. 

Selbststeiler - diese stellen sich 
ausnahmslos im offenen Vollzug. 

Die Teilnahme am Einweisungsverfah
ren ist für die o. g . Fallgruppen 
obligatorisch. Die Erfahrungen in an
deren Einweisungsverfahren haben 
gezeigt, daß mit einem bestimmten 
Prozentsatz von Inhaftierten gerech
net werden muß, die eine Teilnahme 
am Einweisungsverfahren verweigern. 
Diese Verweigerer, die eine Behand
lungsuntersuchung im Verlauf des 
Verfahrens ablehnen, werden nach 
einem abgekürzten Verfahren geeig
neten Bereichen zugewiesen. 

( ... ) 
4.3.2. Behandlungs-Standorte im ge-

schlossenen Vollzug 

- Vorbereitung auf den offenen Vollzug 

- Entlassungsvorbereitung für Straf-
gefangene mit kurzen Reststrafen, 
die mangels Eignung nicht aus dem 
offenen Vollzug entlassen werden 
können 

- Sozialtherapie 

- Drogentherapie 

- Behandlungsbereiche für Gewalt-
straftäter 

- Behandlungsbereiche für Sexual
straftäter 

- Berufsausbildung und S.chulabschluß
Maßnahmen 

- Bereiche für Langzeit-Strafgefan
gene und zu lebenslanger Freiheits
strafe Verurteilte 

- "Normal-Vollzug'.' mit Wohngruppen, 
Betreuungsangebot und Vorbereitung 
auf den offenen Vollzug ohne Be
handlungsschwerpunkte (Freiheits
strafen von ca. 2-6 Jahren). 

Die vorgenannten Schwerpunkte 
mUssen von den jeweiltgen Vollzuge
Standorten oder Tetlbereiehen !nh&1t
Uch- konzepttenel1 aus~earbette t 
werden lnw. per&onell so ausge&tat-
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tet sein, so daß eine gezielte Ein
weisung in die Standorte erfolgen kann. 

5. St andort-Vorschlag 

5.1. Männer-VoUzug 

Die AG hat folgende Standorte fUr 
die Installierung einer Einweisungs
anstalt gemäß vorstehender Ablauf
konzeption sowie orientiert an dem 
analysierten Haftplatzbedarf erörtert 
und bewertet: 

a. Justizvollzugsanstalt flir 
Frauen 

Erscheint .,.regen der der
zeit anderweitigen Belegung 
und Verplanung ungeeignet. 

b. Justizvollzugsanstalt 
Tegel 

I 

<;t;> 

I 

Teilanstalt ll 

Nach der ~ingehenden Abwägung aller 
Gesichtspunkte entschied sich die AG 
mehrheitlich dafl.ir, die Aufnahme-Ab
teilung für diese Tellanstalt vorzu
schlagen. da die derzeitige bauliche 
Substanz kaum für andere Zwecke als 
für Kurzzeitbelegung geeignet ist. Der 
Teilanstalt könnte somit eine sinnvolle 
Aufgabenstellung für die Zukunft zu
gewiesen werden, welche es gilt, mit 
Umbau- und R~staurierungsarbeiten den 
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Die Unabhängigkeit einer 
Einweisungsanstalt erscheint 
bei fehlender örtlicher 
Trennung von den Behand
lungsbereichen, in die ein
gewiesen werden soll (hier: 
geschlossener, ggf. auch 
offener Vollzug). nicht be
friedigend gewährleistet. Bei 
Umschreibung von Untersu
chungs- in Strafhaft wäre 
eine zusätzliche Verlegung 
in den Aufnahme- und Ein
weisungshereich notwendig, 
die es gemäß o. g. Ziel
setzung zu venneiden gilt. 
Die ]VA Tegel erscheint 
daher ebenfalls nicht als 
günstiger Standort. 0 F Fe va ev V o !..(.. 2. ~.<. 8 

c. Justizvollzugsanstalt 
Moabit 

ln der ]VA Moabit wäre die 
Nähe zum Untersuchungs
haftbereich gegeben, o . g. 
Verlegungen nach Umschrei
bung entfallen. Die Un
abhängigkeit von struk
turierten Behandlungs-
bereichen wird durch die örtliche 
Distanz gewährleistet, der kurze Weg 
zu Amtsgericht Tiergarten und Land
gericht Berlin ist häufig vorteilhaft 
bei der Klärung von noch offenen 
Verfahren der Strafgefangenen. Eben
so könnten vielfach die ebenfalls 
kurzen Wege zu den bisher zuständi
gen Gruppenleiternlinnen im Unter
suchungshaftvollzug bei der Persön
lichkeitserforschung hilfreich genutzt 
werden. 

Die ]VA Moabit hat schon derzeit er
probte Verwaltungs- und Organisa
tionsstrukturen für die Aufnahme und 
Verteilung von Strafgefangenen, hier
an könnte angeknüpft werden. An
stalts-Teilbereiche bieten räumlich 
ausreichende und strukturiert nutz
bare Voraussetzungen für die beab
sichtigten Verwendungszwecke: 

u 1 

konzeptionellen Anforderungen ·ent_: 
sprechend zu rea!Uneren.FUr den Ein
weisungshereich eignet steh die Teil
anstalt II nicht. Die in diesem Bereich 
aufgenommenen Inhaftierten verbleiben 
bis zu drei Monate, ihnen sind im 
Verlauf des Einweisungsverfahrens 
differenzierte Möglichkeiten der Be
teiligung an der Einweisungs-Unter
suchung in Gruppen- und Einzel
gesprächs-Form sowie erprobungsweise 
am Wohngruppenvollzug und an den 
Freizeitaktivitäten zu bieten. Dies 
ist baulich dort z. Zt. nicht gegeben 
(Mangel an Fachräumen, Gruppenräu
men, fehlende Zwischendecken als 
Abtrennung für Wohngruppen). Erst 
nach umfassenden Sanierungs-, l,n
standsetzungs- und Umbaumaßnahmen 
wäre denkbar, das gesamte Aufnahme
und Einweisungsverfahren hier anzu
siedeln. Dies könnte jedoch nach 

Auffassung der AG eine überlegens
wene, langfristig sinnvolle Alter
native zu dem anschließenden Lö
sungsvorschlag sein. 

Teilanstalt lll 

Kurzfristig realisieren ließe sich die 
Einrichtung der Einweisungsabteilung 
in der Teilanstalt lll, da diese die 
Voraussetzungen für die Schaffung 
differenzierter Einweisungs-Wohn
gruppen bietet. Die Haftplatz-Kapa
zität entspräche den analysierten 
Notwendigkeiten, Funktionsräume, ab
getrennte \'lohngruppenbereiche. 
Gruppenräume, Büros sind in ausrei
chender Anzahl vorhanden, bauliche 
Veränderungen nicht zwingend erfor
derlich. Die separate Lage gegenüber 
dem Gesamt-Anstaltskomplex ergibt 
eine günstige Konstellation der Tren
nung und Ruhe, welche der inhalt
lichen Arbeit im Einweisungs-Verfah
ren nützlich wäre. 

Die verwaltungsmäßige Anhindung an 
die Gesamtanstalt bliebe erhalten, 
auf dem personellen Sektor erscheint 
es der AG notwendig und wünschens
wert, weitestgehende Autonomie be
züglich der Einsatzplanung und der 
Fachaufsicht zu erlangen. Ebenfalls 
sinnvoll kann nur die selbständige 
Führung der Gefangenen-Personal
akten im Hausbüro der Einweisungs
anstalt sein, da die ständige, direkte 
Zugriffsmöglichkeit auf die Akten 
\'lartezeiten bzw. Bearbeitungszeiten 
verkürzt. 

Die derzeitige Konzeption der Teil
anstalt lll wird von der AG als sinn
voll und erfolgreich begrüßt, ist je
doch auch an einem alternativen 
Standort denkbar, der eine weit
gehendere Öffnung in Richtung auf 
den offenen Vollzug ermöglicht, ohne 
den konzeptionellen Ansatz zu beein
trächtigen. FUr den Personalstamm 
der TA 111 sollte die Möglichkeit be
stehen, sich für eine neue, inter
essante Aufgabenstellung im Rahmen 
der Einweisungsanstalt zu bewerben 
oder die bisherige Konzeption an an
derem Ort fortzuführen und weiter
zuentwickeln. Keinesfalls ergäbe sich 
nach Auff.assung der AG eine Ver
schlechterung der Arbeitsbedingungen, 
weder in der einen noch in der an
deren Alternative. Der Vertreter der 
Teilanstalt 111 in der Koordinierungs
konferenz hat sich dem vorstehenden 
Votum nicht angeschlossen und plä.
diert für die Beibehaltung des der
zeitigen Konzepts in der TA 111. 

5.2. Frauen- Vollzug 

Nach der Vorstellung der Vertretung 
der Vollzugsanstalt für Frauen in der 
AG erscheint das vorstehend be
schriebene Aufnahme- und Einwei
sungsverfahren von der Grundstruktur 
her auch konzeptionell Ubertragbar 
auf den Frauen-Vollzug. Als Stand-
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orte wären alternativ denkbar für 
Aufnahme und Einweisung von weib
lichen Strafgefangenen sowie gleich
falls für Untersuchungshaft: 

- das Haus 1 der derzeitigen JVA für 
Frauen (60 Haftplätze), sofern der 
Standort VAF erhalten bleibt, oder 

- das Haus 6 der VAF, ebenfalls mit 
60 Hartplätzen. Die Umbauarbeiten, 
um dem notwendigen Sicherheitsstan
dard gerecht zu werden, wären ge
ringfügig. 

Der vorzusehende Bereich sollte von 
einem Standort des Männer- Vollzuges 
örtlich und organisatorisch getrennt 
werden, da die inhaltliche · Bearbei
tung von Koedukations-Konzepten im 
Rahmen von kurzzeitiger Verweildauer 
in einem Einweisungsbereich nicht 
qualitativ befriedigend geleistet 
werden kann. 

Eine dezentralisierte Verlagerung des 
Standortes an die Peripherie der 
Stadt Berlin erscheint ebenfalls nicht 
sinnvoll, da die Nähe zu den Gerich
ten in Moabit sich als bisher vorteil
haft erwiesen hat und dies auch zu
künftig nicht aufgegeben werden 
sollte. 

E N T W U R F 

AV zu § 13 StVollzG 

1 

Aufgrund des § 6 Abs. 2 Bucl:lstabe b 
AZG wird bestimmt: 

(1) Gefangene sollen beurlaubt 
werden, '"enn die Voraussetzungen 
des § 13 StVollzG der hierzu erlas
senen bundeseinheitlichen Verwal
tungsvorschriften und der nachfol
genden Regelungen vorliegen. 

(2) Die Beurlaubung Gefangener, die 
sich noch nicht sechs Monate im 
Strafvollzug befinden, kommt als 
Ausnahmefall ( § 13 Abs. 2 StVollzG) 
dann in Betracht, wenn sie 

a) sich einschließlich vorangegartge
ner Untersuchungshaft mindestens 
sechs Monate ununterbrochen im 
Vollzug befinden, 

b) bereits im offenen Vollzug unter
gebracht oder für diesen geeignet 
sind. 

2 

(1) In Ergänzung zu Nummer 2 Abs. 
2 der VV zu § 13 StVollzG wird be
stimmt: 

a) Urlaub wird nach vollen Tagen, 
nicht nach Bruchteilen von Tagen 
berechnet. Urlaubstage sind grund
sätzlich alle Kalendertage, auf die 
sich der Urlaub erstreckt. Wird der 
Urlaub für mehr als einen Kalender-
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tag gewährt, ist der Tag des Urlaubs
antritts nicht mitzuzählen. 

b) Die Gesamtdauer des Urlaubs im 
Laufe eines Vollstreckungsjahres darf 
504 Stunden (21 Tage x 24 Stunden) 
nicht überschreiten. Bei Bewilligung 
einer geringeren Zahl von Urlaubs
tagen verkürzt sich die Gesamtdauer 
des Urlaubs um die entsprechende 
StundenzahL 

\Vird bei einem Urlaub die einem Ur
laubstag entsprechende Stundenzahl 
nicht in Anspruch genommen, soll bei 
künftigen Beurlaubungen ein entspre
chender Stundenausgleich erfolgen. 

(2) In Ergänzung zu Nummer 2 Abs. 
2 der VV zu § 13 StVollzG wird be
stimmt: 

Ein für das vorangegangene Voll
streckungsjahr beantragter Urlaub 
kann nur dann in das darauffolgende 
Vollstreckungsjahr übernommen werden, 
wenn er allein aus von der Vollzugs
behörde zu vertretenden Gründen 
nicht rechtzeitig gewährt werden 
konnte. 

3 

(1) In Abweichung von Nummer 4 
Abs. 2 Buchstabe a) der VV zu § 13 
StVollzG bestimmt sich die Urlaubs
fähigkeit auch der im geschlossenen 
Vollzug untergebrachten Gefangenen 
allein nach deren Eignung ( § 13 Abs. 
1 Satz 2 i. V. m. § 11 Abs. 2 
StVollzG). 

(2) Bei Gefangenen, deren voraus
sichtliche Reststrafzeit weniger als 4 
Jahre beträgt, ist die Möglichkeit 
einer Beurlaubung in regelmäßigen 
Abständen, mindestens alle 6 Monate 
zu prüfen. Das Ergebnis ist akten
kundig zu machen. 

(3) Bei Gefangenen, deren voraus
sichtliche Reststrafzeit noch mehr als 
t. Jahre beträgt, setzt die Beurlau
bung eine Konferenz nach § 159 
StVollzG voraus. 

In Abweichung von Nummer 3 
Buchstabe c) und Nummer 4 
Buchstabe e) der VV zu 
StVollzG wird bestimmt: 

Abs. 1 
Abs. 2 
§ 13 

(1) Vor der Beurlaubung von im ge
schlossenen Vollzug untergebrachten 
ausländischen Gefangenen ist durch 
Anfrage bei der Ausländerbehörde 
festzustellen, ob ein Ausweisungs
verfahren anhängig ist. Dieses steht 
der Beurlaubung nur entgegen, wenn 
auf diese Weise gewonnene Erkennt
nisse Fl~cht- oder Mißbrauchsgefahr 
begründen. 

(2) Ohne BerUcksichtigung ausländer
rechtlicher Belange ist zu entschei
den, wenn die Ausländerbehörde 
binnen Monatsfrist keine Stellung
nahme abgibt. 

5 

( 1) Ist eine Beurlaubung vorgesehen 
und hegen Anhaltspunkte dafür vor, 
daß ein Ermittlungs- oder Strafver
fahren anhängig ist, sind Stand und 
Gegenstand des Verfahrens durch An
frage bei den Strafverfolgungsbehör
den festzustellen. Urlaubseignung 
liegt in Abweichung von Nummer 4 
Abs. 2 Buchstabe e ) der VV zu § 13 
StVollzG nur dann nicht vor, wenn 
die auf diese Weise gewonnenen Er
kenntnisse Flucht- oder Mißbrauchs
gefahr begründen. 

(2) Die Anfrage im Sinne von Absatz 
1 erfolgt schriftlich, wenn eine be
sonders ·gründliche Prüfung erforder
lich ist {Nummer 7). 

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht, 
wenn ausschließlich Ersatzfreiheits
strafe zu vollstrecken ist. 

6 
Als erheblich suchtgefährdet im Sinne 
von Nummer t. Abs. 2 Buchstabe b) 
der VV zu § 13 StVollzG gelten Ge
fangene mit aktueller Betäubungs
mittelproblematik im Sinne des Betäu
bungsmittelgesetzes und Gefangene, 
die zum Mißbrauch von Betäubungs
mitteln neigen und aufgrund dieser 
Neigung erhebliche Straftaten be
gangen haben. 

7 
Die Frage, ob eine Beurlaubung zu 
verantworten ist, bedarf außer in 
den Fällen von Nummer 4 Abs. L der ' 
VV zu § 13 StVollzG auch dann be
sonders gründlicher Prüfung, wenn 
Anhaltspunkte für eine Zugehörigkeit 
zur organisierten Kriminalität be
stehen. 

8 

In Abweichung von Nummer 3 Abs. 1 
Buchstabe d) und in Ergänzung zu 
Nummer 4 Abs. 3 der VV zu § 13 
StVollzG können Gefangene, gegen die 
die Unterbringung in eine Entzie
hungsanstalt ( § 64 StGB) angeordnet 
ist oder die erheblich suchtgefährdet 
sind, zum Zwecke eines probeweisen 
Aufenthaltes in einer externen The
rapieeinrichtung beurlaubt werden, 
wenn Flucht- oder MißbrauchsQ;efahr 
durch mit dieser Einrichtung ab
gestimmte Weisungen ausgeräumt 
werden kann. 

9 

( 1) Diese Ausführungsvorschrift tritt 
am ... 1990 in Kraft. Sie tritt am ... 
außer Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die AusfUh
rungsvorschrift vom 15. September 
1983 außer Kraft. 

Klaus Kaliweda für die GI V 
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Nachlese zur Pressekonferenz vom 30. Juli 1990 

Anlaß der Pressekonferenz war be
kanntermaßen die Protestaktion von 
Mitgefangenen auf dem Dach des 
Hauses lll, zu der auch die Insas
senvertreter und ein Vertreter des 
Lichtblicks eingeladen waren. 

Nach den ersten Presseveröffent
lichungen, insbesondere der Kurz
meldung der "Berliner Abendschau", 
ist es zu Unruhen besonders im Haus 
ll I gekommen, weil man den Insas
senvertretern unterstellte, auf Grund 
der bekannten Drogenproblematik 
mehr Kontrollen zu fordern . 

Tatsache ist, daß die Insassenver
treter nicht mehr Kontrolle forder
ten, sondern, wenn schon mehr Kon
trolle, dann doch bitte solch eine, 
die unsere Besucher (Frauen, Kinder, 
Angehörige und Freunde) nicht über
mäßig belästigt. 

Auf Grund einiger unerfreulicher Vor
fälle bei den Besucherkontrollen, auf 
die hier nicht näher eingegangen 
werden muß, wurde vorgeschlagen, 
anstatt die Besucher, die Gefangenen 
zu kontrollieren - also nicht mehr 
Kontrolle, sondern eine andere Kon
trolle! 

Im übrigen wurde mit der Presse 
nicht nur über die Drogenproblematik 
gesprochen, sondern das gesamte 

Dilemma des Tegeler Strafvollzugs 
angesprochen wie und was die 
Presse dann letztendlich berichtet, 
ist einzig und allein ihre Sache, wir 
haben darauf leider keinen Einfluß. 

An dieser Stelle noch einige \\'orte 
zu Drogen im Knast: Alle Beteiligten 
sollten sich darauf einstellen, mit 
den Drogen im Knast zu leben; sie 
sind - wie auch draußen - leider 
nicht gänzlich zu unterbinden. An
staltsleitung und Senatsverwaltung 
müssen in den Vollzugsanstalten aber 
ein Klima schaffen, das eine Auswei
tung des Drogenkonsums und weitere 
HIV-lnfektionen verhindert. Dazu ge
hört u. a.: 

- Drogenabhängige nicht in den 
Knast zu sperren, 

- den übrigen Gefangenen eine zu
kunftsorientierte Perspektive an
zubieten und nicht bis zum Straf
ende wegzuschließen (Urlaub, offe
ner Vollzug, Freigang); 

- angemessene Entlohnung 

- und nicht zuletzt ist in den An-
stalten ein Klima zu schaffen, das 
sich an den Realitäten draußen 
orientiert. 

Klaus Kaliweda für die GIV 

Haus V Die Ellenbogen des Monats ... 
Oder: Wie gehe ich mit Beschwerden um ... 

Da war nun die Marmelade, um die es 
soviel Wirbel gab ... In ei!ligen Häu
sern wurde sie unbeanstandet an
genommen, in· anderen gab es kri
tische Esser .. . Was war mit der 
Marmelade? Das Etikett in franzö
sisch, der Deckel aus Deutschland, 
e1mge Gläser mit festem Inhalt, 
andere Gläser mit flüssigem Brei ... 

Nun muß ein Knacki nicht franzö
sisch können, wenn er Marmelade er
hält. Er muß aber auch nicht alles 
"fressen", wenn er französisch kann 
(da gab's ja so'n Oberschlauen!) . Was 
war Fakt? In einigen Häusern war auf 
den Deckel 1986 oder 1987 'oder 
1989 gestempelt. Das Etikett er
klärte, daß das Datum der Hinweis 
auf das Einfülldatum sei. Nun gibt es 
eine EG-Norm, die besagt, daß das 
Einfülldatum ab Januar 1990 angege
ben werden darf! (Verbraucherschutz
verband} , wohlgemerkt, ab 1990, ergo 
kann ein früheres nicht das Einfüll
datum sein! 

Aber wir sind ja hier alle keine Ex
perten, und so begab sich der lnsas-

senvertreter, der wegen seiner Kost
form gar keine Marmelade bekommt, 
im Auftrag seiner Mitinsassen in die 
Küche. Er konnte zu diesem Zeit
punkt nicht wissen, daß das Haus 
111 E gerade alle Marmelade ( 1986) 
zurückgegeben hatte. Entsprechend 
war der Empfang! Beide Insassen
ver treter, solche Dinge erledigen wir 
immer besser unter Zeugen, und ein 
Beamter wurden v'on einem Typen 
empfangen, der bei seiner Erziehung 
sicherlich im Düsentempo durch die 
Kinderstube gerast ist Beide 
Hände bis zu den Ellenbogen in den 
Hosentaschen, einen Zigarrenstummel 
im Mund, so "empfing" er die drei 
Ankommenden. 

An seiner Haltung änderte sich auch 
nichts, als ich nun Auskunft über 
diese skurrile Marmelade haben wollte. 
Dummfrech und aggressiv kamen die 
Antworten, die natürlich nur eins im 
Sinn hatten, nicht etwa zur guten 
Klärung beizutragen, sondern die ln
sassenvertreter zu reizen ... Um dann 
vor allem später sagen zu können, 
die Insassenvertreter seien aggressiv 

gewesen ... Wie war das mit dem Wald 
und dem Echo ... ? 

Fast ängstlich nahm er (der sich 
zwischenzeitlich als - Küchenchef zu 
erkennen gab) den begleitenden 
Beamten zur Seite und fragte, ob der 
denn als ''Zeuge" mitgekommen sei? 
Er machte auch klar, daß er eine 
Expertise für diese Marmelade von 
der Lieferfirma habe .. . . 

Über diesen Küchenchef will ich an 
dieser Stelle kein weiteres Wort ver
lieren, zuviel haben die Insassen 
schon über ihn geschrieben und zu 
oft wurde seine Ablösung schon ge
fordert bis hin zur letzten Dach
besetzung, aber da gibt es ein 
Sprichwort: "Wie der Herr, so's Ge
scherr ... !" Ich komme noch darauf 
zurück! Gehen wir mal davon aus, 
daß 1. die Marmelade eßbar ist und 
2. das mit dem Einfülldatum stimmt 
... , dann frage ich mich: 1. Wieso hat 
der Küchenchef sooo reagiert, wenn 
er doch ein gutes Gewissen haben 
konnte ... ? ! 2. Wieso liefert er - und 
nun muß (!} ich sagen - vorsätzlich 
- an die Insassen des Hauses li I E 
Marmelade aus, die selbst nach dem 
Einfülldatum verfallen war! 3. Wieso 
benötige ich eine "Expertise" für 
einwandfreie Ware? Nach dem Motto 
"die Knackies fressen alles" werden 
wir abgespeist! 

Die Gesamtinsassenvertretung hat 
schon seit einiger Zeit die Anstalts
leitung aufgefordert, uns ein Hearing 
mit Küchenleitern aus Einrichtungen, 
die mit ähnlichen Tagessätzen aus
kommen müssen, durchführen zu 
lassen. Hier wollen wir prüfen - und 
das Gesetz gibt der Insassenvertre
tung dazu das Recht (!} -, wie mit 
unserem Tagessatz umgegangen wird. 
Wozu muß ein Küchenleiter Gerüchte 
fürchten, wenn da nichts dran ist? 

Ich frage an dieser Stelle, was ist 
dran an dem Gerücht, daß zu Pfing
sten über 7 Kilo Kassler "verschwun
den" sind? Was ist dran an dem 
Gerücht, daß zu Pfingsten mehr halbe 
Hähnchen in der Küche verarbeitet 
wurden, als Gefangene in Tegel 
saßen? Der Leiter der Wirtschafts
verwaltung erklärte einmal vor der 
lnsassenvertretung, daß er sofort (!} 
jeden Beamten entlassen würde, dem 
er Unregelmäßigkeiten nachweist ... ! 

Es sind doch nicht die paar Küchen
arbeiter, die da was wegschleppen! 
Noch ein Beispiel gefällig? Laufend 
(!} kommt in der Küche weniger 
Kaltware an als laut Lieferschein ge
bracht wurde! Wenn da 75 kg \'Jurst 
geliefert wurden und die Kaltküche 
wiegt nach, dann sind es nur noch 
72 kg und diese Behauptung 
können wir auch beweisen, es gibt ja 
auch gewissenhafte Beamte in der 
Küche, denen das schon aufstößt 
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nur der Leiter der '"irtschaftsverwal
tung sieht von allem nichts! 
Nur Betriebsblindheit? 

Der Unterzeichner \vollte der Sache 
auf den Grund gehen und begab sich 
zum Leiter der Wirtschaftsverwaltung. 
Zuerst ließ er mich, entgegen seiner 
sonstigen Verhaltensart, lange im Flur 
warten. "Begrüßte" mich dann mit 
dem Satz: " wenn sie wegen 
der Marmelade kommen, schmeiß' ich 
sie sofort wieder raus " Den 
Knacki kann er "rausschmeißen", 
nicht den lnsassenvertreter! 

Das Gespräch endete wie es begonnen 
hatte: polemisch! Er hatte überhaupt 
nicht die Absicht, sich etwas Kriti
sches über seinen Küchenchef anzu
hören. Vorgetragenes war selbstver
ständlich nur "haltlose Unterstellung" 
... lch hatte mich auch über die Um
gangsform seines Mitarbeiters be
schwert, langsam nahm nun dieser 
Mann im Gespräch mit mir seine bis 
~um Ellenbogen in den Hosentaschen 
steckenden Hände heraus und been
dete das Gespräch. Zur Erinnerung: 
"Wie der Herr ... " 

Es wird Zeit, das nicht nur jetzt im 
August vor Gericht über Küche und 
Umfeld gesprochen wird ... Es wird 
Zeit, daß sich eine Kontrollstelle in• 
der Senatsverwaltung des Umstandes 
annimmt, daß hier in Tegel mit dem 
zustehenden Tagessatz, die Begrün
dung des Leiters der Wirtschaftsver
waltung ist schon mehr als schlimm, 
nicht umgegangen werden kann ... 

Auf Antrag der Insassenvertretung 
hat sich nun das zuständige Lebens
mittelamt in Tiergarten der Marme
lade angenommen. Es wurden Proben 
genommen, und wir bekommen dann 
Bescheid. \vie ich schon sagte: " 
selbst wenn alles in Ordnung ist ... " 
Der Umgang mit uns ist weder von 
der \t/irtschaftsverwaltung und vom 
Küchenchef schon gar nicht sooo 
hinzunehmen. 

Werner Fiegel 
Sprecher der Insassen Haus V 

"1 bin Asozial " 
So beginnt ein Gedicht von Werner 
Rixdorf - und das ging uns durch 
den Kopf, als sich die Insassenver
treter mit dem TAL V, Herrn Auer, 
über die Einhaltung sozialer Grund
sätze bei der Durchführung von Mee
tings auseinandersetzen mußten. Seit 
Anfang des Jahres besteht die LV. in 
Gesprächen mit dem TAL auf Einhal
tung von Gleichheitsgrundsätzen fUr 
Gefangene in der JVA Tegell 
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\Vir haben inzwischen im Haus V drei 
Stationen mit Langzeitstrafern, die 
überwiegend gegen den eigenen 
\tlillen und teilweise unter Anwendung 
von Zwang hierher verlegt wurden. 
Die Insassenvertreter verwiesen stän
dig auf die lOjährige "Probephase" 
im Haus I Il E, und es ist schon er
staunlich, wie sich der TAL V rede
gewand um eine Gleichstellung windet. 

Da gibt es fUr die Langstrarer die so 
wichtigen sozialen Kontakte erhal
tenden und fördernden Gemeinschafts
sprechstunden. Herr Auer lehnt diese 
mit vorgeschobenen Argumenten ab, 
um sich dann in die Formulierung zu 
versteigen: "... das sind Relikte aus 
früherer Zeit ... " 

Wohlgemerkt, diese Gemeinschafts
sprechstunden sind im Haus 1l I E 
wegen des hohen sozialen Wertes in 
Anwendung! Aber es kommt noch 
"dicker"! 

Als die Gefangenen der Langzeit
stationen die Konzeptlosigkeit für 
diese Gruppe \\ti.ederholt kritisierten 
und dann endlich selbst (und das ist 
schon schizophren genug!) einen 
eigenen Konzepten.twurf vorlegten, 
war dieser Herr dann doch wohl in 
Zugzwang. Er legte uns ein zweiseiti
ges Papier vor, das an Aussagekraft 
schon nicht mehr zu unterbieten \olar. 

Augenwischerei fUr die Senatsverwal
tung! Seit dem "Erscheinen" dieses 
Papiers ist nichts fUr die Langzeit
strafer umgesetzt worden - NICHTS! 
Unter anderem wird darauf verwiesen, 
daß man, um die sozialen Kontakte 
bei länger Eingesperrten zu fördern, 
sogar Ausführungen in erhöhtem Maße 
und Sondersprechstunden zulassen 
wolle ... 

Ausführungen werden im Haus V, 
selbst wenn Anweisungen der Senats
verwaltung vorliegen, verhindert! 
Immer mit derselben Ausrede - Per
sonahnangel -, wobei der Gesetzgeber 
sich hierzu eindeutig geäußert hat! 
Dies allein ist schon ein eklatanter 
Verstoß gegen das StVollzG! 

Aber es steigert sich noch ... : 

Zum Meeting der Stationen 5 und 6 
meldeten 20 Gefangene Besuche an. 
Spontan erklärte sich unser Sozial
arbeiter (GL) N. bereit, das Meeting 
an zwei Tagen zu jeweils 10 Tischen 
durchzuführen. Alles klar, dachten 
wir •.. "Denkste"!, sagt der Berliner, 
wenn er sich irrt .•. Unser TAL über
bot sich an Schei.nargumenten, um 
eine sinnvolle Durchführung dieses 
Meetings zu verhindern. Mit "sinn
voll" meinen wir, daß, wenn selbst 
bei 10 Tischen und jeweUs nur zwei 
Besuchern, schon um 30 Personen im 
Pavillion sind. Es reicht gerade noch, 
dem Sozialarbeiter die Möglichkeit zu 
geben, bei einem Teil das soziale 

Umfeld kennenzulernen - der Sinn 
des Meetings ... 

Es war hier schon ganz klar: der TAL 
wollte dies verhindern und gleich ein 
Zeichen für die Zukunft setzen! All 
das soziale Gefasel wird gemessen an 
den Taten! Das muß diesem Mann 
klargemacht werden. AUe "Blablas" 
sind leeres Stroh, wenn man an den 
Taten den wahren Geist des TAL V, 
Herrn Auer, erkennt! 

Fazit: Genervt sagten zwei Insassen 
das Meeting ab, auf das sie und die 
Angehörigen sich monatelang freuten 
... ! Genervt verständigten sich meh
rere Gefangene mit ihren Angehörigen 
und luden einen Teil der Besucher 
wieder aus, so daß an diesem Tag 
dann nur noch ca. 50 Personen im 
Raum waren, die sich nur ungenügend 
miteinander unterhalten konnten . 

Der Sozialarbeiter konnte selbstver
ständlich seinen Auftrag - "sich um 
das soziale Umfeld zu kümmern, sich 
mit den Besuchern bekannt zu 
machen" nur spärlich nachkommen. 
Freudestrahlend bemerkte der TAL V 
dann auf einer Besprechung am 
10. Juli 1990 " ... es war doch ziem
lich ruhig ... ", meinte, es habe ja 
keine Zwischenfälle gegeben. Hatte 
er darauf gewartet? Es war sicher
lich nicht sein Verdienst, wie dieser 
Herr wohl dachte ... Die Insassen 
hatten sich untereinander besprochen 
und bewiesen, daß Eingesperrte sich 
sozialer verhalten können - als der 
TAL V! 

1m Rahmen der Gespräche TAL V /l.V. 
kam von Herrn Auer die Frage, ob 
die Insassenvertreter ihn in eine un
soziale Ecke stellen wollen. 
"Schieben wollen", sagte er .. . Wir 
stellten sachlich fest, daß dies gar 
nicht mehr möglich sei, er verhält 
sich ja schon entsprechend! 

Zu diesem Komplex ist sicherlich 
noch nicht das letzte Wort gespro
chen. Der TAL V verweist ja nur zu 
gerne auf die Gerichte (in der Hoff
nung, daß ihm erst einmal etwas 
Spielraum bleibt, wie einige Fälle der 
letzten Zeit zeigen). Wohl in der 
Hoffnung, daß die überwiegende Zahl 
der Inhaftierten diesen Weg scheut. 
Das StVollzG gibt klare Antworten -
und Uber dessen Einhaltung und Um
setzung werden nicht nur Gerichte zu 
wachen haben! Hier ist vor allem die 
Senatsverwaltung für Justiz gefor
dert! 

"Die Welt ist voller brauchbarer 
Menschen, aber leer an Leuten, die 
den brauchbaren Mann stellen". 
(Pestalozzi) 

Hans-joachim Fromm I Werner Fiegel 

(Das Gedicht "Asozial" wurde sowoh1 
von Radio 100 wie auch vom Rl AS 
gesendet .) 
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Schule in der JVA Tegel 
Gaudeamus igitur* .•. und von Bildung 
keine Spur! 

(* "Freuen wir uns denn!" - Anfang 
eines mittelalterlichen Studenten
liedes) In der letzten Ausgabe habe 
ich auf positive Seiten von Bildung, 
Fortbildung und Ausbildung hingewie
sen. Heute soll nun der neuralgische 
Punkt aller Bildungsmaßnahmen in der 
]VA Tegel - die Schule (Pädagogi
sche Abteilung) - näher unter die 
Lupe genommen werden. 

Vorab ein paar technische Daten: Es 
gibt einen Grundbildungskurs I, den 
Grundbildungskurs Il, den Hauptschul
abschluß und den Realschulabschluß 
Um den Hauptschulabschluß zu errei
chen, ist eine Zeit von 18 Monaten 
vorgesehen. In diesem Zeitraum ist 
der Grundbildungskurs I mit sechs 
Monaten Dauer inbegriffen. Je nach 
Bildungsstand des einzelnen entschei
det sich, ob dieser bereits mit dem 
Grundbildungskurs l beginnen kann. 
Ist mehr aufzuholen, so muß mit dem 
Grundbildungskurs ll begonnen werden. 
Dieser erstreckt sich auf eine Dauer 
von 18 Monate. Soweit ist noch alles 
in Ordnung ... 

Um den Lehrstoff zu vermitteln, 
stehen vier Lehrer und drei Honorar
kräfte zur Verfügung. Wenn man 
allerdings das "Betriebsklima" in der 
Schule kennt, dann wird schnell klar, 
warum gute Lehrer immer wieder 
gehen - oder gar nicht erst anfan
gen . . . "1st dies schon Tollheit, hat 
es doch Methode" (Shakespeare, Ham
lett 11, 2) . 

Die letzte Nachricht von der päda
gogischen Abteilung kommt daher 
auch nicht völlig unvorbereitet: 
"Aus personellen Gründen muß der 
Unterrichtsbeginn für den Hauptschul
kurs V auf den 1. Oktober 1990 ver
schoben werden." 

Ja, es gibt noch gute Lehrer zur 
Zeit dort, aber in persönlichen Ge
sprächen lassen sie erkennen, daß 
sie bei diesem Betriebsklima lieber 
heute als morgen gehen würden ... 
Das muß doch alles einen Grund 
haben - und automatisch sucht man 
danach und landet , wie so oft im 
Leben, an der Spitze ... "Wer mag 
denn gleich Vortreffliches hören? Nur 
Mittelmäßige sollten lehren" (Goethe, 
Zahme Xenien) . · 

Wenn das Mittelmäßige allerdings sich 
so ausdrUckt, daß nur lieblos fUr den 
Schulbetrieb geworben wird, so daß 
einem eher cl!e Lust vergeht ... Vom 
Leiter der Schule geht eine Gleich
gUlttgkett aus, die seine fUnf Beam
ten motiviert, vom BUro ganz ab-

gesehen. Fünf Beamte für vier Schul
klassen, wohlgemerkt, diese Herren 
sitzen nicht in den Klassenräumen 
und bewachen die Lernenden, nein, sie 
sind nur dazu da, damit die Schüler 
(übenvi.egend aus der Schulstation im 
Haus Vl) zur Schule gebracht und 
später wieder zurückgebracht werden. 
Daß da gar ein Beamter mit höchster 
Entlohnungsgruppe (A 9 mit Zusatz) 
ist - davon gibt es in Tegel nicht 
viele - , und die müssen dann auch 
richtig "Dienst" machen ... , sollte 
nun niemanden mehr verwundern. Daß 
ältere oder kranke Beamte dort ihr 
"Gnadenbrot" bekommen, kann ja 
noch angehen, aber in dieser Lohn
gruppe sollte andere, leistungsfor
dernde Arbeit gefunden werden. 

Zurück zum Schulbetrieb, da wurde 
lieblos auf "hingeschmierten" Zetteln 
für "Chinesisch" geworben, nach dem 
Motto, wird sich schon niemand mel
den. Es waren mehr als die gefor
derte Mindestzahl von sechs Teil
nehmern, die zuletzt nicht einmal die 
Mitteilung erhielten, daß dieser Kurs 
nun, Gründe wurden nie genannt, 
nicht stattfindet, wozu auch Benach
richtigung, sind ja nur Knackies 
- dumme Knackies, wie es der Schul
leiter so gerne zu bemerken pflegt 
... Daß hier eine einmalige Möglich
keit da war, etwas zu erlernen, wozu 
"draußen" sicherlich keine Möglich
keit besteht, sei nur am Rande er
wähnt. 

Ein weiterer Punkt ist die gut be
stückte Bücherei in der Schule. Da 
hat ein Fachmann in einem halben 
Jahr "aus einem Schweinestall", den 
er vorfand, eine gut sortierte Büche
rei gemacht . Der Mann war da aber 
wohl falsch am Platz, denn das 
konnte nicht gewollt sein, daß ein 
Knacki schnell Einblick erhielt, mit 
welcher gefangenenfeindlichen Hal
tung bei Beamten und Schulleitung 
Schulbetrieb durchgefUhrt wurde. Ein 
apltterer Büchereimann konnte die 
BUchere1 nur noch sporadisch betre-

ten - und da wundert es dann auch 
nicht mehr, daß der Schulleiter die 
Bücherei nach einem halben Jahr 
schließen ließ, "weil das Angebot" 
nicht genutzt wurde! 

In der Tat ist es so, daß das An
gebot verbesserungswürdig ist, und 
solche Pläne gab es zwischen dem 
ersten Büchereifachmann und enga
gierten Lehrern; zu diesem Zeitpunkt 
mußte sich der Mann damit beschäf
tigen, den Bücherschrott, den der 
Schulleiter nach seinem Umzug dort 
lagerte, zu sondieren. Hier ist ganz 
eindeutig gefordert: Wiedereröffnung 
der Schulbücherei, geregelter Zugang 
aller Lernenden, auch der Fernstu
denten, zu dieser Bücherei. Unter
stellung dieser Bücherei an die Fach
leute, sprich Anstaltsbibliothekar. \vir 
fordern weiter: 

1. Eine straffe Kontr-olle der Zeitab
läufe des Lehrpersonals und des 
Büros . .. 

2. Qualifizierte Kräfte (die ja teil
weise da sind) müssen durch bessere 
Unterstützung der Schulverwaltung 
wieder als Lehrer arbeiten können -
und sich nicht mit der teilweisen 
"Anti-Lehrerhaltung" einiger Schul
beamter herumärgern ( z. B. bei der 
Lehrmittelbereitstellung; es gibt da 
tolle negative Beispiele aus der Ver
gangenheit). Die Lehrer sind doch 
sicherlich nicht nur dazu da, den 
Knackies die Zeit zu vertreiben ... 

3. Der "Beamtenschwamm" kann ab
gebaut werden: woanders werden 
dringend Beamte gesucht! Für den 
"Transport" reichen drei (kränkliche ) 
Beamte dicke ... 

4. Klare Anweisung der Schulbehörde 
über Kurse, Klassen, Lehrstoffe und 
Lernziele! 

5. Einen qualifizierten Leiter der 
Schule, der vor allem in erster Linie 
Pädagoge für Erwachsenenbildung ist 
- und der seinen Beruf mit Liebe 
tut! "Der beste Lehrmeister zur 
Weisheit und Tugend ist die Liebe 
... " ( Euripides) . 

6. Bessere Werbung bei den Inhaf
tierten, vor allem bei denen, die 
ständig neu in die jVA kommen, für 
die Angebote der Schule. Dieser 
grUne Schmierzettel lockt doch 
keinen Gefangenen hinterm Ofen 
vor 

Wir fordern vor allem aber Euch auf, 
die Gefangenen hier in Tegel, Ihr 
lernt doch nicht für andere! Nutzt 
die Zeit - mit lernen war sie dann 
nicht umsonst ! Zumindest den Haupt
schulabschluß kann hier jeder 
machen! Die Ausbildung ist hier doch 
kostenlos ... , sorgt dafür, daß sie 
nic:ht umsonst war ... 1 

Hans-Joachim Fromm 

'der Iichtblick' 29 
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Drogenverschaltstation 
Die Teilanstalt Vl infomxiert über 
Behandltm.gsmöglichkeiten flir drogen
abhängige Gefangene 

Anläßtich der bevorstehenden Eröff
nung der 3. Drogenstation (Verschalt
station) sollen hier die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und Aufnahmevor
aussetzungen möglichst übersichtlich 
aufgelistet werden: 

Die spezielle Behandlung drogenab
hängiger Inhaftierter wird auf 2 Sta
tionen der Teilanstalt V1 durch
geführt. Für beide Stationen sind 
derzeit 3 Fachmitarbeiter tätig. Das 
Behandlungsangebot soll die Motiva
tion des Drogenabhängigen (DA) 
dahingehend fördern, zukünftig ohne 
Drogen und Straftaten zu leben. 

1. Aufnahmebedingungen: 

1.1. Unabdingbare Aufnahmevorausset
zungen: 

- Freiwillige Bewerbung des Dro
genabhängigen 

- Zugehörigkeit des Bewerbers 
zum Kreis der Drogenabhängi
gen 

- Strafrest von 1-L Jahren 

- Keine offenen Verfahren 

- Abgeschlossener 
Entzug 

körperlicher 

1.2. Notwendige Aufnahmekriterien: 

Schriftliche Vorlage eines 
Lebenslaufs und eines Straf
zeitUberblicks 

- Erkennbarer \'Iilie der Drogen
abstinenz 

- Erkennbare Motivation zur 
persönlichen Veränderung 

- Voraussichtliche Gruppenfähig
keit und Einpassungsfähigkeit 
in die bestehende Gruppe 

- Beherrschung der deutschen 
Sprache 

Anerkennung der Stationsregeln 

- Anerkennung des Behandlungs
vertrages (Befreiung von der 
ärztlichen Schweigepflicht) 

2. Aufbau der Wohngruppen: 

2.1. Wohngruppe 11 (1. Stufe) 

Merkmale: 

15 Inhaftierte incl. 2 Hausar
beiter 

Abgeschlossener Bereich 

Probezeit von 4 Wochen 

30 'der Ii chtblick' 

Ziel: 

Sensibilisierung für die eigene 
Drogenproblematik 

- Rückfallprävention 

- Vorbereitung für die 2. Stufe 
( Außenorientierung) 

2.2. Wohngruppe 12 (2. Stufe) 

Merkmale: 

- 15 Inhaftierte inc1. 2 Hausar
beiter 

- Station für Fortgeschrittene 

- Außenorientierung (Kontakte 
zu Beratungsstellen, Therapie
einrichtungen und externen 
Hilfsagenturen) 

- Halboffene Station 

Ziel: 

- Erprobung der Drogenfreiheit 

Erfolgreiche Vermittlung in 
eine geeignete Therapieein
richtung 

- Entwicklung geeigneter Pro
blemlösungsstrategien 

J, Was \.n.rd verlangt? 

Der Drogenabhängige verpflich
t et sich schriftlich, die konzep
tionellen Bedingungen der Dro
genstation zu beachten: 

- Absolute Drogenfreiheit (UK
Programm) 

- Gewaltfreiheit 

- Arbeitspflicht 

Beachtung der Stationsordnung 

- Teilnahme an Vollversammlungen 

- Teilnahme an einer Gesprächs-
gruppe 1 x wöchentlich 

- Teilnahme an einer schöpferi
schen Trainingsgruppe 1 x wö
chentlich 

- Der Inhaftierte soll den An
staltsarzt gegenüber dem Fach
team von der ärztlichen 
Schweigepflicht befreien 

Bewerbungen können auch unmittelbar 
an das Drogenteam der JVA Tegel, 
Teilanstalt VI, gerichtet werden. 

Voraussichtlich im August 1990 wird 
auf der Station 2 der Teilanstalt Vl 
eine dritte Drogenstation mit 15 
Plätzen eröffnet werden. Es handelt 
sich um eine sogenannte Verschalt
station mit weniger Aufnahmekrite
rien. 

Es ist beabsichtigt, daß einzelne 
Gefangene in diesem Bereich ent
ziehen können, um dann bei vorhan
dener Eignung in den intensiveren 
Behandlungsbereich 11 des Drogen
bereichs verlegt zu werden. Der 
Aufenthalt auf der Station 2 v.räre 
dann der Verlegung auf die Station 
11 "vorgeschaltet" . Eine Straflängen
begrenzuns ist nicht vorgesehen. 

Auch die neue Drogensta Uon 2 wird 
drogenfrei ge fUhrt werden. Es sollen 
dort für drogenabhängige Gefangene 
"niedrigschwellige" Angebote ge
macht werden, die leicht angenommen 
werden können. So ist die Teilnahme 
am Behandlungsprogramm zwar er
vrünscht, aber nicht Pflicht. Gearbei
tet wird nur auf der Station. Es 
handelt sich mehr um ein beschäfti
gungstherapeutisches Programm. Die 
Station wird grundsätzlich verschlos
sen gehalten~ Dies deshalb, um das 
Drogenangebot möglichst gering zu 
halten und die Verführungssituation 
gegen Null zu fahren. Ein anderer 
Grund ist der, daß auch drogenab
hängige und wegen ihrer Schulden 
bedrohte Gefangene dort aufgenorrunen 
werden können. 

Die Aufnahmekandidaten müssen ihre 
Bewerbung schriftlich erklären. Der 
Aufnahme ist ein persönliches Ge
spräch mit Gruppenleitern der Teil
anstalt VI vorgeschaltet. Die Station 
hat einen festen Gruppenleiter, der 
mit dem Drogenteam eng zusammen
arbeitet. 

Jeder Interessierte wird sich natür
lich fragen, unter welchen Umständen 
er die Station wieder verlassen kann: 

Dann nämlich, wenn 

- eine Gefährdung nicht mehr anzu
nehmen ist; dies wird nach ange
messenen Fristen geprüft werden, 

- eine abverlangte Urinkontrolle 
während etnes ganzen Tages ver
weigert wird, 

- die Zustimmung für die Aufnahme 
schriftlich widerrufen wird, 

- die Motivation, drogenfrei leben zu 
wollen, über einen individuell zu 
bestimmenden Zeitraum aufgrund 
positiver UK-Befunde nicht mehr 
erkennbar ist . 

Es erfolgt grundsätzlich die Rückver
legung in die Stammanstalt. 

Einzelheiten können die lnteressen
ten bei ihrem Gruppenleiter oder 
Teilanstaltsleiter erfahren. 

Bewerbungen können gerichtet werden 
an den jetzt zuständigen Teilan
staltsleiter oder den Teilanstalts
leiter VI: "Betreffs Aufnahme auf die 
Vorschaltstation 2 der Teilanstalt VI 

Der Teilanstaltsleiter Vl 



Medizinische Versorgung von 
Menschen mit HIV/AIDS in Haft 
Unter diesem Motto veranstalte t e die 
Deutsche AIDS-Hilfe vom 24. bis 26. 
August 1990 ein Seminar in Höchst im 
Odenwald. Teilgenommen haben neben 
Mit arbeitern der regionalen AIDS
Hilfen freiwillige Mitarbeiter im 
Strafvollzug, Käthe Lieder, Strafvoll
zugsexpertin der bayrischen GRüNEN, 
Dr. med. Wolfgang Riekenbrauck, 
ärztlicher Direktor des Justizvoll
zugskrankenhauses NW, Jürgen Pop
pinger , Arzt und Mitarbeiter der DAH 
sowie zwei Gefangene aus den Ber
liner Vollzugsanstalten Moabit und 
TegeL Geleit et wurde das Seminar 
von Michael Gähner, Leiter des Refe
rats für Menschen in Haft bei der 
Deutseben AIDS-Hilfe. 

Käthe Lieder berichtete über die JVA 
Straubing nach der Dachbesetzung 
und dem darauffolgenden brutalen 
Polizeieinsatz am 3.8.1990. 103 
Gefangene waren auf dem Dach, um 
ihre berechtigten Forderungen nach 
Verbesse~gen der Haftbedingungen 
mit legalen und gewaltfreien. Mitteln 
durchzusetzen. Straubing heute: Etwa 
200 Gefangene wurden in andere 
Vollzugsanstalten zwangsverlegt, neue 
Mauern innerhalb Straubings gebaut, 
das Sportangebot auf die Hälfte re
duziert, Kraftsport gänzlich gestri
chen und viele Gefangene mit Arrest 
und Absonderung belegt. Die Folge: 
Die Versorgung der Gefangenen kann 
kaum noch gewährleistet werden, 
Beamte müssen die Arbeit der Gefan-

genen verrichten (Brot backen, Essen 
austeilen u. a . ). Ob sich trotz allem 
etwas zum Positiven verändert, darf 
bezweifelt werden. Es werden neue 
Aktionen der Gefangenen en..,artet. 
Ein "heißer Herbst" könnte bevor
stehen! 

Dr. Riekenbrauck berichtete über 
seine Erfahrungen mit der AlT
Behandlung HlV-infizierter und AIDS
erkrankter Gefangener. AZT (Azido
thymidin) ist bisher das einzige welt
weit zugelassene Medikament gegen 
das Virus HIV und wurde im Mai 1987 
auch in der Bundesrepublik zugelas
sen. Nach Dr. Riekenbrauck soll die 
Vergabepraxis primär unter statio
nären Bedingungen (Vollzugskranken
haus) durchgeführt werden. Die durch 
die Einnahme von AZT auftretenden 
Nebenwirkungen wie Übelkeit, Magen
beschwerden und Kopfschmerzen 
geben sich nach kurzer Zeit wieder. 
AZT kann aber das Leben der Er
krankten verlängern. 

Gleicher Meinung, insbesondere für 
die Behandlung der PCP (Infektion 
der Atemwege durch Erreger, die bei 
Schwächung des Immunsystems zur 
Lungenentzündung und nicht behan
delt zum Tode führen kann), ist 
Dr. Poppinger. PCP-Erkrankte werden 
mit den Antibiotika Cotrimoxazol und 
Pentamidin behandelt. Aufgrund der 
erheblichen Nebenwirkungen dieser 
Medikamente, die intravenös gespritzt 

werden, wird hier Pentamidin als vor
beugende lnhalationsbehandlung emp
fohlen (die Inhalationen können nach 
gründlicher Unterweisung durch einen 
Arzt von Patienten auch zu Hause 
durchgeführt werden). 

Für besseres Verständnis und auch 
als Hilfe für die Betroffenen, sorgt 
der im Rahmen der Veranstaltung 
vorgestellte Reader der Deutschen 
AIDS-Hilfe "Positiv, was nun?" Dieser 
Reader ist über die regionalen AIDS
Hilfen oder bei der Deutschen AIDS
Hilfe kostenlos zu beziehen! 

Für Betroffenheit sorgte der Bericht 
eines Mitarbeiters der Gefangenen
zeitschrift 'der lichtblick' über die 
Drogenproblematik in der Justizvoll
zugsanstalt Tegel. 

Fazit: Erfahrungsaustausch · bei sol
chen Seminaren ist für alle Betei
ligten, vor allem aber für die 
Betroffenen, dringend notwendig und 
sollte verstärkt fortgeführt werden. 
Die. Teilnehmer des Seminars kamen 
abschließend überein, anläßlich der 
Vereinigung Deutschlands eine Initia
tive mit dem Ziel zu beginnen, daß 
alle manifest an AIDS erkrankten 
Gefangenen aus der Haft zu ent
lassen sind. -kali-

Krimi-Wettbewerb beim S FB 
Kultur aktuell 

WALTER-SERNER- PREIS 1990 

Schreiben "wie aus der Pistole 
geschossen" so . körmt e das 
Motto des SFB-Krimi- Wettbewer:bs 
sein. Zum 7. Mal wird der ''Walt er
Se.mer-Preis" für Fans und Profis 
ausgeschrieben. 

Der Dichter Walter Se.mer kannte 
sich aus im Kiez. Er war eine 
Legende im Halbwelt-Milieu der 
20er Jahre. Was er schrieb, var 
unterm Strich. Ihm ist der Preis 
gewidmet. 

Das Team des SFB-Kriminalmaga
zins "PULP" gibt die Bedingungen 
für die Teilnahme am Story-

Wettbewerb "Walter-Serner-Preis 
1990" bekannt: 

- Ihre unveröffentlichte Erzäh
lung sollte nicht länger als 100 
Zeilen mit je 65 Anschlägen 
sein. 

- Mitmachen kann jeder, der nicht 
Mitarbeiter beim SFB ist. 

- Einsendeschluß: 31. Cktober 1990 

- Senden Sie Ihre Kriminal-
geschichte an den 
SENDER FREIES BERLIN 
Abt. Kultur aktuell HF 
Stichwort "PULP" 
Masurenallee 8-14 
1000 Berlin 19 

Das Team der PULP-Sendungen 
(jeden letzten Dienstag im Monat 
um 18.05 Uhr auf SFB 3) stellt 
die Jury, die in diesem Jahr von 
dem Leit er der Justizvollzugs
anstalt Tegel, Regierungsdirektor 
Klaus Lange-Lehngut, vervollstän
digt vird: Der Knastche f kennt 
die Real- Krimis, die das Leben 
kritzelt. Den Ehrenvorsitz hat 
wieder der Kritiker Friedrich Luft 
übernommen. 

Die prämierten Kriminalgeschich
ten werden in einer PULP-Sonder
sendung veröf fent licht. Außerdem 
gtbt es Buchgeschenke und ein 
Ortginal Walter- Serner-Porträt des 
Künstlers Amo Waldschmi.dt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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9.8.1990 

An die 
Anstaltsleitung 
Herrn Höflich 

Beschwerde gegen BL/1, Frau M. 

Sehr geehrter Herr Höflich, 

hierdurch beschwere ich mich 
Ihnen auf das entschiedenste. 

bei 

Seit Wochen bzw. Monaten werden mir 
hier sämtliche Anträge abgelehnt, 
selbst Anträge an "Sie" werden mir 
von der Bereichsleitung, Frau M., ab
gelehnt. 

Wie Ihnen ja ausreichend bekannt ist, 
haben wir hier in der V AF keine In
sassenvertretung, also folglich muß 
jeder Inhaftierte seine Interessen 
selber vertreten, was ich hiermit tue. 
Auch ist bekannt, daß die Anstalts
leitung sich nicht um die Belange der 
Inhaftierten kümmert, aber um den 
offiziellen Dienstw·eg einzuhalten, 
schreibe ich an Sie. 

Heute morgen stellte ich einen An
trag auf Sprechstunde für den 
15.8.90 (Sondersprechstunde) für 
meine Familie sowie Kinder. Gegen 21 
Uhr wurde mir auf Nachfrage von der 
diensthabenden Beamtin Frau Z. nach 
Rücksprache mit der UZ folgendes 
verkündet. Laut Frau Z. hätte ich 
für diesen Monat keinen Anspruch 
mehr auf Sprechstunden, da mein 
Kontingent bereits voll ausgeschöpft 
ist. 

Wie Ihnen ja bekannt sein dürfte, 
hat jeder Inhaftierte im Haus lll 
(Straf er) monatlich vier Sprechscheine 
zur Verfügung. Meeting-, Regel-, 
Sondersprechstunden. Zusätzlich kann 
man eventuell von der Sozialarbei
terin noch einen Sondersprechschein 
bekommen, wenn dies dringend not
wendig ist. 

Am 1. August bekam ich einen Sender
spr-echsehein von Frau K. zusätzlich 
für meinen Lebenspartner, Herrn B., 
wobei zu bemerken ist, daß Herrn B. 
zwei Sprechstunden dafür abgezogen 
werden. Am 4. August 1990 hatte ich 
Meeting und am 8.8.90 eine Regel
sprechstunde. Also wo ist mein 
Sprechkontingent voll ausgeschöpft? 

Da ich das Gefühl habe, von Frau M. 
besonders bevorzugt zu werden was 
Ablehnungen anbelangt, was nach 
meiner Ansicht mit Herrn B. zu tun 
hat (ehemaliger Justizvollzugsbeamter 
und Arbeitskollege), sind meine 
Nerven seit März äußerst strapaziert. 

Ich bin auch der Auffassung, daß ich 
zwar zu 7 1/2 Jahren Haft verurteilt 
wurde, aber nicht dazu, 7 1/2 Jahre 
Psychoterror zu erleiden. Seit der 
Dienstaufsichtsbeschwerde vom 
18.3.90 gegen Frau A. (Kinderspiel
stunde), fingen hier die Schwierig-
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Frauenknast 
Plötzensee 
Ab und zu erreichen uns Infonnationen aus dem Frauenknast. So schreibt WlS 

eine Frau: "Momentan herrscht hier eine chaotische Stimmung. Ständig 
Filzungen und überfallartige Rollkommandos. Bei der letzten Kontrolle wurden 
11 Spritzen aus den Zellen geholt. Das Paradoxe: Einen Tag vorher wurden 
große Plakate aufgehängt_- 'Needle-sharing nein danke."' Anscheinend werden 
die Mädels schikaniert. Wie, das verdeutlicht eine Beschwerde von Ma:r:got 
Lausch an den Senat, die wir hier wörtlich abdrucken: 

keiten an, von da an pa.ssierte fol
gendes: 

Frau S.-P., die damalige Vertretung 
für BL I, Frau M., sagte mir auf
grund der o. g. Beschwerde, ich 
könne ab April 90 den Kinderspiel
platz im Mutter-Kind-Haus sowie 
dessen Spielräume benutzen. Ca. 
sieben Tage später, als Frau M. aus 
dem Urlaub kam, orderte sie mich zu 
sich hinunter. Sie teilte mir mit, daß 
Frau A. die Anschuldigungen gegen 
sich bestreite und sie (Frau M.) ihr 
das glauben würde. Gleichzeitig un
tersagte sie mir, das Mutter-Kind
Haus zu benutzen. 

März 90 stellte ich einen Antrag von 
EinbLingung einer Decke sowie 
Stores. Dies wurde mir zur Verwunde
rung genehmigt, doch ich freute mich 
zu früh. April 90 wurde mir die 
Decke eingebracht, sieben Tage spä
ter wurde mir von Frau M. verkündet, 
diese Decke wäre ungeeignet, da es 
sich um eine Duo-Decke handelte, 
und es bedarf einer ärztlichen Be
fürwortung. Ich solle beim nächsten 
Besuch die Decke wieder mit raus
geben, sonst wUrde sie die Decke 
zwangsrausschicken lassen. 

Ich suchte den Neurologen Dr. T. 
auf, der sie aktenkundig vermerkte 
und befürwortete. Frau M. wider
setzte sich der Befürwortung. Ich 
suchte Dr. M. auf, der dies auch aus 
medizinischen Gründen befürwortete, 
da dies besser sei als Schlaftabletten. 
Auch das genügte Frau M. nicht. 
Dann folgte der Hautarzt, der ohne 
weiteres mir diese Decke genehmigen 
konnte aufgrund meiner Neurodermitis. 

Erst als ich eine Kopie aus meiner 
Krankenakte forderte für die Straf
vollstreckungskammer, ist mir die 
Decke Juli 90 ausgehändigt worden. 
(Die Kopie aus meiner Krankenakte 
wurde teilweise abgedeckt; auf Nach
frage warum, erhielt ich als Ant\-'OJ:"t, 
dies geht mich gar nichts an.) 

Juli 90 stellte ich einen Antrag auf 
EinbLingung eigener Bettwäsche und 
borgte mir von einer Inhaftierten 
lmal Bettwäsche, weil ich aufgrund 
meiner Hautallergie selber die Wäsche 
waschen muß und nicht die hier 
befindliche Wäscherei benutzen kann. 
Auch dies wurde mir abgelehnt, zu
sätzlich der Mitinhaftierten ge
droht, wenn sie nicht ihre Bett
wäsche zurückverlangt, ihr diese 
weggenommen wird. 

Dann mein Antrag an Sie bzw. An
träge (Einzelfallentscheidung Kinder
spielstunde), Ausgang mit Pfarrer L. 
zur Kirche. Beides Wllrde von der 
Bereichsleitung abgelehnt. Da ich nie 
einen rechtsmittelfähigen Bescheid 
erhielt, worum ich Sie bat, stellte 
ich nochmals einen Antrag auf 
rechtsmittelfähigen Bescheid: "Ab
gelehnt''. 

Und jetzt noch meine Sprechstunden! 
Irgendwann ist genug, und irgendwann 
ist die Frustationsgrenze erreicht 
und überschritten, daher bitte ich 
Sie, dies umgehend abzuklären und 
mir diesbezUglieh schriftlich dies 
mitzuteilen. 

Mit freundlichen Gr:Ußen 

Margot Lausch 
VAF Berlin-Plötzensee 



Berliner Abgeordnetenhaus 
- Landespressedienst -

Kleine Anfrage Nr. 1440 des Abgeordneten Hans-Joachim 
Kohl (SPD) vom 13.6.1990 über "Drogenabhängigkeit und 
AIDS-Infektionen in Berliner (West) Geiangnissen": 

1. Welche Aufklärungskampagnen über die Immunschwäche
krankheit AIDS haben für welchen Personenkreis in den 
letzten 2 Jahren in Berliner Gefängnissenstattgefunden? 

2. Welche Therapieangebote bestehen für drogenabhängige 
Gefangene? 

3. Mit welchen Ergebnissen sind diese Angebote angenom
men und beendet worden' 

4. \1/ie hoch ist die geschätzte Rate von HIV- Neuinfek
tionen durch Spritzentausch? 

5. Aus welchen Gründen werden drogenabhängige Gefan
gene daran gehindert, sich sterile Spritzen z. B. über 
Spritzenautomaten zu kaufen? 

6. \ofelche rechtspolitischen Bedenken bestehen gegenüber 
der gesundheitspolitischen Forderung nach sterilen 
Spritzen, wie sie beispielsweise von der Berliner AIDS
Hilfe gefordert wird? 

7. Wie lange soll die AIDS- Infektionsgefahr in den Ber
liner Gefängnissen noch in Kauf genommen werden? 

Antwort des Senats vom 3.7.1990 (eingegangen beim Ab
geordnetenhaus am 6.7.1990): 

Zu 1.: Im Berliner Strafvollzug werden alle Inhaftierten 
über die Gefahren einer HIV-lnfektion durch ein Worma
tionsblatt umfassend unterrichtet. Des weiteren steht dem 
Gefangenen ärztliche Beratung über die Gefahren einer 
HIV-lnfektion jederzeit zur Verfügung. 

Für die Mitarbeiter der Berliner AIDS-Hilfe besteht die 
Möglichkeit, Informationsveranstaltungen für die Gefan
genen im St<afvollzug durchzuführen und Informations
material zu verteilen. 

lm Jahre 1990 werden in Zusammenarbeit mit der Berliner 
AIDS-Hilfe 20 Informationsveranstaltungen für Bedienstete 
des Justizvollzuges durchgeführt. Jede dieser Ve<anstal
tungen wird ganztägig über 8 Stunden durchgeführt, wo
bei de< Fortbildungsschwerpunkt insbesondere auf dem von 
der HIV-Pt:oblematik ausgehenden persönlichkeitsspezifi
schen Faktoren dieser Krankheit unter den besonderen 
Bedingungen des Justizvollzuges liegen wird. 

Zu 2.: Therapie für drogenabhängige Strafgefangene im 
engeren Sinne wird in den Berliner Justizvollzugsanstalten 
nicht durchgefUhrt. Die therapeutischen Mitarbeiter sind 
einhellig de< Auffassung, daß unter den Bedingungen des 
Strafvollzuges lediglich therapievorbereitende und motiva
tionssteigernde Maßnahmen möglich sind. In der Justizvoll
zugsanstalt Tegel, der Justizvollzugsanstalt fUr Frauen 
Berlin und der Jugendstrafanstalt Berlin bestehen Voll
zugsbereiche, die auf <;lie - so verstandene - Behandlung 
drogenabhängige< Gefangener Spezialtstert sind. 

Pro Jahr werden daneben von externen Dl'Ogenberatern ca. 
700 inhaftierte Drogenabhängige beraten. 

Zu 3.: Es gelingt den Mitarbeitern der jeweiligen Drogen
teams in erheblichem Umfang, drogenabhängige Strafgefan
gene in Therapieeinrichtungen zu vermitteln. 

Von den externen Beratungen führen ca. 25 % zu Vermitt
lungen in Therapieeinrichtungen. 

Inwieweit es den drogenabhängigen Inhaftierten letztend
lich gelingt, ein drogenfreies Leben zu führen, kann von 
hier aus nicht beurteilt werden. 

Zu 4.: Verläßliche Zahlen über die Rate von HIV-Neu
infektionen im Vollz~g sind nicht bekannt. Der überwie
gende Teil der dem Arztlichen I?ienst bekannten Infizier
ten bringt die Infektion bei Beginn der Inhaftierung be
reits mit. 

Aus dem im Strafvollzug auf freiwilliger Basis durch
geführten HIV- Tests sind einige wenige (nicht mehr als 
drei pro Jahr) Serokonversionen bekannt. ln diesen Fällen 
ist davon auszugehen, daß die Infektion im Vollzug er
folgt sein kann. 

Zu 5. : Derzeit bestehen noch erhebliche Bedenken bezüg
lich der Verteilung von Einwegspritzen an Strafgefangene 
durch die Mitarbeiter des Strafvollzuges. Es ist insbeson
dere fraglich, ob insoweit eine Strafbarkeit .gemäß § 29 
Abs. 1 Nr. 10 BtmG vorliegt. 

Zur Zeit prüft eine unabhängige Expertenkommission die 
rechtlichen, medizinischen, ethischen und strafvollzug
liehen Aspekte der Vergabe von Einwegspritzen an Straf
gefangene. Es ist davon auszugehen, daß die Kommission 
im 2. Halbjahr 1990 einen Abschlußbericht vorlegen wird. 

Zu 6. : Wie bereits dargelegt, bestehen insbesondere straf
rechtliche Bedenken gegen die Verteilung von Einwegsprit
zen in ]ustizvollzugsanstalten. Rechtspolitische Bedenken 
im engeren Sinne sind nicht ersichtlich. 

Zu 7.: Wir sind bemüht, insbesondere durch Aufklärungs
arbeit und intensive medizinische Betreuung der Gefan
genen die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu 
halten. 

Auch werden den Gefangenen - soweit rechtlich vertret
bar - Sachmittel zur Verfügung gestellt, um die Infek
tionsgefahr zu verringern. ln · diesem Zusammenhang ist 
u. a. auf ein Modellversuch zur Verteilung von Kondomen 
an Strafgefangene in der Justizvollzugsanstalt Tegel hin
zuweisen. 

Prof. Dr. Jutta Limbach 
Senatorin fUr Justiz 
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§§ 19, 84 StVollzG (Erlaubnis zum Besitz eines verschließ
baren Aktenkoffers) 

1. Strafgefangene dürfen ihren Haftraum in angemessener 
Weise mit eigenen Sachen ausstatten (§ 19 Abs. 1 
StVol.lzG). Dabei dürfen sie auch einen Aktenkoffer 
wählen. 

2. Der Anspruch nach § 19 Abs. 1 StVollzG ist allerdings 
begrenzt. Gegenstände, die - etwa wegen ihres unange
messenen Umfangs - die Übersichtlichkeit des Haftraums 
behindern oder die in anderer Weise Sicherheit oder 
Otdnung der Anstalt geiäbrden, können nach § 19 Ahs. 
2 StVollzG ausgeschlossen werden. Der Aktenkoffer muß 
daher leicht durchsuchbar sein, darf also kein Futter 
und keinen doppelten Boden haben. Die Übersichtlich
keit des Haftraums wird nicht nennenswert dadurch 
beeinträchtigt, daß bereits in der Zelle vorhandene 
Gegenstände im Aktenkoffer oder in einem anderen 
entsprechenden Behältnis verwahrt werden. 

3. Der Anspruch erstreckt sich nicht darauf, die Schlüs
sel zu dem Koffer allein im Besitz zu haben, so daß 
eine Durchsuchung nur in Gegenwart der betreffenden 
Gefangenen oder mit ihrer Mitwirkung möglich wäre. Die 
Anstalt darf daher einen der Schlüssel verwahren. 

4. Schriitstücke, die einem besonderen Geheimnisschutz 
unterliegen (Verteidigerpost; Arztunterlagen) dUrfen in 
einem verschlossenen Umschlag aufbewahrt werden, 
wenn außen der Inhalt kenntlich gemacht wird. Sollte 
die Vollzugsanstalt Anlaß zu der Befürchtung haben, 
daß Gefangene zwischen ihren geschützten Schrift
stücken verbotene Gegenstände versteckt haben. wird 
sie die Öffnung des Verschlusses verlangen und in 
Gegenwart der Gefangenen ptüfen können, ob die Be
fürchtung zutrifft, vorausgesetzt, es ist ausgeschlossen, 
daß der durchsuchende Beamte dabei von dem Inhalt 
der fraglichen Schriftstücke Kenntnis nimmt. 

Beschluß des OLG Celle vom 23.11.1989 - 1 Ws 423/89 
(StVollz) 

Mitgeteilt von Prof. Dr. johannes Feest, FB 6, Universität 
Bremen, 2800 Bremen 33, (Juli 1990) 

§ 109 StVollzG (Rechtsschutz gegen Entscheidunge"n intern 
nicht befugter Beamter) 

Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 21.5.1990 -
2 BvR 1L99/99 

Sachverhalt: 

Strafgefangener stellte einen Antrag beim Leiter der JVA 
Straubing und bat um rechtsmittelfähigen Bescheid. Ein 
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IIAFT~ECHT 
Amtsinspektor eröffnete dem Gefangenen, daß der Antrag 
abgelehnt sei. Der Gefangene stellte daraufhin Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung. Dieser Antrag wurde jedoch 
vom LG Regensburg (nachdem die Anstaltsleitung eine 
entsprechende Stellungnahme abgegeben hatte) als unzu
lässig abgelehnt, weil eine justitiable Maßnahme nicht 
vorliege. Es sei gerichtsbekannt, daß in der Justizvoll
zugsanstalt Straubing nur Anstalts- und Abteilungsleiter 
derartige Entscheidungen fällen dürfen. Auf Verfassungs
beschwerde des Gefangenen hat das Bundesverfassungs
gericht die Entscheidung aufgehoben und zu neuer Ent
scheidung an das LG Regensburg zurilckven.riesen. 

1. Der Beschwerdeführer ist in setnen Grundrechten da
durch verletzt, daß der Beschluß des Landgerichts gegen 
Art. 3 Abs. 1 <X> in dessen Bedeutung als WillkUrverbot 
verstößt. 

2. Es wäre zu prUfen gewesen, weshalb eine Entscheidung 
ducch einen intern nicht befugten Beamten der Anstalt 
nicht gleichwohl als Maßnahme zurechenbar ist, da doch 
weder das Gesetz (§ 108 StVollzG) noch die Hausordnung 
selbst die unmittelbare Anrufung dec Anstaltsleitung aus
schließt. 

3. Ferner hätte das Gericht, falls die Entscheidung des 
nicht befugten Beamten der Anstalt nicht zugerechnet 
werden könnte, der Frage nachgehen müssen, ob die 
gegenübec dem Gericht abgegebene Äußerung der Anstalt 
zur Sache eine Maßnahme im Sinne des § 109 StVollzG 
darstellen könnte. 

Mitgeteilt von Prof. Dc. Johannes Feest, FB 6, Universität 
Bremen, 2800 Bremen 33 (August 1990) 

§§ 41, 102 StVollzG (Disziplinarmaßnahme wegen Arbeits
verweigerung) 

Angesichts des strafähnlichen und verschuldensahhängigen 
Charakters einer Disziplinarmaßnahme sind streitige ent
scheidungserhebliche Tatsachen von Amts wegen aufzu
klären. Dazu gehört auch die Frage, ob ein Gefangener 
die ihm zugewiesene Arbeit aus gesundheitlichen Gründen 
ausüben kann oder nicht. 

Beschluß des Kammergerichts vom 11.9.1989 - 5 Ws 329/89 
Vollz -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhille, 39. Jahrgang, Heft 3, Seite 187, Juni 1990 

§ 184 GVG, §§ 109 ff. StVollzG (Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung in fremder Sprache) 

1. Ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist unzu
lässig, wenn er nicht in deutscher Sprache abgefaßt 
ist (§ 184 GVG). 

2. Es besteht kein allgemeiner Anspruch eines Antrag
stellers, daß sein Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
von einem Dolmetscher in die deutsche Sprache über
setzt wird.. 

Beschluß des OLG Nürnberg vom 23. Sept. 1988 - \vs 
1115-1117/88 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhille, 39. Jahcgang, Heft 3, Seite 189, Juni 1990 



StGB § 56 f (Absehen vom Widerruf der Strafaussetzung) 

1. Zu den Voraussetzungen, unter denen vom Widerruf der 
Strafaussetzung abgesehen werden muß ( § 56 f Abs. 2 
StGB). 

2. Der Regelungsgehalt des § 56 f Abs. 2 Satz 2 StGB 
geht dahin, daß die Anwendung auf den Fall einer 
Verlängerung über das in § 56 a Abs. 1 StGB bestimmte 
Höchstmaß beschränkt ist. Soweit mit einer Verlängerung 
der Bewährungszeit insgesamt die Dauer von 5 Jahren 
nicht überschritten wird, entfällt die an der Hälfte der 
ursprünglichen Bewährungsfrist ausgerichtete Begren
zung. 

OLG Düsseldorf, Beschluß vom 6 .2.1989 - 3 Ws 850/88 -

Aus den Gründen: 

Durch den angefochtenen Beschluß hat die StVK gern. § 
56 f Abs. 1 Nr. 1 StGB die Strafaussetzung zur Be\vährung 
widerrufen, weil der Verurteilte innerhalb der gern. 
Gesamtstrafenbeschluß vom 21.7.1986 bis zum 23.3.1988 
befristeten Bewährungszeit im Juli 1987 einen Betrug 
begangen hat und inso\veit durch Urteil des AG vom 
17.3.1988 zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten 
verurteilt worden ist. 

Die gegen den Bewährungs\viderruf gerichtete sofortige 
Beschwerde ist begründet, da es nach Auffassung des 
Senats ausreicht, Maßnahmen i.. S. von § 56 f Abs. 2 StGB 
anzuordnen und von einem Widerruf abgesehen werden 
kann. 

1. Nach der Fassung des Gesetzes ist von einem Widerruf 
der Strafaussetzung zur Bewli.hrung zwingend abzusehen, 
wenn der Aussetzungszweck durch weniger einschneidende 
Maßnahmen i. S. von § 56 f Abs. 2 StGB ebenfalls 
erreicht werden kann . Die gesetzgebensehe Anordnung, 
daß das Gericht zunächst die Möglichkeiten des Abs. 2 zu 
ergreifen hat, wenn durch eine oder mehrere Maßnahmen 
i. S. der Ziff. 1 und 2 der Widerrufsgrund ausgeräumt und 
ein straffreies Leben des Verurteilten erwartet werden 
kann, stellt eine gesetzlich normierte Ausprägung des 
Verhältnismäßigkeltsgrundsatzes dar ( vgl. Schönke
Schröder- Stree, .23. A., § 56 f StGB Rdnr. 9 m. w. N.; 
Dreher-Tröndle, 1..1. . A., § 56 f StGB Rdnr. 8 m. w. N.) . 

Zwar hat der Verurteilte innerhalb einer laufenden Bewäh
rungszeit eine Straftat begangen und ist deS\vegen zu 
einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten verurteilt worden, 
wobei Lhm im Hinblick auf das Bewährungsversagen eine 
sonst erfolgte Strafaussetzung zur Bewährung nicht 
gewährt worden ist. Indessen hat der Verurteilte diese 
Strafe auf eigenen Wunsch vollständig verbüßt und inso
weit erstmals die Auswirkungen des Vollzuges kennenge
lernt. Zudem ist neben der erfolgten Strafvollstreckung 
für die Beurteilung zu berücksichtigen, daß Taten 
geringeren Gewichts, wie Zufalls- oder Gelegenheitsde
likte, nicht unbedingt eine günstige Sozialprognose wider
legen (vgl. OLG Düsseldorf 1. Strafsenat StV 1983, 338 
m. w. N.) . Nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung vom 
17.3.1988 handelt es sich hinsichtlich der zu Unrecht 
weiter bezogenen Arbeitslosenhilfe um eine Straftat mit 
geringem Schuldvorwurf, wobei niCht ausgeschlossen 
werden kann, daß der Verurteilte einerseits die erfolgte 
Arbeitsaufnahme dem Arbeitsamt anzuzeigen versucht hat 
und andererseits die Oberzahlungen wegen ständiger Ober
ziehungen des Kontos seiner Ehefrau nicht besonders 
registriert hat. 

Eine Verlänqerung der Bewährungszeit und die Unterstel
lung unter einen Bewährungshelfer erscheinen nach 
Meinung des Senats in Anbetracht der Umstä.nde des zu 
beurteilenden Sachverhalts als eine angemessene und 
ausreichende Reaktion auf das Fehlverhalten des Verur
tetlten tn der Bewlihrungszett. 

2. Eine Verlängerung der BewlihrungszeH um zwet Jahre -
und damit cüne Ubet'f!chrettun,q der 13eschrlinkung tn Htihe 

I 

der Hälfte der zunächst vom Gericht festgesetzten Bewäh
rungszeit - ist nach Auffassung des Senats gegen den 
scheinbar eindeutigen \vortlaut des § 56 f Abs. 2 S. 2 
StGB zulässig. 

Der Regelungsgehalt dieser Vorschrift geht unter Berück
sichtigung der Entstehungsgeschichte und des gesetzlichen 
Sachzusammenhangs zur Vermeidung sonst eintretender, 
aber nicht gewollter Widersprüche zu § 56 a Abs. 2 S. 2 
StGB dahin, daß die Anwendung auf den Fall einer Ver
längerung über das in § 56 a Abs. l StGB bestimmte 
Höchstmaß beschränkt ist. Wenn indessen mit der Verlän
gerung insgesamt die Dauer von 5 Jahren nicht über
schritten wird, entfällt die an der Hälfte der ursprüng
lichen Bewährungszeit ausgerichtete Begrenzung. Insoweit 
schließt sich der Senat der Auffassung des 3. Strafsenats 
des OLG Hamm an und tritt dessen überzeugender Begrün
dung bei (vgl. JMBI NW 1987, 6, 7; Schönke
Schröder- Stree, a . a . 0 ., § 56 f StGB Rdnr. 10 a; a . A. 
Dreher-Tröndle, a . a . 0., § 56 f StGB Rdnr. 8 m. w. N.). 

Mitgeteilt von Vors. RiOLG Klaus Arend, Düsseldorf. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 10. Jahrgang, Heft 3, 
Seite 118, März 1990 

WEGS Nre-H - ICI< BIN 
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§ 8 StVollzG (Verlegung von Mittätern) 

Es ist nicht zu beanstanden. wenn Mittäter, die nach dem 
Einweisungsgrundsatz der Ortsnähe in dieselbe Vollzugs
anstalt einzuweisen wären, in Abweichung vom Vollstrek
kungsplan zur Erreichung des Vollzugszieles auf mehrere 
Anstalten verteilt werden. 

Beschluß des Landgerichts Stuttgart vom 18.9.1989 - 1 
StVK 529/89 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhille, 39. Jahrgang, Heft 3, Seite 184, Juni 1990 

§ 57 Satz 3 Landesbeamtengesetz NW (Tragen von Ohr
schmuck durch einen Vollzugsbeamten) 

1. Ob das Verhalten eines Beamten 1m Sinne des § 57 Satz 
3 des nordrhein-westfäli.schen Landesbeamtengesetzes 
der Achtung und dem Vertrauen gerecht wird, die sein 
Beruf erfordert, kann nicht generell, sondem nur in 
bezug auf das konkrete Amt beurteilt werden. Dabei 
stellt die Wahrung von Achtung und Vertrauen nur 
insoweit eine Dienstpflicht dar, als dies zur Sicherung 
einer sachgerechten ErfUllung der dem Beamten oblie
genden Aufgaben erfotderlich ist. 

2. Das Tragen von Ohrschmuck (Ohrstecker) durch einen 
Vollzugsbediensteten stellt keine Dienstpflichtver
letzung dar. 

Urteil des Verwaltungsgerichts DUsseldorf vom 25.7.1989 -
2 K 3113/88 -

Entnommen aus Zeittc:hrt!t fllr Strafvollzug und Stra!
fälllgenhille, 39. Jahrgang, Hdt 3, Sette 187, Juni 1990 
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BtMG § 36 Abs. 1 S. 3; StGB §§ 57, 67 Abs. 5 (Anrech
nung der Therapie auf Strafe ) 

Die Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer Frei
heitsstrafe nach § 36 Abs. 1 S. 3 Btt.K; set zt nicht 
voraus, daß der Verurteilte ein Mindestmaß der St rafe 
durch die Anrechnung der Dauer des Therapieaufenthalts 
verbüß t hat. 

OLG Düsseldorf, Beschl. v . 2.1.1990 - 1 Ws 1060/89 

Sachverhalt : 

Die Bfin ist durch rechtskräftiges Urteil vom 19.7.1988 
wegen Verstoßes gegen das BtMG zu einer Freiheitsstrafe 
von 1 ] . und 6 M. verurteilt worden. Die StA hat die 
Vollstreckung dieser Strafe mit Zustimmung des LG gern. § 
35 BtMG zurückgestellt. Die Verurteilte, die in der Zeit 
vom 6 .1. bis 23.8. 1988 Strafhaft für das Verfahren 180 
VRs 1053/87 StA Köln (Urt. d. AG v. 2.9 .1987 - 2 J. Frei
heitsstrafe wegen Verstoßes gegen das BtMG) verbüßt hat, 
hat sich vom 23.8.1988 bis 14.7.1989 einer freiwilligen 
stationären Langzeittherapie in der Fachklinik P in M 
unter zogen. Sie hat die Therapie regulär und nach Mittei
lung der Klinik mit Erfolg beendet. Die Dauer des Klinik
aufenthalts ist teilweise, nämlich soweit sie den Zeitraum 
vom 23.8.1988 bis 19.5.1989 betrifft, auf die Freiheits
strafe von 2 ]. aus dem Urt. v. 2.9.1987 angerechnet 
worden.' Das letzte Drittel dieser zweijährigen Freiheits
strafe ist zur Bewährung ausgesetzt worden. Durch den 
angefochtenen Beschl. hat das LG die Aussetzung der 
Vollstreckung des Restes der Freiheitsstrafe aus dem Urt. 
v . 19.7.1988 nach § 36 Abs. 1 Satz 3 BtMG abgelehnt, 
soweit dieser die verbleibende anrechenbare Dauer der 
stationären Behandlung in der Fachklinik P übersteigt. 
Hiergegen richtet sich die sofortige Beschwerde der 
Verurteilten. Das Rechtsmittel hat Erfolg. 

Aus den Gründen: 

Die GStA hat hierzu in ihrer Zeitschrift u . a . wie folgt 
Stellung genommen: ( .. . ) 

2. Das Rechtsmittel ist auch sa chlich gerechtfertigt. 

a) Der angefochtene Beschl. verstößt g egen § 36 Abs . 1 
S. 3 BtMG. Nach dieser Vorschrift ist der Strafrest über § 
57 StGB hinaus schon dann zur Bewährung auszusetzen, 
wenn der Verurteilte nicht mehr in der Einrichtung 
behandelt zu werden braucht und verantwortet werden 
kann zu erproben, ob er keine Straftaten mehr begehen 
wird. Damit stellt das Gesetz allein auf den Behandlungs
er folg und die günstige Zukunftserwartung ab. Eine 
Mindestdauer der Vollstreckung ist nicht vorgesehen. 
(Körner, BtMG 2. A. 1985, Rdnr. 16 zu § 36 m. w . . N.; 
ebenso Endriß- Malek, Betäubungsmittelstrafrecht, § 281, 
Rdnr. 701; OLG Stuttgart, NStZ 1986, 187: a . A. Kathol
nigg, NStZ 1981, S. 417 (419), vgl. aber ders. NStZ 1986, 
188; OLG München MDR 1984, 513: OLG Zweibrücken zit. 
bei LG Landau StV 1988, 214) . 

aa) Das folgt schon aus dem eindeutigen Wortla ut des 
Gesetzes und wird durch den Gegensatz zu § 67 Abs. 5 
StGB in der Fassung des 23. StrAndG bekräftigt. Während 
der Gesetzgeber hier die Str eitfrage (vgl. Dreher- Tröndle, 
StGB, 41. A. 1983, Rdnr. 6 zu § 67) dahin gelöst hat, daß 
mindestens die Hälfte der Strafe durch die Anrechnung 
erledigt s ein muß, ist § 36 Abs. 1 S. 3 BtMG unverändert 
geblieben. 

bb) Es entspricht aber auch dem mit der Zurückstellung 
der Strafvollstreckung verfolgten Ziel, d en betäubungs
mittelabhängigen Straftäter - mit Hilfe des Strafrechts -
dazu zu bewegen, daß er seine Abhängigkeit behandeln 
läßt. Geschieht dies und tritt der erstrebte Erfolg -
gemessen an der noch zu verbUßenden Strafe - vorzeitig 
ein, dann ist der Zweck der Strafe jedenfalls unter dem 
Gesichtspunkt der Einzelabschreckung erreicht, so daß auf 
eine (Teil- ) Vollstreckung der Strafe verzichtet werden 
kann. Durch sie wUrde der Verurteilte nicht nur 
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demotiviert und der erhöhten Gefahr eines Rückfalls aus
gesetzt, er wäre auch gehindert, sich im Anschluß an die 
Therapie in Freiheit zu bewähren. Gerade das aber ist 
nach übereinstimmender Ansicht der Therapeuten für einen 
nachhaltigen Erfolg der Behandlung wichtig. 

cc) Die Bedenken der Gegenmeinung, die den Grundsatz 
der Gleichbehandlung aller Gefangener, insbes. aber mit 
den Fällen der Maßregelaussetzung verletzt sieht (Dreher
Tröndle , StGB, 44. A. 1988; Rdnr. 15 vor § 56; Katholnigg, 
NStZ 1986, 188), greifen nicht durch. Die Vorschriften 
des Siebenten Abschnitts des BtMG bilden eine Sonder
regelung, die sich aus. den Besonderheiten der Betäu
bungsmittelabhängigkeit der Täter rechtfertigt. Vom 
Maßregelvollzug unterscheidet sie sich dadurch, daß der 
Verurteilte sich freiwillig behandeln läßt . Sie verstößt 
infolgedessen nicht gegen den Grundsatz der Gleichbe
handlung. 

b ) Die Bfin hat die Behandlung ihrer Sucht in der Fach
klinik P erfolgreich beendet, wie diese bestätigt hat. Sie 
ist ersichtlich bestrebt, sich wieder in die Gesellschaft 
einzugliedern. Danach kann verantwortet werden zu 
erproben, ob sie in Zukunft keine Straftaten mehr begeht . 

Dieser rechtlichen Beurteilung und Würdigung der Sache 
schließt sich der Senat an. Er bemerkt zusätzlich: Auch § 
36 Abs. 1 S. 3 2. Alt. BtMG nicht von einem Mindest ver
büßungszeitraum abhängig machen wollte; denn dort wird 
bestimmt, daß lediglich die §§ 56 a bis 56 g StGB 
entsprechend gelten. Auf § 57 StGB wird dagegen nicht 
verwiesen. 

Mitgeteilt vom RiOLG Gotthard Schröter, Düsseldorf. 

Anm. d. Red.: Siehe auch OLG Celle StV 1986, 113 u. LG 
Darmstadt StV 1985, 117. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 10. Jahrgang, Heft 5, 
Seite 214, Mai 1990 

§§ 11, 159 StVollzG (Verfahren bei Lockerungsentschei
dungen) 

1. Für die Begründung der Fluchtgefahr genügt ein einzi
ger Grund, wenn dieser von wesentlicher Bedeutung ist. 
Ein beträchtlicher Strafrest kann ein solcher ausschlag
gebender Grund seUL 

2. Ein Rechtsfehler bei der Ermessensentscheidung kann 
auch darin liegen, daß g esetzlich vorgeschriebene 
Anhörungen und Ermittlungen zur Vorbereitung dieser 
Entscheidung (hier: Vollzugskonferenz .gemäß § 159 
StVollzG) unterblieben sind. 

Beschluß des Kammergerichts vom 2.10.1989 - 5 Ws 296/89 
Vollz -

En tnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 39. Jahrgang, He ft 3, Seite 184, Juni 1990 

StGB § 57 Abs. 2 Nr. 1; StPO § 454 b Abs. 2 Nr. 1 (Erst
verbüßerregelung) 

Verbüßt ein Verurteilter zum ersten Mal Freiheitsstrafe 
und werden gegen ihn mehrere Freiheitsstrafen unmittel
bar nacheinander vollstreckt, so unterliegen auch die An
schlußstrafen hinsichtlich Aussetzungsreife und Unter
brech!Jllg zwecks weiterer Anschlußvollstreckung den 
Regelungen für Erstverbüßer. 

OLG Celle , Beschluß vom 12.12.1989 - 1 Ws 389 - 391/89 

Mitge teilt vom 1. Strafsenat des OLG Celle. 

Anm. d . Red.: Ebenso OLG ZweibrUcken NStZ 1986, 572; 
NStZ 1987, 175; OLG Oldenburg NStZ 1987, 174; OLG 
Karlsruhe Die Justiz 1987, 319, OLG DUsseldorf StV 1989, 
215 und LG Heilbronn StV 1986, 346. 

Entnommen aus Strafverteidiger , 10. Jahrgang, Heft 6, 
Seite 271, Juni 1990 



§§ 15 IV, 75 StVollzG (Anspruch auf Beihilfe zu den 
Kosten des Freigängerurlaubs) 

1. Auch bei Freigängerurlaub nach § 15 Abs. 4 StVollzG 
hat der Gefangene Anspruch auf Beihilfe zu den 
Urlaubskosten entsprechend VV Nr. 6 Abs. 2 Satz 3 zu 
§ 13 StVoll.zG. 

2. Zu den zu berücksichtigenden eigenen Mitteln des 
Gefangenen gehört neben seinem Haus- und Eigengeld 
sein gesamtes übriges Einkommen und Vermögen. 

3. Bei einem Antrag auf gerichtliche Entscheidung muß 
die Strafvollstreclamgskammer den Umfang von Ein
kommen und Vermögen selbst feststellen und darf nicht 
auf die Ergebnisse eines staatsanwaltschaftliehen 
Ermittlungsverfahrens Bezug nehmen. 

Beschluß des OLG Hamm vom 27.7.1989 - 1 Vollz (Ws) 
99/ 89 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Stra.f
f"iill.igenhilfe, 39. Jahrgang, Heft 3, Seite 185, Juni 1990 

StPO § 119 Abs. 3 (Gestattung des Betriebs eines Fern
sehgeräts in der Untersuchungshaft) 

JedeiUalls bei Untersuchungsgefangenen, die schon län
gere Zeit in Untersuchungshaft sind, ist im Hinblick auf 
die wertsetzende Bedeutung des Grundrechts der Infor
mationsfreiheit auch unter Berücksichtigung des mit Miß
brauchssicherung und entsprechender Kontrolle verbunde
nen Arbeitsaufwands für die Vollzugsbediensteten Besitz 
und Betrieb eines batteriebetriebenen Kleiostfernsehgeräts 
unter den allgemein in der Vollzugsanstalt geltenden 
Bedingungen gestattet. 

OLG Karlsruhe, Beschluß vom 2.4.1990 - 3 Ws 60/90 

Aus den Gründen: 

Mit der angefochtenen Verfügung h~t der Vors. der An
gekl., die sich seit dem 20.9.1988 wegen des Vorwurfs, 
gegen das BtMG verstoßen zu haben, in Untersuchungshaft 
befindet, den "Besitz und Betrieb eines batteriebetrie
benen Kleiostfernsehgeräts mit FlUssigkristall- Bildschirm 
unter den allgemein in der Vollzugsanstalt geltenden 
Bedingungen gestattet." Die hiergegen gerichtete 
Beschwerde der StA hatte keinen Erfolg. 

Die Beschwerde hebt -- im Anschluß an eine Stellungnahme 
der ]VA allein darauf ab, daß sich Geräte der beantrag
ten Art - im konkreten Fall ein Gerät der Marke Casio TV 
1400 - nach Lösung der Kreuzschlitzschrauben zum Ver
stecken unerlaubter Gegenstände eignen. Die Kontrolle auf 
unerlaubte Gegenstände sei schwierig und nur durch 
erhöhten Personaleinsatz seitens der Vollzugsanstalt mög
lich. Der angeführte Gesichtspunkt vermag die Versagung 
der Genehmigung nicht zu rechtfertigen. Denn dem 
befürchteten Eingriff in das Gerätegehäuse kann beispiels
weise durch Anbringung von Siegellack auf den Gehäuse
schrauben vorgebeugt werden. Bei Durchführung derartiger 
Sicherungsmaßnahmen entfällt die befUrchtete personal
aufwendige Kontrolle der Geräte auf unerlaubte Gegen
stände von vornherein. Der Senat verkennt nicht, daß 
auch die Anbringung der genannten Mißbrauchssicherung 
sowie die gelegentliche Kontrolle der Versiegelung fUr die 

senatsbekannt stark belasteten Beamten der VollzuQs
anstalt mit zusätzlichem Arbeitsaufwand verbunden ist. 
Dieser muß indessen gerade bei Untersuchungsgefangenen, 
die, wie die Angekl., sich seit sehr langer Zeit in Unter
suchungshaft befinden, (im Hinblick auf die wertsetzende 
Bedeutung des Grundrechts der Informationsfreiheit nach 
Art. 5 Abs. 1 S. l GG) hingenommen werden. Da Sicher
heitsbedenken bei Geräten der vorliegenden Art - soweit 
ersichtlich - nicht geltend gemacht werden können (vgl. 
auch OLG Nümberg StV 1990, 117), war dem Rechtsmittel 
der StA mit dec sich aus § 4 73 Abs. 1, Abs. 2 StPO erge
benden Kostenfolge der Erfolg zu versagen. 
Mitgeteilt von RAin Karin Brands, Heidelberg. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 10. Jahrgang, Heft 6, 
Seite 269, Juni 1990 

§ 54 Abs. 3 StVollz.G (Anhörung des Seelsorgers} 

Die Anhörung des Seelsorgers nach § 54 Abs. 3, 2. Halb
satz StVollzG soll die Beachtung der Art. 140 GG. 141 WRV 
sicherstellen. Sie ist daher die Regel. Von ihr darf nur 
ausnahmsweise abgesehen werden. 

Beschluß des OLG Celle vom 16.11 .1989 - 1 Ws 334/89 
StrVollz -

Aus den Gründen: 
Der Antragstellee verbüßt in der JVA W. eine Freiheits
strafe wegen Betruges. Strafende ist am 6.1.199l.. 

Der Leiter dec ]VA W. hat es abgelehnt, den Antragsteller 
an Treffen einec Gesprächsgruppe der evangelisch-frei
kirchlichen Gemeinde (Baptisten) teilnehmen zu lassen, die 
montags im Haus ll stattfinden, während der Antragsteller 
in einem anderen Haus untergebracht ist. Nach erfolg
losem Widerspruchsverfahren hat der Antragsteller Klage 
mit dem Antrag erhoben, die Antragsgegnerin zu ver
pflichten, ihn an den Gruppenveranstaltungen der evange
lisch-freikirchlichen Gemeinde teilnehmen zu lassen. Gegen 
den ablehnenden Beschluß der Strafvollstreckungskammer 
richtet sich die Rechtsbeschwerde des Antragstellers mit 
der Sachrüge einer Verfahrensrüge. 

Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, da es geboten ist, die 
Nachprüfung der angefochtenen Entscheidung zur 
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zu § 54 Abs. 
3 StVollzG zu ermöglichen. 

Die Rechtsbeschwerde hat mit der Sachrüge Erfolg. Dies 
begründet auch den Anspruch des Antragstellers auf 
Gewährung von Pcozeßkostenhilfe. 

Einen sachlich-eechtliehen Fehler stellt es dac, daß die 
beanstandeten Bescheide ergangen sind, ohne daß vorher 
der Seelsorgec nach § 54 Abs. 3, 2. Halbsatz StVollzG 
gehört wurde. Das abec hätte geschehen müssen, bevor 
der Antragsteller mit der Begründung, dies sei aus 
überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung 
geboten, von dec Teilnahme an dem Gesprächskreis ausge
schlossen wurde. Die Anhörung des Seelsorgers nach § 54 
Abs. 3, 2. Halbsatz ist die Regel. Die Bestimmung soll die 
Beachtung dec Ar t . 140 GG, 1l.1 \ofRV sicherstellen. Von ihr 
darf nur ausnahmsweise abgesehen werden. Wäre hier der 
Leiter des Gesprächskreises - in dieser Funktion ist er 
Seelsorger der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde 
gehört worden, hätte für die Vollzugsbehörden um so mehr 
Veranlassung bestanden, sich mit den Hinweisen des 
Antragstellers auseinanderzusetzen, der Leiter des 
Gesprächskreises übe diese Funktion in der Anstalt seit 10 
Jahren aus, und er, der Antragsteller, habe schon früher 
- unbeanstandet - an solchen Begegnungen teilgenommen. 

Da die Sache spruchreif ist, bedarf es einer 
Zurtickweisung an die Strafvollstreckungskammer nicht; die 
Sache war unmittelbar in die Justizvollzugsanstalt zuruck
zugeben. 

Entnommen aus Zeitschrift fUr Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 39. Jahrgang, Heft 3, Seite 187, Juni 1990 
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Sparen bei der Justiz 

Sicherlich werden sich unsere Leser 
noch an den Vorfall erinnern (siehe 
Lichtblick-Ausgabe Juli 90, Seite 14), 
als zwei Gefangene aus der Teilan
stalt lll auf das Dach dieser Teil
anstalt stiegen und mittels des Ein
satzes von Pater Vincens und des 
Staatssekretärs beim Senator für 
Justiz, Wolfgang Schomburg, vom 
Dach geholt wurden. 

Der folgende Bericht soll ein kleiner 
Nachtrag in dieser Sache sein und 
wieder einmal aufzeigen, daß es bei 
der Justiz doch gar nicht so schlimm 
mit dem Personalnotstand sein kann. 

Als abends feststand, daß zwei 
Gefangene auf dem Dach der Teil
anstalt lll der Justizvollzugsanstalt 
Tegel waren, wurde, da der Chef 
der nicht mehr vorhandenen Sicher
heitsabteilung, Herr R., nicht zu 
erreichen war, sein Vertreter im Amt, 
Herr G., in die Anstalt gerufen. Er 
erschien, und als erstes wurden 
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einmal aus den umliegenden Teil
anstalten Matratzen eingesammelt und 
auf dem Boden des Freistundenhofes 
der Teilanstalt lll, wo die Gefan
genen auf dem Dach saßen, aus
gelegt. Vermutlich sollte mi.t dieser 
Anweisung verhindert werden, daß 
sich die Gefangenen, falls sie vom 
Dach springen, verletzen. 

Außerdem ordnete der Vertreter des 
Leiters der nicht mehr vorhandenen 
Sicherheitsabteilung an, daß alle 
Beamte des Spätdienstes. bis zum 
nächsten Morgen im Dienst bleiben 
müssen. Wer nun weiß, wie viele 
Überstunden die Justizbediensteten 
gerade in Tegel leisten müssen, weil 
wirklich akuter Personalnotstand 
herrscht, wird darüber erstaunt sein, 
daß eine so große Anzahl von 
Beamten im Dienst behalten wurden. 

Wenn man sich ausrechnet, daß ein 
Beamter in acht Stunden mindestens 
DM 250 kostet, so ist das bei einer 
Zahl von 20 Beamten ein erkleckliches 

V~ W3V ~0!>+~~ eih 
t.<vUivier+« vVtA WIIISI"ka 
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Sümmchen. Es waren aber weit mehr 
als 20 Beamte, die im Dienst bleiben 
mußten. Deshalb wird der "Spaß" 
dem Steuerzahler ein recht teures 
Vergnügen geworden sein. 

Das Verbleiben der Beamten im Dienst 
war völlig unnötig. Zwei Gefangene 
auf dem Dach können vielleicht zehn 
Beamte beschäftigen, aber mehr nicht. 
Wenn man nun fragt, was gab es da 
für personelle Konsequenzen, daß ein 
Vertreter des Leiters der Abteilung 
Sicherheit - die es ja gar nicht mehr 
gibt -, falsche Entscheidungen ge
troffen hat: Es gab gar keine. Die 
Anstaltsleitung der Justizvollzugs
anstalt Tegel deckte den Mantel der 
Nächstenliebe über diese Vorfälle, 
und man spricht halt nicht mehr dar
über. 

Dieser Bericht wurde uns von Hoppel 
aus dem Hasenhimmel zugesandt, denn 
er konnte von dort oben alles viel 
besser beobachten als wir. 
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für · Gefangene 

Fliednerstr. 21 

<4400 IAünster 1 

Gefangeneninitiative 
e.V. 

Lessingstr. 18 

4600 Dortmund 1 

Rein er Padligur 
Vertag 

Moltkest r. 10 

5800 Hagen 1 

Prof. Or. J. f' eest 

Postfach 330<440 

2800 Bremen 33 

AUSSCHREIBUNG 

FÜR DEN 

INGEBOR.G DR.EWITZ LITERATURPREIS 
FÜR. GEFANGENE 

1991 

Schirmherrschaft 
Hans Schwier, Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 

und 
Friedrich Magirius, Superintendent der Nicolaikirche Leipzig und 

S~adtpräsident von Leipzig 

Zum zweiten Male soll der im vergangenen Jahr 
gegründete Ingeborg-Drewitz- Literaturpreis ver
geben werden. 

Wir rufen deshalb alle inhaftierten Frauen und 
Männer (auch Jugendliche), Einzelpersonen oder 
Schreibgruppen auf, sich mit der Einsendung von 
Texten zu beteiligen. Mit dem Knastliteratur
preis sollen Inhaftierte motiviert und unter
stützt werden, über ihre Erfahrungen zu schrei
ben. Auch sollen mit 'Hilfe des Preises Texte von 
Gefangenen bekannter gemacht und eine Ausein
andersetzung mit dem Strafvollzug in der 
Öffentlichkeit gefördert werden. 

Das Thema der diesjährigen Ausschreibung lautet 

Beziehnngen 

Gemeint sind Beziehungen nach drinnen und 
draußen, zu Beamten und Gefangenen, amtliche 
und persönliche, Zerstörung von Beziehungen, 
Liebe, Sexualität, Freundschaft. · 

Dazu können Texte aller unterschiedlichen 
Formen wie Reportagen, Briefe, Hörspiele, Ge-

dichte, Erzählungen, Features (Thema in Colla
genform) eingesandt werden. Auch können Bei
träge geschickt werden, die in Gruppenarbeit 
entstanden sind. 

Teilnehmen können Inhaftierte · oder ehemalige 
Inhaftierte aus deutschsprachigen Ländern. Zum 
ersten Male wird diese Ausschreibung auch in 
Gefängnissen der DDR vorgenommen. 

Einsendeschluß ist der 31.1.1991 

Aus den eingesandten Manuskripten wählt eine 
Jury die besten Texte aus, die in einem Sammel
band veröffentlicht werden. Die Beiträge der 
Preisträger 1989 sind in der Anthologie "Risse 
im Fegefeuer" (Rainer Padligur Verlag) erschie
nen. Im Rahmen der Preisverleihung werden ge
meinsam mit den Inhaftierten die Texte der 
Öffentlichkeit vorgestellt. 

Bitte macht Werbung für den Preis bei Mitgefan
genen oder ehemaligen Mitgefangenen. Solltet 
ihr Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der 
.Teilnahme bekommen, schreibt an eine der 
Trägergruppen. 

Einsendungen bis zum 31.1.1991 an: lngeborg-Drewitz-Literatln"preis, 
c/o Gefangeneninitia.tive, Lessingstraße 18, 4600 Dortrmmd 1 
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Aus Sorge um die Freiheitlich Demokratische Grundordnung wurde ein Gesetz zum 
Schutz des Gemeinschaftslebens vorgelegt (Bundestagsdrucksache Nr. 7/3030, 2772, 
2854 ), das der kritischen Literatur endlich ein Ende bereiten sollte(§ 130 a StG 8). Der CDU
Fraktionsvorsitzende Carstens hat vielen Abgeordneten aus der Seele gesprochen, als er 
am 12.12.74 in Duisburg verkündete: »Ich fordere die ganze Bevölkerung auf, sich von 
der Terrortätigkeit zu distanzieren, insbesondere auch den Dichter Heinrich Böll, der 
noch vor wenigen Monaten unter dem Pseudonym Katharina Blum ein Buch geschrieben 
hat, das eine Rechtfertigung von Gewalt darstellt.<< 
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